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Dienstvertragsordnung 

(DienstVO) 

vom 16. Mai 1983 (Kirchl. Amtsbl.  
Hannover 1983, S. 65), 

i.d.F der Neufassung durch die 61. Än-
derung der DienstVO vom 10. Juni 2008 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2008, S. 70),  

zuletzt geändert durch die 112. Änderung 
der DienstVO vom 17. September 2025 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2025, S. 212) 

 

 

A b s c h n i t t I    

Allgemeine Vorschriften 

Vorbemerkung:  

Die in dieser Dienstvertragsordnung verwende-
ten Personenbezeichnungen gelten für alle Ge-
schlechter. →Erl. 1 

Erl. 1: Vorbemerkung geändert m.W.v. 26.07.2023 
gem. Art. 1 Nr. 1 der 104. Änderung der 
DienstVO 

 
§ 1  

Geltungsbereich 

(1)  1Diese Dienstvertragsordnung ist auf alle 
privatrechtlichen Dienstverhältnisse der Mitar-
beiterinnen anzuwenden, die von Anstellungsträ-

gern nach § 3 des Mitarbeitergesetzes angestellt 
werden. 2Anstellungsträger im Sinne dieser 
Dienstvertragsordnung sind die Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen, die 
Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braun-
schweig, die Evangelisch-lutherische Landeskir-
che Hannovers, die Evangelisch-Lutherische Kir-

che in Oldenburg und die ihrer Aufsicht unterste-
henden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts.  
 
(2)  1Werden Ordinierte im privatrechtlichen 
Dienstverhältnis mit der Wahrnehmung von Auf-
gaben beauftragt, die in der Regel Pfarrerinnen 
übertragen werden, so gelten für ihre dienstli-
chen Pflichten die für Pfarrerinnen geltenden Vor-

schriften entsprechend, soweit nicht kirchenge-
setzlich etwas anderes bestimmt ist; dies gilt 
auch für die Bemessung der Arbeitszeit und den 
Anspruch auf Urlaub. 2Die Wohnungsausgleichs-
regelungen in § 9 Abs. 3 in Verbindung mit § 35 
Abs. 3 des Pfarrerbesoldungs- und –versor-
gungsgesetzes der Konföderation evangelischer 

Kirchen in Niedersachsen sind bei Vorliegen der 
dort genannten Voraussetzungen entsprechend 
anzuwenden. 3Im Übrigen richten sich Rechte 
und Pflichten von Ordinierten im privatrechtli-
chen Dienstverhältnis nach den für Mitarbeiterin-
nen im privatrechtlichen Dienstverhältnis sonst 
geltenden Bestimmungen. 
 

Tarifvertrag für den  

öffentlichen Dienst  
der Länder  

(TV-L) 

      vom 12. Oktober 2006, 

 
zuletzt geändert durch den Änderungstarif-
vertrag Nr. 13 vom 9. Dezember 2023  

(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2025, S. 14) 
 

A. Allgemeiner Teil 
 
Präambel  
 

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur 
Gleichbehandlung aller Geschlechter. Sie sind 
sich einig, soweit in diesem Tarifvertrag Berufs- 

oder Tätigkeitsbezeichnungen bzw. Beschäftig-
tenbegriffe verwendet werden, dass diese für alle 
Geschlechter gelten. 
 

A b s c h n i t t  I 
Allgemeine Vorschriften  

§ 1  
Geltungsbereich 

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), die in ei-
nem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber ste-

hen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes 
der TdL ist. 
 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für  

...  

e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler, Volon-
tärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/ 
Praktikanten,  

f) Beschäftigte, für die Eingliederungszu-

schüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt 
werden,  

g) Beschäftigte, die Arbeiten nach den 
§§ 260 ff. SGB III verrichten,  

h) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer 

von Personal-Service-Agenturen, sofern de-
ren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag 

geregelt sind,  

i) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 
Absatz 1 Nr.  2 SGB IV,  

… 
 
(3) Dieser Tarifvertrag gilt ferner nicht für 

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfs-
kräfte, 

c) studentische Hilfskräfte, 
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(3) Mit vorheriger Genehmigung der jeweils zu-

ständigen obersten Behörde (§ 31 des Mitarbei-
tergesetzes) können in Ausnahmefällen im Hin-
blick auf eine besondere kirchliche Aufgabe die 
Dienstvertragsbedingungen einzelvertraglich ab-

weichend von den Bestimmungen dieser Dienst-
vertragsordnung vereinbart werden. 
 
(4) Diese Dienstvertragsordnung ist nicht auf 
Rechtsverhältnisse anzuwenden, die mit Perso-
nen begründet werden, deren Beschäftigung 
nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die 
vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöh-
nung, Erziehung oder aus karitativen Gründen 
beschäftigt werden.  
 
(5) Die Rechtsverhältnisse→Erl. 1 

a) der Auszubildenden in Ausbildungsberufen 

nach dem Berufsbildungsgesetz,  

b) der Auszubildenden in Ausbildungsberufen 

nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes 
oder des Hebammengesetzes und  

c) der Praktikantinnen für den Beruf 

– der Diakonin während der praktischen 
Tätigkeit, die nach Abschluss des Fach-
hochschulstudiums der landeskirchlichen 

Anerkennung als Diakonin vorauszuge-
hen hat, 

– der Sozialarbeiterin, der Sozialpädagogin 
und der Heilpädagogin während der prak-
tischen Tätigkeit, die nach Abschluss des 
Fachhochschulstudiums der staatlichen 

Anerkennung als Sozialarbeiterin, Sozial-
pädagogin oder Heilpädagogin vorauszu-
gehen hat,  

– der Erzieherin und der Kinderpflegerin 
während der praktischen Tätigkeit, die 
nach den geltenden Ausbildungsordnun-

gen der staatlichen Anerkennung als Er-
zieherin/Erzieher oder Kinderpflegerin 
vorauszugehen hat, 

bestimmen sich nach einer besonderen Arbeits-

rechtsregelung. 

Erl. 1: Absatz 5 m.W.v. 1.7.2016 i.d.F. gem. § 1  
Nr. 2 der 80. Änderung der DienstVO 

 

d) Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien 
und wissenschaftlichen Forschungseinrich-
tungen sowie künstlerische Lehrkräfte an 
Kunst- und Musikhochschulen. 

 
Protokollerklärungen zu § 1 Abs. 2 Buchst. j: 

… (Theaterpersonal) 
 

Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 3: 

1. …  

2. … 
 
(4) 1Neben den Regelungen des Allgemeinen 
Teils (§§ 1 bis 39) gelten Sonderregelungen für 
nachstehende Beschäftigtengruppen: 

a) Beschäftigte an Hochschulen und For-

schungseinrichtungen (§ 40), 

... 

e) Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44),  

... 
2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TV-L.. 
 

§ 2  
Anwendung tariflicher Bestimmungen 

(1) 1Auf die Dienstverhältnisse der Mitarbeite-
rinnen sind die Bestimmungen des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
vom 12. Oktober 2006 in der für das Land 

Niedersachsen jeweils geltenden Fassung 
entsprechend anzuwenden, soweit im Folgenden 
nicht etwas anderes bestimmt ist.  
2Die Bestimmungen der den TV-L ergänzenden, 
ändernden oder ersetzenden Tarifverträge sind in 
der für das Land Niedersachsen jeweils geltenden 

Fassung entsprechend anzuwenden, sofern sie in 
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der Anlage 1 aufgeführt sind und soweit im Fol-

genden nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für die Dienstverhältnisse 
der Mitarbeiterinnen, die im Sinne des § 8 Abs. 1 
Nr. 1 SGB IV – ohne Berücksichtigung des § 8 
Abs. 2 Satz 1 SGB IV in der jeweils geltenden 
Fassung – geringfügig beschäftigt sind, soweit im 

V. Abschnitt nicht etwas anderes geregelt ist.  
 
(3) Die Vorschriften des Mitarbeitergesetzes 

über das Verfahren bei Änderungen der im Land 
Niedersachsen geltenden Bestimmungen bleiben 
unberührt. 
 
 (4) 1Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006 wird in 

den amtlichen Verkündungsblättern der beteilig-
ten Kirchen abgedruckt; sie können auch aus-
zugsweise abgedruckt werden. 
2Mit Zustimmung der Arbeits- und Dienstrechtli-

chen Kommission kann vom Abdruck abgesehen 
oder nur die Fundstelle veröffentlicht werden.  
 
(5) Die Regelungen über die Sicherung der Mit-

arbeiterinnen bei Rationalisierungsmaßnahmen 
und Einschränkungen von Einrichtungen ergeben 
sich aus Anlage 6. 
 
(6) Die Regelung über die Arbeitsbedingungen 
auf Arbeitsplätzen mit Geräten der Informations- 
und Kommunikationstechnik ergibt sich aus An-
lage 7. 
 
(7) Die Regelung für Mitarbeiterinnen, die auf 
Grund ihrer Dienstanweisung oder auf Grund ei-
ner Anweisung des Anstellungsträgers im Einzel-
fall als Aufsichts- oder Betreuungsperson Freizei-

ten, Seminare, Heim- und Lageraufenthalte 
durchführen, ergibt sich aus Anlage 8.  
 
(8) 1Bei den Dienstverhältnissen mit Mitarbei-
terinnen in Diakonie- und Sozialstationen kann 
von den Bestimmungen des TV-L und den zusätz-
lichen Regelungen nach Maßgabe der Anlage 3 
abgewichen werden. →Erl. 1, Erl. 5 
 
(9)  Die Sonderregelungen für Mitarbeiterinnen 
im Sozial- und Erziehungsdienst ergeben sich aus 
Anlage 9. →Erl. 2, 3  

(10)  Die Regelungen für die Einführung von 
Kurzarbeit aufgrund der COVID-19 Pandemie er-
geben sich aus Anlage 10. →Erl. 4 

Erl. 1: Sätze 2 und 3 angefügt m.W.v. 09.06.2011 
gem. § 1 der 72. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: Abs. 9 angefügt m.W.v. 01.01.2017 gem. § 1 
Nr. 2 der 83. Änderung der DienstVO  

Erl. 3: Abs. 9 m.W.v. 01.01.2019 in der Fassung des 
Beschlusses der Schlichtungskommission vom 
3.11.2017 (89. Änderung der DienstVO) 

Erl. 4:   Abs. 10 m. W. v. 01.04.2020 aufgrund der 
94. Änderung der DienstVO, befristet bis zum 
31.12.2020 
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Erl. 5:   Abs. 8 Sätze 2 und 3 werden aufgehoben 
m.W.v. 27.07.2023 gem. Art. 1 Nr. 2 der 
104. Änderung der DienstVO 

 
§ 3  

Grundlegende Pflichten 

(1) 1Die Mitarbeiterin ist an Bekenntnis und 
Recht der beteiligten Kirchen gebunden. 2Sie ist 

in ihrem dienstlichen Handeln und in ihrer Le-
bensführung dem Auftrag des Herrn verpflichtet, 
das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. 
3Den ihr anvertrauten Dienst hat sie treu und ge-
wissenhaft zu leisten und sich zu bemühen, ihr 
fachliches Können zu erweitern. 
 
(2) 1Die Mitarbeiterin ist auch bei politischer 

Betätigung ihrem Auftrag verpflichtet; sie ist ih-

ren Dienst allen Gemeindegliedern ohne Ansehen 
ihrer politischen Einstellung schuldig. 2Sie hat die 
Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und 
Maß ihres politischen Handelns ergeben. 
 
(3) Die Mitarbeiterin darf eine Körperschaft 
oder Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie 
dadurch in Widerspruch zu ihrem Auftrag tritt 
oder wenn sie durch die Unterstützung in der 
Ausübung ihres Dienstes wesentlich behindert 

wird.  
 
(4) Die Mitarbeiterin hat ihre Wohnung so zu 
nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen 

Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte nicht beein-
trächtigt wird.  
 
(5) 1Die Mitarbeiterin hat ein Führungszeugnis 
nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes 
(BZRG) vorzulegen, wenn der Anstellungsträger 
das Führungszeugnis verlangt und die Vorausset-
zungen des § 30a Absatz 1 BZRG erfüllt sind. 
2Soweit bei der Einholung des Führungszeugnis-

ses Kosten entstehen, trägt diese der Anstel-

lungsträger. →Erl. 1  1  

Anmerkung zu § 3 Abs. 5:  →Erl. 1 

Von der Befugnis nach Satz 1 darf nicht willkür-

lich Gebrauch gemacht werden.  

Erl. 1: Absatz 5 und Anmerkung zu Absatz 5 neu ge-
fasst m.W.v. 30.12.2010 gem. § 1 Nr. 2 der 
70. Änderung der DienstVO  

 

 

§ 4  
Kirchlicher Dienst 

 

 
1)   Vgl. dazu: G 16/2010 - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung; Vorlage eines erweiterten Führungszeug-

nisses von privatrechtlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bereits im kinder- und jugend-
nahen Bereich tätig sind 

 Hinweis:   
G 12/2010 - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung; Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses bei der 
Neueinstellung 

 G 9/2013 - Verhinderung sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen; Umsetzung des Schutzauftrages 
in der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit ehrenamtlicher Tätigkeit  
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(1) Der Dienst 

1. bei der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und ihren Gliedkirchen, der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands und ihren Gliedkirchen sowie den von 
den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche 
in Deutschland gebildeten Zusammen-
schlüssen,  

2. bei den Körperschaften, Anstalten und Stif-

tungen des öffentlichen Rechts, die der Auf-
sicht einer Gliedkirche unterstehen, 

ist Dienst bei öffentlich-rechtlichen Körperschaf-

ten im Sinne der Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst der Länder.  
 
(2) Dem Dienst nach Absatz 1 steht eine Tätig-

keit in missionarischen, diakonischen und sonsti-
gen kirchlichen Werken und Einrichtungen inner-
halb der Evangelischen Kirche in Deutschland so-
wie in Anstalten und Einrichtungen gleich, die 
dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kir-
che in Deutschland angeschlossen sind, ohne 

Rücksicht auf deren Rechtsform. 
 
(3) Dem Dienst nach Absatz 1 kann eine Tätig-

keit in einer anderen christlichen Kirche sowie in 
anderen Zusammenschlüssen von Kirchen mit ih-
ren Einrichtungen gleichgestellt werden.  
 

A b s c h n i t t  II    
Kirchliche Bestimmungen zum TV-L 

 

§ 5  
Dienstvertrag, Nachtrag zum 

Dienstvertrag 2 3 4 5 

§ 2  
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, 

Probezeit 
 

§ 2 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzu-

wenden:  

1. Der Dienstvertrag ist nach dem Muster der 
Anlage 4, ein Nachtrag zum Dienstvertrag ist 
nach dem Muster der Anlage 5 abzuschließen. 
→Erl. 1 

2. Die Anwendung dieser Dienstvertragsordnung 
ist in den Dienstverträgen zu vereinbaren.  

3. Wenn nach Ausbildungsbestimmungen eine 

Anerkennungszeit abzuleisten ist, darf ein 
Dienstvertrag nur für diese Zeit abgeschlos-

sen werden.  

Erl. 1: Nr 1 Satz 2 gestrichen m.W.v. 1.1.2012 gem. 
            § 1 Nr. 1 der 75. Änderung der DienstVO 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abge-

schlossen. 
 
(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben 

Arbeitgeber dürfen nur begründet werden, wenn 
die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in ei-
nem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. 
2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 
 
(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. 2Sie können ge-
sondert gekündigt werden, soweit dies einzelver-

traglich vereinbart ist. 
 

 
2)   Vgl. dazu: G 10/1996 - Abschluß und Unterzeichnung von Dienstverträgen mit Mitarbeitern und Mitarbeite-

rinnen  

3)   Vgl. dazu: G 2/2003 - Abschluss von befristeten Dienstverträgen  

4)   Vgl. dazu: G 22/1989 Zusatzvereinbarungen in den Dienstverträgen mit Mitarbeitern, deren Planstellen ganz 

oder teilweise von außerkirchlichen Stellen finanziert werden  

5)   Vgl. dazu: K 8/2005 – (Verzicht auf die) Angabe der Fallgruppe in Dienstverträgen  
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§ 6  

Probezeit 

 

§ 2 Abs. 4 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzu-
wenden: 

Eine Probezeit ist auch dann nicht zu vereinba-

ren, wenn eine Mitarbeiterin im unmittelbaren 
Anschluss an eine erfolgreich abgeschlossene An-
erkennungszeit (§ 5 Nr. 3) bei demselben Anstel-
lungsträger eingestellt wird. 

 

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung 
gelten als Probezeit, soweit nicht eine kürzere 
Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszu-

bildenden im unmittelbaren Anschluss an das 
Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis 
entfällt die Probezeit. 
 

§ 7  
Gelöbnis 

§ 3  
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

§ 3 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzu-
wenden: 

1Die Mitarbeiterin hat bei Antritt des Dienstes das 

in § 7 Abs. 2 des Mitarbeitergesetzes vorge-
schriebene Gelöbnis vor der zuständigen Vertre-
terin des Anstellungsträgers abzulegen. 2Die Ver-
treterin des Anstellungsträgers nimmt hierüber 
eine Niederschrift auf, die von ihr und der Mitar-
beiterin zu unterschreiben ist.  

 

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leis-
tung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß aus-
zuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch 

ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokra-

tischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes bekennen. 
 

§ 8  

Schweigepflicht 6 7 

 

Anstelle des § 3 Abs. 2 TV-L wird bestimmt:   

1Die Mitarbeiterin hat Verschwiegenheit über die 

ihr bei Ausübung ihres Dienstes bekannt gewor-
denen Angelegenheiten zu wahren, soweit dies 
ihrer Natur nach erforderlich oder durch Dienst-
vorschrift oder den Anstellungsträger angeordnet 

ist. 2Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung 

des Dienstverhältnisses.  
 

(2) …  
 

§ 9  
Belohnungen und Geschenke 

 

Anstelle des § 3 Abs. 3 TV-L wird bestimmt: 

Es finden die für die Kirchenbeamtinnen im Be-
reich der jeweiligen beteiligten Kirche geltenden 
Bestimmungen entsprechende Anwendung.  

(3) …  

  
(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die 
Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vor-

her schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann 
die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen 
versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung 

der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftig-
ten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers 
zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öf-
fentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht 

nach den Bestimmungen, die beim Arbeitgeber 
gelten, zur Auflage gemacht werden. 
 
(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veran-
lassung berechtigt, Beschäftigte zu verpflichten, 
durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, 
dass sie zur Leistung der arbeitsvertraglich 

 
6)   Vgl. dazu:  G 1/1986 - Vernehmungen und Durchsuchungen in strafrechtlichen Verfahren  

7)   Vgl. dazu:  G 3/2012 – Einwilligung zur Aussage gemäß § 8 Mitarbeitergesetz im Rahmen des  
  Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung  
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geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 

beauftragten Arzt kann es sich um einen Be-
triebsarzt, Personalarzt oder Amtsarzt handeln, 
soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen 
anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 

Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 
 
(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Ein-

sicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie 
können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n 
hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben las-
sen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müs-
sen über Beschwerden und Behauptungen tat-
sächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder 

ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme 
in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äuße-

rung ist zu den Personalakten zu nehmen. 
§ 10  

Schadenshaftung 

 

§ 3 Abs. 7 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzu-
wenden: 

Es finden die für die Kirchenbeamtinnen im Be-
reich der jeweiligen beteiligten Kirche geltenden 
Bestimmungen entsprechende Anwendung.  
 

(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten 
finden die Bestimmungen, die für die Beamten 

des jeweiligen Landes jeweils gelten, entspre-
chende Anwendung. 
 

 § 4  
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, 

Personalgestellung  

 (1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder 
betrieblichen Gründen versetzt oder abgeordnet 
werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle 

oder einen Betrieb außerhalb des bisherigen Ar-

beitsortes versetzt oder voraussichtlich länger 
als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie 
vorher zu hören.  

Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 

1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veran-
lasste vorübergehende Beschäftigung bei 

einer anderen Dienststelle oder einem an-
deren Betrieb desselben oder eines anderen 
Arbeitgebers unter Fortsetzung des beste-
henden Arbeitsverhältnisses.  

2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veran-
lasste, auf Dauer bestimmte Beschäftigung 
bei einer anderen Dienststelle oder einem 

anderen Betrieb desselben Arbeitgebers un-

ter Fortsetzung des bestehenden Arbeits-
verhältnisses. 

 
(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/be-
trieblichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer 
Zustimmung vorübergehend eine mindestens 
gleich vergütete Tätigkeit bei einem Dritten zu-
gewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur 
aus wichtigem Grund verweigert werden. 3Die 

Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unbe-
rührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 
werden auf das Entgelt angerechnet.  

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2: 
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Zuweisung ist – unter Fortsetzung des beste-
henden Arbeitsverhältnisses – die vorüberge-
hende Beschäftigung bei einem Dritten im In- 
und Ausland, bei dem der TV-L nicht zur An-
wendung kommt.  

 
(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu ei-
nem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des Ar-

beitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsver-
hältnis die arbeitsvertraglich geschuldete Ar-
beitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Per-
sonalgestellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzliche 
Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3: 
1Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des 

bestehenden Arbeitsverhältnisses – die auf 

Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Drit-
ten 2Die Modalitäten der Personalgestellung 
werden zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Dritten vertraglich geregelt. 

 
 § 5  

Qualifizierung  

 (1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und le-
benslanges Lernen liegen im gemeinsamen Inte-
resse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qua-
lifizierung dient der Steigerung von Effektivität 
und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der 

Nachwuchsförderung und der Steigerung von be-
schäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Ta-
rifvertragsparteien verstehen Qualifizierung 
auch als Teil der Personalentwicklung.  
 
(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizie-
rung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar. 
2Aus ihm kann für die Beschäftigten kein indivi-
dueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleitet 
werden. 3Es kann durch freiwillige Betriebsver-

einbarung wahrgenommen und näher ausgestal-
tet werden. 4Entsprechendes gilt für Dienstver-
einbarungen im Rahmen der personalvertre-
tungsrechtlichen Möglichkeiten. 5Weitergehende 
Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht be-
rührt. 
 
(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodi-
schen und sozialen Kompetenzen für die 

übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifi-
zierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen 
(Fort- und Weiterbildung), 

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung 
(Qualifizierung für eine andere Tätigkeit; 
Umschulung) und 

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Ab-
wesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung). 

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnah-
me wird dokumentiert und den Beschäftigten 
schriftlich bestätigt. 
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(4) 1Beschäftigte haben – auch in den Fällen 

des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d – Anspruch 
auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen 
Führungskraft. 2In diesem wird festgestellt, ob 
und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 3Die-

ses Gespräch kann auch als Gruppengespräch 
geführt werden. 4Wird nichts anderes geregelt, 
ist das Gespräch jährlich zu führen. 
 
(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungs-
maßnahmen gelten als Arbeitszeit. 
 
(6) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veran-
lassten Qualifizierungsmaßnahme - einschließ-
lich Reisekosten - werden grundsätzlich vom Ar-
beitgeber getragen, soweit sie nicht von Dritten 
übernommen werden. 2Ein möglicher Eigenbei-

trag wird in einer Qualifizierungsvereinbarung 

geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die 
Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter 
Berücksichtigung des betrieblichen und individu-
ellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der 
Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfol-
gen. 
 
(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach 
Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b oder c kann eine 
Rückzahlungspflicht der Kosten der Qualifizie-

rungsmaßnahme in Verbindung mit der Bindung 
der/des Beschäftigen an den Arbeitgeber verein-
bart werden. 2Dabei kann die/der Beschäftigte 
verpflichtet werden, dem Arbeitgeber Aufwen-
dungen oder Teile davon für eine Qualifizierungs-
maßnahme zu ersetzen, wenn das Arbeitsver-

hältnis auf Wunsch der/des Beschäftigten endet. 
3Dies gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte nicht 
innerhalb von sechs Monaten entsprechend der 
erworbenen Qualifikation durch die Qualifizie-
rungsmaßnahme beschäftigt wird, oder wenn die 
Beschäftigte wegen Schwangerschaft oder Nie-
derkunft gekündigt oder einen Auflösungsver-

trag geschlossen hat. 4Die Höhe des Rückzah-
lungsbetrages und die Dauer der Bindung an den 
Arbeitgeber müssen in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. 
 
(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten kön-
nen in die Qualifizierungsplanung einbezogen 
werden. 
 
(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeits-
zeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so an-
geboten werden, dass ihnen eine gleichberech-
tigte Teilnahme ermöglicht wird. 
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A b s c h n i t t  II   

Arbeitszeit  

§ 11  

Arbeitszeit 8 

§ 6  

Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) Anstelle des § 6 Abs. 1 Satz 1 TV-L wird be-
stimmt:  

Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit ausschließlich der Pausen beträgt 
38,5 Stunden.  

ab 1. Jan. 2017: Sonderregelung für pädagogische 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für den Sozial- Erziehungsdienst 

(vgl. Anl. 9 Nr. 3) 

(1) 1...*) 2Bei Wechselschichtarbeit werden die 
gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die Ar-
beitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeits-
zeit kann auf fünf Tage, aus notwendigen be-
trieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs 

Tage verteilt werden. 
-------- 
*) nicht abgedruckt: 

      - Abs. 1 Satz 1 
      - Anhang zu § 6 Abs. 1 Satz 1  

 

(1a) Abweichend von Absatz 1 beträgt die re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der Mitarbei-
terinnen, die Konfirmandenunterricht erteilen 

und in der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 4 oder in 
der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 7 der Anlage 2 
Abschnitt C eingruppiert sind, das Zweifache der 
zu leistenden Dauer des Konfirmandenunter-
richts. →Erl. 5 
 

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein 
Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu le-

gen. 2Abweichend von Satz 1 kann bei Beschäf-
tigten, die ständig Wechselschicht- oder Schicht-
arbeit zu leisten haben, sowie für die Durchfüh-
rung so genannter Sabbatjahrmodelle ein länge-
rer Zeitraum zugrunde gelegt werden.  
 

(2) § 6 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzu-
wenden:  

1. Die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche 
Arbeitszeit an einem Sonn- oder Feiertag ist 
durch eine entsprechende zusammenhän-

gende Freizeit an einem Werktag der laufen-
den oder der folgenden Woche auszuglei-
chen.  

2. 1Mitarbeiterinnen, die nach ihrem Dienstauf-

trag ständig sonntags und an Feiertagen am 
Gottesdienst mitwirken oder nach ihrer 
Dienstanweisung ständig Sonntags- und Fei-
ertagsdienst haben, erhalten einen dienst-
freien Tag während der Woche. 2Ferner er-
halten sie unter Fortzahlung der Vergütung 
jährlich vier dienstfreie Wochenenden 

(Sonnabend und Sonntag), davon in der Re-
gel zwei im Kalenderhalbjahr.  

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen 
Verhältnisse zulassen, wird die/der Beschäftigte 
am 24. Dezember und am 31. Dezember unter 
Fortzahlung des Tabellenentgelts und der sonsti-
gen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die 

Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/ 

dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entspre-
chender Freizeitausgleich innerhalb von drei Mo-
naten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit 
vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, 
sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, 
sofern sie auf einen Werktag fallen, um die 
dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.  

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeits-
zeit betrifft die Beschäftigten, die wegen des 
Dienstplans am Feiertag frei haben und des-
halb ohne diese Regelung nacharbeiten müss-
ten. 

 
(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen 

Gründen kann auf der Grundlage einer Betriebs-/ 
Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Ab-

satz 1, 2 und des § 12 Arbeitszeitgesetz von den 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen 
werden.  

Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4: 

In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann 
an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeits-

zeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert wer-
den, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten 
an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 

 
8)   Vgl. dazu: G 30/1993 - Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen  
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(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begrün-

deter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten 
zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, 
Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teil-
zeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher 
Regelung oder mit ihrer Zustimmung – zu Be-
reitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden 

und Mehrarbeit verpflichtet. 
 
(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann 

ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 
45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb 
eines Arbeitszeitkorridors geleisteten zusätzli-
chen Arbeitsstunden werden im Rahmen des 
nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums 
ausgeglichen. 
 
(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann 
in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rah-
menzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt 

werden. 2Die innerhalb der täglichen Rahmenzeit 
geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden 
im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgeleg-
ten Zeitraums ausgeglichen. 
 
(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ 
und nicht bei Wechselschicht- und Schichtarbeit. 
 
(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/ 
der ein Personalvertretungsgesetz Anwendung 
findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 
6 und 7 in einem landesbezirklichen Tarifvertrag 
getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung 

nicht einvernehmlich zustande kommt und der 
Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 
 
(10) 1In Verwaltungen und Betrieben, in denen 

auf Grund spezieller Aufgaben (zum Beispiel 
Ausgrabungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder 
saisonbedingt erheblich verstärkte Tätigkeiten 
anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmä-
ßige Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden in einem 
Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlängert 

werden. 2In diesem Fall muss durch Verkürzung 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bis 
zum Ende des Ausgleichszeitraums nach Ab-
satz 2 Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich 
durchgeführt werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Beschäftigte gemäß §§ 41 bis 43. 
 

(3) Anstelle des § 6 Abs. 11 TV-L wird be-
stimmt: 

Bei Dienstreisen wird die Zeit der dienstlichen In-
anspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort 

und die Zeit der Hin- und Rückreise zum und vom 
Geschäftsort einschließlich der erforderlichen 
Wartezeiten als Arbeitszeit berücksichtigt, höchs-
tens für jeden Tag bis zu elf Stunden. →Erl. 4  
 

(11) …  
 

(4) Die Dienstumfänge für Kirchenmusikerin-
nen in den Entgeltgruppen 2 bis 6 werden nach 

der folgenden Tabelle berechnet: →Erl. 1  
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Organistendienst   

1. Hauptgottesdienst  .................... 3,25 Std.  

2.  Kindergottesdienst vor oder 

nach einem Hauptgottes-
dienst   ................................... 1,25 Std.  

3. Werktagsgottesdienst oder  

-andacht  ................................ 2,00 Std. 

4. Wochenschlussgottesdienst 
(von etwa einer Stunde 

Dauer)  ................................... 2,75 Std. 

 

Chorleiterdienst   

5.  Chorprobe mit einem mehr-
stimmigen Chor (mindestens 
90 Minuten)  ............................ 3,25 Std. 

6.  Chorleitung in einem Gottes-
dienst  .................................... 3,25 Std. 

Anmerkung zu § 11 Absatz 4 Nummer 5:  →Erl. 2 

Dauert die Chorprobe eines Kinder- oder Ju-

gendchores weniger als 90 Minuten, wird der 
Dienstumfang nach Nummer 5 entsprechend 
anteilig berechnet.  

Anmerkung zu § 11 Absatz 4 Nummer 6:  →Erl. 2 

Ist die Chorleiterin im selben Gottesdienst auch 
als Organistin eingesetzt, werden für die Chor-
leitung – neben dem Dienstumfang für den    
Organistendienst – lediglich 1,50 Stunden als 

Dienstumfang berücksichtigt.  

 

Vorsängerdienst  

7.  Leitung eines liturgischen 
Chores und des Gemeindege-
sangs im Gottesdienst  
einschließlich kurzer Ansing-
probe  ..................................... 2,00 Std. 

 

Organistendienst bei Amtshandlungen  

8.  Amtshandlungen mit einer 
Dauer von bis zu 45 Minuten  ..... 2,00 Std. 

9.  Amtshandlungen mit einer 
Dauer von mehr als 45 Minu-
ten  ........................................ 3,25 Std.  

 

 

(5) Für die Berechnung der regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit nach Absatz 4 gilt: 
 →Erl. 1, 3  

Die Gesamtzahl der für die einzelnen Dienstarten 

im Kalenderjahr regelmäßig anfallenden Dienste 
wird mit der entsprechenden Stundenzahl multi-
pliziert. Die ermittelten Ergebnisse für die ver-
schiedenen Dienste werden zusammengezählt. 
Das Gesamtergebnis wird durch die Zahl 52 ge-
teilt. Das Ergebnis ist die regelmäßige wöchentli-

che Arbeitszeit.  
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Anmerkung zu § 11 Absatz 4 und 5: 

Begriffsbestimmungen:  

1.  Organistendienst  

 

Ausführung selbstständiger Orgelmusik, d. h. 
Vorspiele, Intonationen, Orgelchoräle, Nach-

spiele, Begleitung des Gemeindegesanges bei 
Gottesdiensten und Amtshandlungen; Beglei-
tung von Chor-, Sologesang oder Instrumental-
musik; Pflege der Orgel nach den geltenden 
Bestimmungen (einschließlich Stimmen von 
Zungenpfeifen); Betreuung des Inventars; Teil-
nahme an dienstlichen Besprechungen und Ar-

beitsgemeinschaften.  

2.  Chorleiterdienst 

Regelmäßige Probenarbeit mit einem mehr-
stimmigen Chor, Posaunenchor oder einer In-
strumentalgruppe, Einsatz der Chöre und Grup-
pen bei Gottesdiensten und Gemeindeveran-

staltungen, ggf. im diakonischen Dienst; Kon-
taktpflege mit den Chormitgliedern; Betreuung 
des Inventars; Teilnahme an dienstlichen Be-
sprechungen und Arbeitsgemeinschaften. 

3.  Vorsängerdienst  

Regelmäßige Probenarbeit mit dem liturgischen 
Chor, Leitung des liturgischen Chores und des 

Gemeindegesanges im Gottesdienst einschließ-
lich Ansingproben vor den Gottesdiensten; 
Singarbeit mit Gemeindegruppen; Kontakt-
pflege mit Chormitgliedern; Betreuung des In-
ventars; Teilnahme an dienstlichen Bespre-

chungen und Arbeitsgemeinschaften.  

Übt der Vorsänger den Dienst regelmäßig ohne 

Mitwirkung eines Organisten aus, so gilt dies 
auch dann als Vorsängerdienst, wenn der Vor-
sänger keinen liturgischen Chor leitet. 

Erl. 1: Absätze 4 und 5 angefügt m.W.v. 1.7.2010 
gem. § 1 Nr. 2 der 68. Änderung der 
DienstVO 

Erl. 2: Anmerkungen zu Absatz 4 Nrn. 4 und 5 ein-
gefügt m.W.v. 28.6.2013 gem. § 1 Nr. 1 
Buchst. a der 76. Änderung der DienstVO 

Erl. 3: Absatz 5 Satz 1 ergänzt m.W.v. 28.6.2013 
gem. § 1 Nr. 1 Buchst. b der 76. Änderung 
der DienstVO  

Erl. 4: Absatz 3 m.W.v. ergänzt durch § 1 Nr. 3 der 
80. Änderung der DienstVO  

Erl. 5: Absatz 1a m.W.v. 1.1.2016 eingefügt durch 
§ 1 Nr. 1 der 85. Änderung der DienstVO 

 

 § 7  
Sonderformen der Arbeit 

 (1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach ei-
nem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wech-
sel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten 
vorsieht, bei denen Beschäftigte durchschnittlich 
längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur 
Nachtschicht herangezogen werden. 2Wechsel-
schichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in 

denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werk-
tags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 



 

 DienstVO i.d.F. der 112. Änderung | TV-L i.d.F. des Änd.TV Nr. 13 
 | (nach den Maßgaben der DienstVO) 

     

 

  - 14 - unter Berücksichtigung der 112. Änderung der DienstVO 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis  (Bearbeitungsstand: 12.02.2026) 

3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die min-

destens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 
 
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem 
Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel 
des Beginns der täglichen Arbeitszeit um min-
destens zwei Stunden in Zeitabschnitten von 
längstens einem Monat vorsieht, und die inner-

halb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stun-
den geleistet wird. 
 
(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die 
sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Ar-
beitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im 
Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 
 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die 
sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Ar-
beitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um 

auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereit-
schaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobil-
telefon oder einem vergleichbaren technischen 
Hilfsmittel ausgestattet sind. 
 
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr 
und 6 Uhr. 
 
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die 
Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte regel-
mäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten 

(§ 6 Absatz 1 Satz 1) leisten. 
 
(7) Überstunden sind die auf Anordnung des 
Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, die 

über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeits-
zeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1) für die 
Woche dienstplanmäßig beziehungsweise be-
triebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hin-
ausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden 
Kalenderwoche ausgeglichen werden. 
 
(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Ar-
beitsstunden Überstunden, die 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkor-

ridors nach § 6 Absatz 6 über 45 Stunden 
oder über die vereinbarte Obergrenze hin-
aus, 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rah-
menzeit nach § 6 Absatz 7 außerhalb der 
Rahmenzeit, 

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schicht-
arbeit über die im Schichtplan festgelegten 
täglichen Arbeitsstunden einschließlich der 
im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstun-
den, die bezogen auf die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus 
nicht ausgeglichen werden, 

angeordnet worden sind. 
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§ 12  

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit, 
Überstunden 

§ 8  

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

§ 8 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwenden: 

1. Anstelle des § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a 

und Abs. 2 TV-L wird bestimmt:  
1Überstunden sind grundsätzlich durch ent-
sprechende Arbeitsbefreiung auszugleichen; 
die Arbeitsbefreiung ist möglichst bis zum 
Ende des nächsten Kalendermonats, spätes-
tens bis zum Ende des dritten Kalendermo-
nats nach Ableistung der Überstunden zu er-

teilen. 2Dabei beträgt die Arbeitsbefreiung für 
jede geleistete Überstunde eineinviertel 
Stunden. 3Für die Zeit, in der Überstunden 
ausgeglichen werden, werden das Tabellen-

entgelt und die sonstigen, in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile weiterge-

zahlt. 4Ist in besonderen Ausnahmefällen ein 
Ausgleich durch Arbeitsbefreiung nicht mög-
lich, so erhält die Mitarbeiterin je Stunde den 
auf eine Stunde entfallenden Anteil des Ta-
bellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe 
und Stufe, höchstens jedoch nach der 
Stufe 4, zuzüglich des Zeitzuschlags nach § 8 

Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a TV-L.  

5Auf einem nach § 10 TV-L eingerichteten Ar-
beitszeitkonto werden die Überstunden ge-
mäß Satz 2 berücksichtigt.  

 

(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt 
für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzu-

schläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei 
Teilzeitbeschäftigten - je Stunde 

a)  für Überstunden 

- in den Entgeltgruppen 1 bis 9b    

     30 v.H., 

- in den Entgeltgruppen 10 bis 15    

     15 v.H.,  

 

2. § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis f TV-L ist nur 

auf Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflege-
dienst, auf Mitarbeiterinnen in Heimen und 
auf Mitarbeiterinnen in Dienststellen mit re-
gelmäßigem Schichtbetrieb anzuwenden, die 
Arbeit an Sonn- und Feiertagen leisten und 

für die die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 
Nr. 2 nicht angewandt werden können.  

 
 
(Nr. 3: siehe unten) 

b) für Nachtarbeit  ............. 20 v.H., 

c) für Sonntagsarbeit  ........ 25 v.H., 

d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 

- mit Freizeitausgleich .... 35 v.H., 

e) für Arbeit am 24. Dezember  
und am 31. Dezember jeweils  
ab 6 Uhr....................... 35 v.H.,  

f) für Arbeit an Samstagen von  
13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht 
im Rahmen von Wechselschicht-  

oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H. 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Ta-
bellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgelt-
gruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzu-
schlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur 

der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch 

der Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeit-
konto (§ 10) eingerichtet ist und die betriebli-
chen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die 
nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entspre-
chend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer 
Stunde in Zeit umgewandelt (faktorisiert) und 
ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für 

Überstunden als solche.  
 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die 
tatsächliche Arbeitsleistung nach der 
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jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen 

Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 
 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 
Buchstabe d: 

1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan be-
sonders ausgewiesen und bezeichnet werden. 
2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, wer-
den als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags 
und des auf den Feiertag entfallenden Tabel-
lenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt.  

 

(s. § 12 Nr. 1 DienstVO) (2) ...  
 

 

 

(3) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 15 
und 15 Ü bei obersten Landesbehörden sind 

Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellen-
entgelt abgegolten. 2Beschäftigte der Entgelt-

gruppen 13, 13 Ü und 14 bei obersten Landes-
behörden erhalten nur dann ein Überstundenent-
gelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit oder der 
Überstunden für sämtliche Beschäftigte der Be-
hörde angeordnet ist; im Übrigen ist über die re-
gelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit 
dieser Beschäftigten durch das Tabellenentgelt 

abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterinnen/Lei-
ter von Dienststellen und deren ständige Vertre-
terinnen/-Vertreter, die in die Entgeltgruppen 14 
und 15 und 15 Ü eingruppiert sind. 4De Sätze 1 
bis 3 gelten nicht für Beschäftigte der Freien 
Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg sowie des Landes Berlin.  
 
(4) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden 
sind und die aus betrieblichen/dienstlichen Grün-

den nicht innerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 1 
oder 2 festgelegten Zeitraums mit Freizeit aus-
geglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je 
Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallen-
den Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen 
Entgeltgruppe und Stufe. 
 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4 Satz 1: 

Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die 
Stunden gemeint, die im Rahmen von Gleit-

zeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung 
zu Abschnitt II anfallen, es sei denn, sie sind 
angeordnet worden. 

 

3. Für Mitarbeiterinnen, denen die Aufgaben der 
Krankenhausseelsorge übertragen sind, wird 

bestimmt: →Erl. 1  

a) Anstelle des § 8 Abs. 5 Sätze 1 bis 4  
TV-L wird bestimmt:  

Für eine angeordnete Rufbereitschaft 
werden der Mitarbeiterin je angefangene 
Stunde der Rufbereitschaft 7,5 Minuten 
als Arbeitszeit angerechnet. 

 

(5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche 
Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt. 2Für eine 

Rufbereitschaft von mindestens zwölf Stunden 
wird für die Tage Montag bis Freitag das Zweifa-
che, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage 
das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts 
nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. 3Maß-
gebend für die Bemessung der Pauschale nach 
Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft 

beginnt. 4Für Rufbereitschaften von weniger als 
zwölf Stunden werden für jede angefangene 
Stunde 12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts 
nach der Entgelttabelle gezahlt. 5Die Zeit jeder 
einzelnen Inanspruchnahme innerhalb der Ruf-
bereitschaft mit einem Einsatz außerhalb des 
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b) § 8 Abs. 5 Sätze 5 bis 8 TV-L ist mit fol-
gender Maßgabe anzuwenden:  

Soweit auf das Entgelt für Überstunden 
und etwaige Zeitzuschläge verwiesen 
wird, findet § 8 TV-L nach den Maßgaben 

des § 12 DienstVO Anwendung. 

 

 

 
c) Im Übrigen finden die Vorschriften des 

§ 6 TV-L in Verbindung mit § 11 
DienstVO, des § 7 TV-L und des § 8 TV-L 
in Verbindung mit § 12 DienstVO Anwen-
dung. 

Erl. 1: Nummer 3 angefügt m.W.v. 17.10.2017 gem. 
§ 1 Nr. 1 der 87. Änderung der DienstVO  

 

Aufenthaltsorts im Sinne des § 7 Absatz 4 ein-

schließlich der hierfür erforderlichen Wegezeiten 
wird auf eine volle Stunde gerundet und mit dem 
Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzu-
schläge nach Absatz 1 bezahlt. 6Wird die Arbeits-

leistung innerhalb der Rufbereitschaft am Auf-
enthaltsort im Sinne des § 7 Absatz 4 telefonisch 
(zum Beispiel in Form einer Auskunft) oder mit-
tels technischer Einrichtungen erbracht, wird ab-
weichend von Satz 5 die Summe dieser Arbeits-
leistungen am Ende des Rufbereitschaftsdienstes 
auf die nächsten vollen 30 oder 60 Minuten ge-

rundet und mit dem Entgelt für Überstunden so-
wie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 be-
zahlt; dauert der Rufbereitschaftsdienst länger 
als 24 Stunden (zum Beispiel an Wochenenden), 
erfolgt die Aufrundung nach jeweils 24 Stunden. 

7Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die 

Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 10 Ab-
satz 3 Satz 2 zulässig ist. 8Für die Zeit der Ruf-
bereitschaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. 
 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5: 

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, 
für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den 
Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustel-
len. 

 
(6) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird 
durch besonderen Tarifvertrag geregelt. 2Bis 
zum Inkrafttreten einer Regelung nach Satz 1 

gelten die in dem jeweiligen Betrieb/der jeweili-
gen Verwaltung/Dienststelle am 31. Oktober 

2006 jeweils geltenden Bestimmungen fort. 3Das 
Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Ar-
beitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die be-
trieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen 
(Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit 

der/dem Beschäftigten im Verhältnis 1:1 in Frei-
zeit (faktorisiert) abgegolten werden. 4Weitere 
Faktorisierungsregelungen können in einer ein-
vernehmlichen Dienst- oder Betriebsvereinba-
rung getroffen werden. 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6: 

Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 

kann der Arbeitgeber einen Freizeitausgleich 
anordnen, wenn dies zur Einhaltung der Vor-
schriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich 

ist. 
 
(7) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschicht-
arbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzu-
lage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die 
nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhal-
ten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro 

Stunde. 
 
(8) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit 

leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 Euro 
monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig 
Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzu-
lage von 0,24 Euro pro Stunde. 
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 § 9  

Bereitschaftszeiten 

 (1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in de-
nen sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz 
oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten 

Stelle zur Verfügung halten muss, um im Be-
darfsfall die Arbeit selbständig, gegebenenfalls 
auch auf Anordnung, aufzunehmen; in ihnen 
überwiegen die Zeiten ohne Arbeitsleistung. 2Für 
Beschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und 
in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszei-
ten fallen, gelten folgende Regelungen:  

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als ta-
rifliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 

b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende 
der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht 

gesondert ausgewiesen. 

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereit-

schaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die 
Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht über-
schreiten. 

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereit-
schaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stun-
den wöchentlich nicht überschreiten.  

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur 

vorübergehend angelegte Organisationsmaß-
nahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht 
unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten an-
fallen. 

§ 13  
Bereitschaftszeiten 

 

§ 9 Abs. 2 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzu-

wenden: 

Das Wort „Personalvertretungsgesetzes” wird 
durch das Wort „Mitarbeitervertretungsgesetzes” 
ersetzt.  

(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im 

Geltungsbereich eines Personalvertretungsge-
setzes einer einvernehmlichen Dienstvereinba-
rung. 2§ 6 Absatz 9 gilt entsprechend.  

 (3) 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister und 
für Beschäftigte im Rettungsdienst und in Ret-
tungsdienstleitstellen, in deren Tätigkeit regel-
mäßig und in nicht unerheblichem Umfang Be-
reitschaftszeiten fallen, gilt Absatz 1 entspre-
chend; Absatz 2 findet keine Anwendung. 2Für 
Beschäftigte im Rettungsdienst und in Rettungs-

dienstleitstellen beträgt in diesem Fall die zuläs-
sige tägliche Höchstarbeitszeit zwölf Stunden zu-
züglich der gesetzlichen Pausen. 

Protokollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2: 

Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- 
und Schichtarbeit.  

 
§ 14  

Arbeitszeitkonto 9 

§ 10  
Arbeitszeitkonto 

§ 10 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe an-
zuwenden: 

Satz 2 findet keine Anwendung.  

 

(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann 
ein Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. 2... 
3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) 

oder eine Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7) vereinbart 
wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten. 

 
9)   Vgl. dazu: G 6/2015 - Einrichten und Führen von Arbeitszeitkonten gem. § 10 TV-L i.V.m. § 14 DienstVO  
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(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird 

festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im ganzen 
Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen da-
von eingerichtet wird. 2Alle Beschäftigten der Be-
triebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeit-
konto eingerichtet wird, werden von den Rege-
lungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 
 
(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, 
die bei Anwendung des nach § 6 Absatz 2 fest-

gelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als 
Zeitschuld bestehen bleiben, nicht durch Freizeit 
ausgeglichene Zeiten nach § 8 Absatz 1 Satz 5 
und Absatz 4 sowie in Zeit umgewandelte Zu-
schläge nach § 8 Absatz 1 Satz 4 gebucht wer-
den. 2Weitere Kontingente (zum Beispiel Rufbe-

reitschafts-/Bereitschaftsdienstentgelte) können 

durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Buchung 
freigegeben werden. 3Die/Der Beschäftigte ent-
scheidet für einen in der Betriebs-/Dienstvereinba-
rung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 
beziehungsweise Satz 2 genannten Zeiten auf 
das Arbeitszeitkonto gebucht werden. 
 
(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten 
und durch ärztliches Attest nachgewiesenen Ar-
beitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs 

vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 
Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitgut-
habens nicht ein. 
 
(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind 
insbesondere folgende Regelungen zu treffen: 

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 
40 Stunden) und das höchstzulässige Zeit-
guthaben (bis zu einem Vielfachen von 
40 Stunden), die innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums anfallen dürfen;  

b) Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben 
oder für den Abbau von Zeitschulden durch 
die/den Beschäftigten; 

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitgut-
haben zu bestimmten Zeiten (zum Beispiel 
an so genannten Brückentagen) vorzusehen; 

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen be-
reits genehmigten Freizeitausgleich kurzfris-
tig widerruft. 

 
(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Be-
schäftigten die Einrichtung eines Langzeitkontos 
vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/ 
Personalrat zu beteiligen und – bei Insolvenzfä-
higkeit des Arbeitgebers – eine Regelung zur In-

solvenzsicherung zu treffen. 
 

 § 11  
Teilzeitbeschäftigung 

 (1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine ge-
ringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit 
vereinbart werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
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b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen sonstigen Angehörigen 

tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende 
dienstliche beziehungsweise betriebliche Be-
lange nicht entgegenstehen.  

2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf An-
trag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann 
verlängert werden; der Antrag ist spätestens 
sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teil-
zeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung 
der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen 
der dienstlichen beziehungsweise betrieblichen 

Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situ-
ation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rech-
nung zu tragen. 
 
(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Ab-
satz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäfti-
gung vereinbaren wollen, können von ihrem Ar-
beitgeber verlangen, dass er mit ihnen die Mög-
lichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel 
erörtert, zu einer entsprechenden Vereinbarung 

zu gelangen. 
 
(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren 

Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschäfti-
gung vereinbart worden, sollen sie bei späterer 
Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei glei-
cher Eignung im Rahmen der dienstlichen bezie-
hungsweise betrieblichen Möglichkeiten bevor-
zugt berücksichtigt werden. 

Protokollerklärung zu Abschnitt II: 

1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der 
jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte un-
abhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkor-
ridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 6 und 7) 
möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wech-
selschichtarbeit. 2In den Gleitzeitregelungen 

kann auf Vereinbarungen nach § 10 verzichtet 
werden. 3Sie dürfen keine Regelungen nach 
§ 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei Inkrafttreten die-
ses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitrege-
lungen bleiben unberührt. 
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A b s c h n i t t  III   

Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leis-
tungen 

§ 15  
Eingruppierung 

→Erl. 1 

§ 12  
Eingruppierung 

1. Besondere Regelung für Lehrkräfte  
(vgl. § 3 TV EntgO-L) 

2. ab 1. Jan. 2017:  
     Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in 

Kindertageseinrichtungen 

     Ab 1. Jan. 2019: 
     Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst  

     (vgl. Anl. 9 Nr. 4 DienstVO) 

1. Die Eingruppierung der Mitarbeiterinnen rich-
tet sich nach der Anlage 2, soweit diese kir-
cheneigene Tätigkeitsmerkmale vorsieht. 

 
2. Die Tätigkeitsmerkmale für Logopäden des 

Teils II Abschnitt 10.6 der Anlage A zum TV-L 

sind auch auf die Dienstverhältnisse der 
Sprachtherapeuten anzuwenden. 

 
3. Die Protokollerklärung Nr. 5 zu Teil II Ab-

schnitt 20.6 der Anlage A zum TV-L ist mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass als schwie-
rige fachliche Tätigkeit auch die fürsorge-
risch-bewahrende Tätigkeit gilt. 

 
4. Mitarbeiterinnen, die in der Entgeltgruppe 9 

Fallgruppe 1 des Allgemeinen Teils der Ent-

geltordnung zum TV-L (Anlage A zum TV-L) 
eingruppiert sind, erhalten eine Entgeltgrup-
penzulage gemäß Anlage F zum TV-L Ab-

schnitt I Nr. 5. →Erl. 2  
 

Übergangsregelung zu Nummer 4 →Erl. 2  
(§ 2 der 87. Änderung der DienstVO):  

(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die am 

1. August 2017 infolge eines Eingruppierungs-
vorgangs nach dem 31. Dezember 2011 (Ein-
stellung, Umgruppierung aufgrund einer verän-
derten Tätigkeit) in der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 1 des Allgemeinen Teils der Entgeltord-
nung zum TV-L (Anlage A zum TV-L) eingrup-
piert sind, haben ab dem 1. August 2017 An-

spruch auf die Entgeltgruppenzulage gemäß 

§ 1 [Anm.: = § 15 Nr. 4 DienstVO]. 

(2) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die am 
1. August 2017 in die Entgeltgruppe 9 TV-L  

- gemäß § 4 ARR-Ü-Konf in Verbindung mit 
Anlage 2 zur ARR-Ü-Konf übergeleitet sind 
oder 

- gemäß § 15 Absatz 7 ARR-Ü-Konf in Ver-
bindung mit Anlage 3 zur ARR-Ü-Konf 
(Übergangsrecht) eingruppiert sind, 

erhalten die Entgeltgruppenzulage gemäß 
§ 1 [Anm.: = § 15 Nr. 4 DienstVO] auf An-
trag. 

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten 
richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der 
Entgeltordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäf-

tigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in 
der sie/er eingruppiert ist. 3Die/Der Beschäftigte 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tä-
tigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht 
nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit ent-
spricht. 4Die gesamte auszuübende Tätigkeit 
entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Ent-

geltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte 
Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen 
die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals 
oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Ent-
geltgruppe erfüllen. 5Kann die Erfüllung einer An-
forderung in der Regel erst bei der Betrachtung 
mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden 

(z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Ar-
beitsvorgänge für die Feststellung, ob diese An-
forderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu be-
urteilen. 6Werden in einem Tätigkeitsmerkmal 
mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in 
Satz 4 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die 

gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anfor-
derung. 7Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von 
Satz 4 oder 6 abweichendes zeitliches Maß be-
stimmt, gilt dieses. 8Ist in einem Tätigkeits-
merkmal als Anforderung eine Voraussetzung in 
der Person der/des Beschäftigten bestimmt, 
muss auch diese Anforderung erfüllt sein.  

 
Protokollerklärungen zu § 12 Absatz 1: 

1. 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (ein-
schließlich Zusammenhangsarbeiten), die, be-

zogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäf-
tigten, zu einem bei natürlicher Betrachtung ab-
grenzbaren Arbeitsergebnis führen (z.B. unter-
schriftsreife Bearbeitung eines Akten-vorgangs, 
eines Widerspruchs oder eines Antrags, Betreu-
ung bzw. Pflege einer Person oder Personen-
gruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, Erstel-

lung eines EKG, Durchführung einer Unterhal-
tungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). 2Jeder ein-
zelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten 
und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen 
zeitlich nicht aufgespalten werden.  
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(3) 1Der Antrag nach Absatz 2 kann nur bis 
zum 31. Juli 2018 gestellt werden (Ausschluss-
frist) und wirkt auf den 1. August 2017 zurück. 
2Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. August 2017, 
beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wie-
deraufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt 
auf den 1. August 2017 zurück.  

(4) 1Mit dem Antrag nach Absatz 2 ist der Mit-
arbeiter oder die Mitarbeiterin in der Entgelt-

gruppe 9 Fallgruppe 1 des Allgemeinen Teils 
der Entgeltordnung zum TV-L (Anlage A zum 
TV-L) eingruppiert. 2Damit entfallen sämtliche 
Besitzstände nach den §§ 4 bis 9 ARR-Ü-Konf. 
3Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin erhält 
das Tabellenentgelt der Stufe, die am 31. Juli 
2017 erreicht worden ist; die in dieser Stufe 

verbrachte Zeit wird auf die Stufenlaufzeit an-
gerechnet. 4Der Mitarbeiter oder die Mitarbeite-
rin, die am 31. Juli 2017 ein Tabellenentgelt 
aus einer individuellen Endstufe erhalten hat, 
erhält das Tabellenentgelt der Stufe 5.  

Erl. 1: § 15 m.W.v. 1.1.2012 i.d.F. nach § 1 Nr. 3 
der 75. Änderung der DienstVO  

Erl. 2: Nr. 4 angefügt m.W.v. 1.8.2017 gem. § 1 
Nr. 2 der 87. Änderung der DienstVO, ange-
passt m.W.v. 01.01.2019 

 

2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 ist 
auch das in einem Tätigkeitsmerkmal gefor-
derte Herausheben der Tätigkeit aus einer nied-

rigeren Entgeltgruppe.  
 

 (2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist 

im Arbeitsvertrag anzugeben. 
 

§ 15a  

Besondere Regelungen für die  
Eingruppierung der Kirchenmusikerinnen 

→Erl. 1 

 

(1) Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen 
Dienst, die in ihrem Dienstverhältnis am 1. Juli 
2010 in die Anlage 2 Abschnitt A übergeleitet 
wurden, erhalten ihr Entgelt nach den Maßgaben 
der Absätze 2 bis 5. →Erl. 2 

(2) 1Mitarbeiterinnen nach Absatz 1, die einer 

niedrigeren Entgeltgruppe als der bisherigen zu-
geordnet werden, erhalten eine dynamische Be-
sitzstandszulage, solange die Tätigkeit ausgeübt 
wird. 2Die Besitzstandszulage bemisst sich nach 
dem Unterschiedsbetrag zwischen dem bisheri-
gen und dem neuen Tabellenentgelt. 3Die Besitz-

standszulage vermindert sich ab dem 1. Juli 2010 
bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des Un-
terschiedsbetrages zwischen der bisherigen und 
der neuen Stufe sowie bei allgemeinen Entgel-
tanpassungen um die Hälfte des Erhöhungsbetra-
ges des für die jeweilige Entgeltgruppe festgeleg-
ten Vomhundertsatzes. 

(3) 1Mitarbeiterinnen, die vor dem 1. Januar 
2009 eingruppiert wurden, erhalten mindestens 
ihr bisheriges Tabellenentgelt einschließlich 
eventueller Zulagen als Besitzstand unverändert 
weiter. 2Die Beträge nehmen an allgemeinen Ent-
geltanpassungen teil. 3Ausstehende Stufenauf-

 



 

 DienstVO i.d.F. der 112. Änderung | TV-L i.d.F. des Änd.TV Nr. 13 
 | (nach den Maßgaben der DienstVO) 

     

 

  - 23 - unter Berücksichtigung der 112. Änderung der DienstVO 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis  (Bearbeitungsstand: 12.02.2026) 

stiege nach den §§ 16 und 17 TV-L bleiben unbe-

rührt.  

(4) 1Werden Mitarbeiterinnen ab dem 1. Juli 
2010 in einer höheren als der bisherigen Entgelt-
gruppe eingruppiert, entfallen zum Zeitpunkt der 

Höhergruppierung alle als Besitzstand gewährten 
Zulagen. 2Liegt das neue Tabellenentgelt unter 
dem bisherigen Entgelt, so erhalten die Mitarbei-
terinnen eine statische persönliche Zulage. 3Die 
persönliche Zulage bemisst sich nach der Diffe-
renz zwischen dem auf Grund der neuen Eingrup-
pierung maßgeblichen neuen Tabellenentgelt ge-

mäß § 17 Abs. 4 TV-L zuzüglich etwaiger Zulagen 
nach Anlage 2 und dem bisherigen Tabellenent-
gelt zuzüglich der bislang als Besitzstandszulage 
gezahlten Zulagen. 4Die persönliche Zulage redu-

ziert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen 
jeweils um die Hälfte des Erhöhungsbetrages.  

Anmerkung zu § 15a Absatz 4 Satz 1: 

Zulagen im Sinne dieser Arbeitsrechtsregelung 
sind Funktionszulagen, nach den Bestimmun-
gen der Anlage 1 Sparte D Abschnitt I bis III 
der DienstVO-1983 und Vergütungsgruppenzu-
lagen nach § 9 ARR-Ü-Konf.  

Anmerkung zu § 15a Absatz 4 Satz 2: 

Das neue Tabellenentgelt umfasst auch den Ga-
rantiebetrag gem. § 17 Abs. 4 Satz 2 TV-L.  

 
(5) Übertarifliche Eingruppierungen bleiben von 
den Regelungen der Absätze 1 bis 4 unberührt. 

Erl. 1: § 15a eingefügt m.W.v. 1.7.2010 gem. § 1 
Nr. 3 der 68. Änderung der DienstVO  

Erl. 2: Absatz 1 m.W.v. 1.1.2012 i.d.F. gem. § 1 
Nr. 3 der 76. Änderung der DienstVO  

 § 13  
Eingruppierung in besonderen Fällen 

Keine Anwendung für Lehrkräfte 
(vgl. § 4 TV EntgO-L) 

 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höher-
wertige Tätigkeit nicht übertragen worden, hat 
sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 

Absatz 1 Satz 3) nicht nur vorübergehend derart 
geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen ei-
ner höheren als ihrer/seiner bisherigen Entgelt-
gruppe entspricht (§ 12 Absatz 1 Satz 4 bis 8), 

und hat die/der Beschäftigte die höherwertige 
Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang 

ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des darauffolgen-
den Kalendermonats in der höheren Entgelt-
gruppe eingruppiert. 2Für die zurückliegenden 
sechs Kalendermonate gilt § 14 sinngemäß. 3Ist 
die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätig-
keit durch Urlaub, Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfä-
higkeit oder Vorbereitung auf eine Fachprüfung 

für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs 
Wochen unterbrochen worden, wird die Unter-
brechungszeit in die Frist von sechs Monaten ein-
gerechnet. 4Bei einer längeren Unterbrechung 
oder bei einer Unterbrechung aus anderen Grün-
den beginnt die Frist nach der Beendigung der 
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Unterbrechung von neuem. 5Wird der/dem Be-

schäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder 
eine Tätigkeit zugewiesen, die den Tätigkeits-
merkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgelt-
gruppe entspricht, gilt § 14 sinngemäß. 

 
 § 14  

Vorübergehende Übertragung  
einer höherwertigen Tätigkeit  

Besondere Regelung für Lehrkräfte 
(vgl. § 5 TV EntgO-L) 

 (1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine an-
dere Tätigkeit übertragen, die den Tätigkeits-

merkmalen einer höheren Entgeltgruppe ent-
spricht, und wurde diese Tätigkeit mindestens ei-
nen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer 

der Ausübung eine persönliche Zulage rückwir-
kend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tä-
tigkeit. 
 
(2) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag 
kann für bestimmte Tätigkeiten festgelegt wer-
den, dass die Voraussetzung für die Zahlung ei-

ner persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn 
die vorübergehend übertragene Tätigkeit min-
destens drei Arbeitstage angedauert hat. 2Die 
Beschäftigten müssen dann ab dem ersten Tag 
der Vertretung in Anspruch genommen worden 
sein. 
 
(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für 
Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 14 aus 

dem Unterschiedsbetrag zu dem Betrag, der sich 

für die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter Über-
tragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 erge-
ben hätte. 2Für Beschäftigte, die in eine der Ent-
geltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt 
die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenent-
gelts der/des Beschäftigten; bei vorübergehender 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit über 

mehr als eine Entgeltgruppe gilt Satz 1 entspre-
chend.  
 

 § 15  
Tabellenentgelt 

 (1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein 

Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach 
der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, 

und nach der für sie/ihn geltenden Stufe. 
 
(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in den 
Anlagen B und C festgelegt.  

ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst  
(vgl.  Anl. 9 Nr. 5 DienstVO) 

 
(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Rege-
lungen können für an- und ungelernte Tätigkei-

ten in von Outsourcing und/oder Privatisierung 
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bedrohten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 bis 

4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu ei-
ner dort vereinbarten Untergrenze vorgenom-
men werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen 
der Spannbreite des Entgelts der Entgelt-

gruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch 
Anwendungsvereinbarung.  
 

 § 16  
Stufen der Entgelttabelle 

ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst  
(vgl.  Anl. 9 Nr. 6 DienstVO) 

 

(1) 1Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen 

sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 
sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen der 
Entgeltordnung geregelt. 

zu § 16 Abs. 1 Satz 2: 
Besondere Regelung für Lehrkräfte 
(vgl. § 6 Abs. 1 TV EntgO-L) 

§ 16  
Stufen der Entgelttabelle,  

Einzelentgelt für Amtshandlungen  

und Vertretungsentgelt für  
Kirchenmusikerinnen 

  

ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst 

(vgl.  Anl. 9 Nr. 6 DienstVO) 

ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst 

(vgl.  Anl. 9 Nr. 6 DienstVO) 

(1) § 16 Abs. 2 TV-L ist mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

1. Das Datum „31. Januar 2010” wird durch das 

Datum „31. März 2012” ersetzt.  

2. Ein Dienstverhältnis zu einem Anstellungsträ-
ger im Geltungsbereich dieser Dienstver-trag-
sordnung (§ 1 Abs. 1 Satz 2) ist ein Dienst-
verhältnis zum selben Arbeitgeber im Sinne 

des § 16 Abs. 2 Satz 2 TV-L. 

3. … →Erl. 7, Erl. 8 

 

 

Niederschriftserklärung der Arbeits- und Dienst-

rechtlichen Kommission zu § 16 Absatz 2 TV-L: 
→Erl.  5 

In der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommis-

sion besteht Einigkeit, dass in den Fällen, in de-

nen sich bei einem Tätigkeitsmerkmal durch das 

Inkrafttreten der Entgeltordnungen zur 

DienstVO und zum TV-L eine höhere Entgelt-

gruppenzuordnung ergibt, die bisher in diesem 

Tätigkeitsmerkmal verbrachte Zeit der Berufstä-

tigkeit, einschlägige Berufserfahrung im Sinne 

(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftig-
ten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine ein-
schlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen 
Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfah-

rung von mindestens einem Jahr aus einem vor-
herigen befristeten oder unbefristeten Arbeits-
verhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt die 
Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten 
der einschlägigen Berufserfahrung aus diesem 
vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die einschlä-

gige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr 
in einem Arbeitsverhältnis zu einem anderen Ar-
beitgeber erworben worden, erfolgt die Einstel-

lung in die Stufe 2, beziehungsweise – bei Ein-
stellung nach dem 31. Januar 2010 und Vorlie-
gen einer einschlägigen Berufserfahrung von 
mindestens drei Jahren – in Stufe 3. 4Unabhän-

gig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstel-
lungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten 
einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder 
teilweise für die Stufenzuordnung berücksichti-
gen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene 
Tätigkeit förderlich ist. 

zu § 16 Abs. 2 Satz 2: 
Besondere Regelung für Lehrkräfte  

gem. § 44 Nr. 2a i.d.F.  
gem. § 6 Abs. 2 TV EntgO-L 
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des § 16 Absatz 2 TV-L ist.  (vgl. § 6 Abs. 2 TV EntgO-L) 

Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2: 

1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine beruf-
liche Erfahrung in der übertragenen oder ei-
ner auf die Aufgabe bezogen entsprechen-
den Tätigkeit.  

2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag 
über die vorläufige Weitergeltung der Rege-
lungen für die Praktikantinnen/Praktikanten 
beziehungsweise nach dem Tarifvertrag 
über die Regelung der Arbeitsbedingungen 
der Praktikantinnen/Praktikanten der Län-

der gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägi-
ger Berufserfahrung. 

3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne 

des Satzes 2 besteht, wenn zwischen dem 
Ende des vorherigen und dem Beginn des 
neuen Arbeitsverhältnisses ein Zeitraum 
von längstens sechs Monaten liegt; bei Wis-

senschaftlerinnen/Wissenschaftlern ab der 
Entgeltgruppe 13 verlängert sich der Zeit-
raum auf längstens zwölf Monate. 

  

ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst 

(vgl.  Anl. 9 Nr. 6 DienstVO)  

(2) Anstelle des § 16 Abs. 2a TV-L wird be-
stimmt: →Erl. 1  

Der Anstellungsträger kann bei der Einstellung 
von Mitarbeiterinnen im unmittelbaren Anschluss 
an ein Arbeitsverhältnis im kirchlichen Dienst     
(§ 4) oder im öffentlichen Dienst die beim vorhe-
rigen Arbeitgeber nach den Regelungen der 
DienstVO, der ARR-Ü-Konf, des TV-L, des TVÜ-

Länder, eines vergleichbaren Tarifvertrages oder 
einer vergleichbaren Arbeitsrechtsregelung er-
worbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz 
oder teilweise berücksichtigen; § 16 Abs. 2 
Satz 4 TV-L bleibt unberührt.  

 
 
 

 
 

 
 

(2a)  …  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst 

(vgl.  Anl. 9 Nr. 6 DienstVO)  

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils 

nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit 
von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 – nach-
folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätig-
keit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem 
Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): 

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,  

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  
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- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 
2Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jewei-
ligen Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung 
geregelt. 

zu § 16 Abs. 3 Satz 1: 
Besondere Regelung für Lehrkräfte  
gem. § 44 Nr. 2a i.d.F.  
gem. § 6 Abs. 2 TV EntgO-L 

(vgl. § 6 Abs. 2 TV EntgO-L) 
 
zu § 16 Abs. 3 Satz 2: 

Besondere Regelung für Lehrkräfte 
(vgl. § 6 Abs. 1 TV EntgO-L) 

 
 

ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst 

(vgl.  Anl. 9 Nr. 6 DienstVO)  

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 
2Einstellungen erfolgen zwingend in der Stufe 2 
(Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird 
nach vier Jahren in der vorangegangenen Stufe 

erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt. 
 

(3) § 16 Absatz 5 Satz 1 TV-L ist mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass ein bis zu drei Stufen hö-
heres Entgelt ganz oder teilweise vorweg ge-
währt werden kann. →Erl. 4   

(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur De-
ckung des Personalbedarfs, zur Bindung von 
qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich 
höherer Lebenshaltungskosten kann Beschäftig-
ten abweichend von der tarifvertraglichen Ein-

stufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt 
ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 
2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe 
können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich er-
halten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie 
ist auch als befristete Zulage widerruflich. 

ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-

dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst 

(vgl.  Anl. 9 Nr. 6 DienstVO)  

(4) 1Für die Dienstverhältnisse mit Kirchenmu-
sikerinnen über Amtshandlungen und Vertretun-
gen findet § 16 TV-L keine Anwendung. 2Die Kir-

chenmusikerin erhält ein Einzelentgelt. →Erl. 2 

3Das Einzelentgelt bemisst sich nach →Erl. 6 

1. dem auf eine Stunde entfallenden Anteils des 

Tabellenentgelts  

a) der Entgeltgruppe 13 Stufe 2 für Kirchen-
musikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung, 

b) der Entgeltgruppe 11 Stufe 2 für Kirchen-
musikerinnen mit B-Kirchenmusikprüfung, 

c) der Entgeltgruppe 6 Stufe 3 für Kirchen-

musikerinnen mit C-Kirchenmusikprüfung,   

d) der Entgeltgruppe 4 Stufe 2 für Kirchen-
musikerinnen mit D-Kirchenmusikprüfung, 
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e) der Entgeltgruppe 2 Stufe 1 für Kirchen-
musikerinnen ohne Kirchenmusikprüfung, 

höchstens jedoch der Entgeltgruppe, die der 
jeweiligen Stellenbewertung entspricht (A-, 
B- oder C-Stelle), und  

2. dem jeweiligen Dienstumfang gemäß § 11 
Absatz 4.  

 

(5) 1Auf Dienstverhältnisse, die auf nicht mehr 
als sechs Wochen befristet sind, findet § 16 TV-L 
keine Anwendung. 2Die Mitarbeiterinnen erhalten 
ein Entgelt nach der Stufe 3 der jeweiligen Ent-
geltgruppe. →Erl. 3 

 

vgl. Anl. 9 Nr. 4a DienstVO für Einstellungen von 
pädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrich-
tungen  

Erl. 1: Absatz 2 angefügt m.W.v. 29.10.2009 gem.  
§ 1 Nr. 2 der 66. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: Absatz 4 als seinerzeitiger Abs. 3 angefügt 
m.W.v. 30.12.2009 gem. § 1 Nr. 2 und Para-
grafenbezeichnung geändert gem. § 1 Nr. 1 
der 67. Änderung der DienstVO  

Erl. 3: Absatz 5 als Absatz 4 angefügt m.W.v. 
1.8.2010 gem. § 1 der 69. Änd. der DienstVO 

Erl. 4: neuer Absatz 3 eingefügt m.W.v. 27.7.2012 
gem. § 1 Nr. 4 der 75. Änd. der DienstVO 

Erl. 5: Niederschriftserklärung der ADK zu § 16 Ab-
satz 2 TV-L 

            (siehe Niederschrift zum Beschluss der ADK 
vom 8.5.2012 Abschnitt A (kirchl. Amtsbl Nr. 
4/2012)) 

Erl. 6: Absatz 4 Satz 3 m.W.v. 28.6.2013 i.d.F. gem. 
§ 1 Nr. 4 der 76. Änd. der DienstVO  

Erl. 7: Absatz 1 Nr. 3 m.W.v. 1.1.2016 angefügt 
durch § 1 Nr. 1 der 79. Änd. der DienstVO 

Erl. 8: Absatz 1 Nr. 3 m.W.v. 27.7.2023 aufgehoben 
durch Art. 1 Nr. 3 der 104. Änd. der DienstVO  

 

 

§ 16a  
Übergangsregelungen zur Anwendung des 

Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L 
vom 17. Februar 2017  

 

→Erl. 1  

(1) Im Zusammenhang mit der Einführung von 

Entgeltgruppenzulagen für Mitarbeiterinnen im 
Sozial- und Erziehungsdienst zum 1. Januar 2017 
(§ 1 Nrn. 15 bis 17 des Änderungstarifvertrages 

Nr. 9 zum TV-L) gilt folgende Übergangsrege-
lung: 

Mitarbeiterinnen im Sinne von § 22a Absatz 2 
ARR-Ü-Konf, die einen Antrag nach § 22a Ab-
satz 3 ARR-Ü-Konf nicht gestellt haben, erhalten 
eine Entgeltgruppenzulage im Sinne von An-
lage F Abschnitt I Nrn. 12 bis 14 zum TV-L, wenn 
sie bei Anwendung von § 12 TV-L nach einer der 

in § 1 Nrn. 15 bis 17 des Änderungstarifvertra-
ges Nr. 9 zum TV-L aufgeführten Fallgruppen des 
Teils II Abschnitt 20 der Entgeltordnung zum 
TV-L eingruppiert wären.  
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(2) Im Zusammenhang mit der Einführung der 

Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 (Anlage B 
zum TV-L) und KR 9a bis KR 11a (Anlage C zum 
TV-L) zum 1. Januar 2018 gelten folgende Über-
gangsregelungen:  

a) 1Für am 1. Januar 2018 vorhandene Mitarbei-
terinnen der Entgeltgruppen 9 bis 15 (An-
lage B zum TV-L) bzw. der Entgeltgruppen 
KR 9a bis KR 11a (Anlage C zum TV-L) wird 

die bis zum 31. Dezember 2017 in Stufe 5 
bzw. in der individuellen Endstufe zurückge-
legte Zeit angerechnet. 2Ist das Tabellenent-
gelt der Stufe 6 niedriger als der bisherige 
Betrag der individuellen Endstufe, werden die 
Mitarbeiterinnen erneut einer individuellen 
Endstufe unter Beibehaltung der bisherigen 

Entgelthöhe zugeordnet; § 6 Absatz 4 
Sätze 2, 3 und 6 ARR-Ü-Konf gelten entspre-
chend.  

b) 1Für am 1. Januar 2018 vorhandene Mitarbei-
terinnen der Entgeltgruppe 9 mit einer be-

sonderen Stufenlaufzeit von fünf Jahren in 
Stufe 2 oder von sieben Jahren in Stufe 3 
wird die bis zum 31. Dezember 2017 in 
Stufe 4 bzw. in der individuellen Endstufe zu-
rückgelegte Zeit angerechnet. 2Ist das Tabel-
lenentgelt der Stufe 4 zuzüglich des Erhö-

hungsbetrages nach Anlage B zum TV-L nied-
riger als der bisherige Betrag der individuel-
len Endstufe, verbleiben die Mitarbeiterinnen 
in ihrer individuellen Endstufe unter Beibe-
haltung der bisherigen Entgelthöhe; § 6 Ab-

satz 4 Sätze 2, 3 und 6 ARR-Ü-Konf gelten 
entsprechend. 

 

Erl. 1: § 16a eingefügt m.W.v. 1.1.2017 gem.  
§ 1 Nr. 2 der 88. Änderung der DienstVO 

 
§ 17  

Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

§ 17  

Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 

(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenent-
gelt nach der neuen Stufe vom Beginn des Mo-
nats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird. 
 

(1) § 17 Abs. 2 TV-L findet keine Anwendung. 
 

(2) ... 
 

(2) (aufgehoben) →Erl. 1 

 

(3) (aufgehoben) →Erl. 2  

Erl. 1: Absatz 2 aufgehoben m.W.v. 1.3.2015 gem. 
§ 1 Nr. 2 der 82. Änderung der DienstVO 

Erl. 2:   Absatz 3 aufgehoben m.W.v. 1.1.2017 gem. 
            § 1 Nr. 4 der 83. Änderung der DienstVO 

(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätig-

keit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 stehen 
gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,  

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis 
zu 39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der 
Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein 
dienstliches beziehungsweise betriebliches 
Interesse anerkannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von 
weniger als einem Monat im Kalenderjahr, 
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f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung ei-
ner höherwertigen Tätigkeit. 

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer 
von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 er-
fasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer 

Unterbrechung bei Beschäftigten, die für eine 
jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkeh-
rende Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhält-
nis stehen (Saisonbeschäftigte), sind unschäd-
lich; sie werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit 
angerechnet.  
3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jah-

ren erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der 
vor der Unterbrechung erreichten Stufe voran-
geht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neuein-
stellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag 

der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäf-
tigte mit einer kürzeren als der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden 
Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll 
angerechnet. 

 
 ab 1. Jan. 2017:  

anstelle des § 17 Abs. 4 TV-L findet für pädagogi-
sche Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen § 17 
Abs. 4 TVöD-V Anwendung 

ab 1. Jan. 2019: 
anstelle des § 17 Abs. 4 TV-L findet für Sozial- und 
Erziehungsdienst § 17 Abs. 4 TVöD-V Anwendung 

(vgl.  Anl. 9 Nr. 7 Abs. 1 DienstVO)  

 

  

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgelt-

gruppe werden die Beschäftigten derjenigen 
Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bis-
heriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens je-

doch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr 
als eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu 
den Stufen so vorgenommen, als ob faktisch eine 
Eingruppierung in jede der einzelnen Entgelt-
gruppen stattgefunden hätte. 2Beträgt der Un-
terschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Ta-
bellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach 

Satz 1 weniger als 100 Euro in den Entgeltgrup-
pen 2 bis 8 beziehungsweise weniger als 
180 Euro in den Entgeltgruppen 9a bis 15, so er-
hält die/ der Beschäftigte während der betreffen-
den Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbe-
trags einen Garantiebetrag von monatlich 

100 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungs-
weise 180 Euro (Entgeltgruppen 9a bis 15); steht 
der/ dem Beschäftigten neben dem bisherigen 
und/ oder neuen Tabellenentgelt eine Entgelt-
gruppenzulage oder eine Besitzstandszulage 
nach § 9 oder § 17 Absatz 5 Satz 2 TVÜ-Länder 
zu, wird für die Anwendung des Halbsatzes 1 die 

Entgeltgruppenzulage bzw. Besitzstandszulage 
dem jeweiligen Tabellenentgelt hinzugerechnet 
und anschließend der Unterschiedsbetrag ermit-
telt. 3Ist der Garantiebetrag höher als der Unter-
schiedsbeitrag bei stufengleicher Zuordnung, 
wird der Garantiebetrag des Unterschiedsbetrags 
gezahlt. 4Die Stufenlaufzeit in der höheren Ent-

geltgruppe beginnt mit dem Tag der 
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Höhergruppierung. 5Bei einer Eingruppierung in 

eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Be-
schäftige der in der höheren Entgeltgruppe er-
reichten Stufe zuzuordnen. 6Die/Der Beschäf-
tigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem 

die Veränderung wirksam wird, das entspre-
chende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder 
Satz 5 festgelegten Stufe der betreffenden Ent-
geltgruppe, gegebenenfalls einschließlich des 
Garantiebetrags. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 
2. Halbsatz: 

Besondere Regelung für Lehrkräfte 
(vgl. § 7 TV EntgO-L) 

 Für Lehrkräfte im Sinne von Nr. 4 der Vorbe-

merkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung 
als „Erfüller” gilt die Höhergruppierung von der 
Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13 nicht 
als „Eingruppierung über mehr als eine Ent-
geltgruppe”. 

 

 Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2: 

Für Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 
2018 höhergruppiert wurden, richtet sich der 
Anspruch auf einen Garantiebetrag ab              
1. Januar 2019 nur dann nach § 17 Absatz 4 
Satz 2 und 3, wenn sie am 31. Dezember 2018 

Anspruch auf einen Garantiebetrag nach § 17 
Ansatz 4 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 
2018 geltenden Fassung hatten. 

 

 
 

 
 
 

§ 18  
(aufgehoben) 

 

§ 18  
Inselzulage 

→Erl. 1 und 2 

§ 19  
Erschwerniszuschläge 

§ 19 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwen-

den: 

(1) 1Mitarbeiterinnen, die auf einer Nordseeinsel 
tätig sind, erhalten mit Rücksicht auf die erhöh-
ten Lebenshaltungskosten eine Zulage in Höhe 
von 200 Euro monatlich (Inselzulage). 2Die Zu-
lage ist für den Monat Dezember doppelt zu ge-

währen. 
(2) 1Für ein Kind, für das Kindergeld nach dem 
Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen 
gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des 
§ 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG 
gezahlt würde, wird neben der Zulage nach Ab-

satz 1 Satz 1 auf Antrag ein Kinderbetrag von 
130 Euro monatlich gewährt, wenn und solange 
das Kind eine weiterführende allgemeinbildende 
Schule oder Sonderschule besucht und aus die-
sem Grunde mangels vorhandener Schulen auf 
der Nordseeinsel auf dem Festland untergebracht 
werden muss; dies gilt entsprechend für den Be-

such einer berufsbildenden Schule, die einen 

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten 

gezahlt, die außergewöhnliche Erschwernisse 
beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die 
mit dem Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden 
sind, das der Eingruppierung zugrunde liegt. 
 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne 

des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich nur 

bei Arbeiten 

a) mit besonderer Gefährdung, 

b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeein-
wirkung, 

c) mit besonders starker Schmutz- oder Staub-
belastung, 

d) mit besonders starker Strahlenexposition 
oder 

e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten 
Umständen. 

 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht ge-
währt, soweit der außergewöhnlichen Erschwer-
nis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere 
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über den Hauptschulabschluss hinausgehenden 

schulischen Abschluss vermittelt. 2Besucht das 
Kind eine staatlich anerkannte Ersatzschule die-
ser Art auf der Nordseeinsel und ist dafür Schul-
geld zu zahlen, so wird auf Antrag ein Kinderbe-

trag bis zu 130 Euro monatlich gewährt. 3Der 
Kinderbetrag nach Satz 2 darf den Betrag des 
monatlich zu zahlenden Schulgelds nicht über-
schreiten; bei mehreren Kindern ist dabei von 
dem insgesamt monatlich zu zahlenden Schul-
geld unter Berücksichtigung von Geschwisterer-
mäßigungen auszugehen. 4Wird im Hinblick auf 

die Aufwendungen für den Schulbesuch eine Leis-
tung auf Grund anderer Vorschriften gewährt 
oder besteht darauf ein Rechtsanspruch, so ist 
diese auf den Kinderbetrag nach Satz 1 oder 2 
anzurechnen." 

Erl. 1: gem. § 1 Nr. 3 der 66. Änderung der 
DienstVO wurde der bisherige § 18 – Leis-
tungsentgelt – m.W.v. 1.9.2009 gestrichen,  
gem. Nr. 4 wurde der bisherige § 19 neuer 
§ 18 

Erl. 2: mit Art. 1 Nr. 1 der 93. Änderung der 
DienstVO wurde § 18 m.W.v. 1. Juli 2019 neu 
gefasst 

 

 

zum Arbeitsschutz, ausreichend Rechnung ge-

tragen wird. 

(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 

15 v.H. – in besonderen Fällen auch abwei-
chend – des auf eine Stunde entfallenden Anteils 
des monatlichen Tabellenentgelts der Stufe 2 der 
Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten 
Erschwerniszuschläge, die nach Stunden bemes-
sen werden, in voller Höhe; sofern sie pauscha-

liert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Absatz 2.  
 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die 
Höhe der Zuschläge werden tarifvertraglich ver-

einbart. 2Bis zum Inkrafttreten eines entspre-
chenden Tarifvertrages gelten die bisherigen ta-
rifvertraglichen Regelungen fort. 

(6)   … 
 

 § 19a 
Zulagen  

[hier nicht abgedruckt] 
 

§ 19  
Jahressonderzahlung 

→ Erl. 1 

ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst 

(vgl.  Anl. 9 Nr. 9 DienstVO)  

 

§ 20  
Jahressonderzahlung 

ab 1. Jan. 2017:  
Sonderregelung für pädagogische Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen 

ab 1. Jan. 2019: 
Sonderregelung für Sozial- und Erziehungsdienst 

(vgl.  Anl. 9 Nr. 9 DienstVO)  

 

 (1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Ar-
beitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung. 
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(1) § 20 Abs. 2 TV-L ist mit folgenden Maßga-

ben anzuwenden: → Erl. 2 

1. Die Jahressonderzahlung beträgt bei Mitarbei-
terinnen in den → Erl. 4 und 5 

Entgeltgruppen ab dem Kalenderjahr 2022 

1 bis 4 76,39 v.H. 

5 bis 8 77,00 v.H. 

9a bis 11 63,20 v.H. 

12 und 13 35,32 v.H. 

14 und 15 21,38 v.H. 

 

 

 

2. Nummer 1 gilt nicht für Mitarbeiterinnen, die 

unter den Geltungsbereich des § 44 TV-L fal-
len. → Erl. 3   

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Be-

schäftigten 

Entgeltgruppen ab dem Kalenderjahr 2022 

1 bis 4 87,43 v.H. 

5 bis 8 88,14 v.H. 

9a bis 11 74,35 v.H. 

12 und 13 46,47 v.H. 

14 und 15 32,53 v.H. 

 

der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für 
die Anwendung des Satzes 1 werden Beschäf-

tigte der Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug 
des Tabellenentgelts aus den Stufen 2 und 3 der 
Entgeltgruppe 13, im Übrigen der Entgelt-
gruppe 14 zugeordnet. 

 

 (3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Ab-
satzes 2 Satz 1 ist das monatliche Entgelt, das 
den Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, 
August und September durchschnittlich gezahlt 

wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zu-
sätzlich für Überstunden und Mehrarbeit ge-
zahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden), 

Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprä-
mien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach 
der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Be-

schäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 
31. August begonnen hat, tritt an die Stelle des 
Bemessungszeitraums der erste volle Kalender-
monat des Arbeitsverhältnisses; anstelle des Be-
messungssatzes der Entgeltgruppe am 1. Sep-
tember tritt die Entgeltgruppe des Einstellungs-

tages. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr 
der Geburt des Kindes während des Bemes-
sungszeitraums eine elterngeldunschädliche 
Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst 
sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäf-
tigungsumfang am Tag vor dem Beginn der El-
ternzeit. 

Protokollerklärung zu § 20 Absatz 2: 

Wird aufgehoben (m.W.v. 1.1.2022) 

Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich ge-
zahlten monatlichen Entgelts werden die ge-
zahlten Entgelte der drei Monate addiert und 
durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Än-

derung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im 
Bemessungszeitraum nicht für alle Kalender-
tage Entgelt gezahlt worden, werden die ge-
zahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch 
die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt 
und sodann mit 30,67 multipliziert. 
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3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss ge-

zahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksich-
tigt. 4Besteht während des Bemessungszeit-
raums an weniger als 30 Kalendertagen An-
spruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermo-

nat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf 
Entgelt bestand, maßgeblich. 

 
(2) 1Bei der Anwendung des § 20 Abs. 4 TV-L 
gelten Zeiten, die in einem unmittelbar vorher-
gehenden Dienstverhältnis im Geltungsbereich 
der Dienstvertragsordnung verbracht wurden, als 

Zeit des am 1. Dezember bestehenden Arbeits-
verhältnisses (§ 20 Abs. 1 TV-L). 2Mehrere 
Dienstverhältnisse im Sinne des Satzes 1 sind zu-
sammenzurechnen, sofern sie jeweils ohne Un-
terbrechung vorhergegangen sind. → Erl. 2 

Erl. 1: • m.W.v. 1.9.2009 wurde bisheriger § 19 (In-
selzulage) neuer § 18 (§ 1 Nr. 4 der  
66. Änderung der DienstVO)  

• m.W.v. 1.1.2011 wird neuer § 19 (Jahres-
sonderzahlung) eingefügt (gem. § 1 Nr. 5 
der 66. Änderung der DienstVO)   

Erl. 2: m.W.v. 1.9.2014 gemäß § 1 Nr. 1 der 
78. Änderung der DienstVO: 
• bisheriger einziger Absatz wird Absatz 1,  
• Absatz 2 wird angefügt  

Erl. 3: m.W.v. 1.4.2016 gemäß § 1 Nr. 5 der 
80. Änderung der DienstVO: 
• bisheriger Text wird Nummer 1  
• Nummer 2 wird angefügt 

Erl. 4: m.W.v. 1.1.2019 gemäß Artikel Nr. 1 der 
93. Änderung der DienstVO: 
• Neufassung des Absatzes 1 Nr. 1 

Erl. 5: m.W.v. 1.10.2021 gemäß Artikel Nr. 1 der 
102. Änderung der DienstVO: 
• Neufassung des Absatzes 1 Nr. 1 

 

 
 

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 
vermindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalen-
dermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch 
auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach 

§ 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für 
Kalendermonate, für die Beschäftigte kein Tabel-
lenentgelt erhalten haben wegen 

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivil-

dienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezem-
ber beendet und die Beschäftigung unver-

züglich wieder aufgenommen haben,  

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 
und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz,  

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis 
zum Ende des Kalenderjahres, in dem das 
Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 

der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf 
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden 
hat.  

3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalen-
dermonate, in denen Beschäftigten Kranken-
geldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der 
Höhe des zustehenden Krankengelds oder einer 

entsprechenden gesetzlichen Leistung ein Kran-
kengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist.  
 
(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ta-
bellenentgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teil-
betrag der Jahressonderzahlung kann zu einem 

früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

zu § 20 Abs. 6 TV-L keine besondere Regelung durch die DienstVO;  

aber LKA Hannover: 

Auslegung der Vertrauensschutzregelung für den Geltungsbereich 

der DienstVO: 
„bis zum 11. Juni 2008”    

 

(6) 1Beschäftigte, die bis zum 20. Mai 2006 Al-
tersteilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die 
Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Ar-
beitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 
1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an 
die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Ab-
satz 3 die letzten drei Kalendermonate vor Been-

digung des Arbeitsverhältnisses.  

 
§ 21  

Bemessungsgrundlage für die  
Entgeltfortzahlung 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 

Absatz 1, § 26 und § 27 werden das Tabellen-
entgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 
2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbe-
standteile werden als Durchschnitt auf Basis der 
letzten drei vollen Kalendermonate, die dem 

maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung 
vorhergehen (Berechnungszeitraum), gezahlt. 
3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich 
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→ Erl. 1 

Erl. 1: § 19a m.W.v. 1.3.2015 aufgehoben gem.  
§ 1 Nr. 3 der 82. Änderung der DienstVO 

 

 

gezahlte Entgelt für Überstunden und Mehrarbeit 

(mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen 
Mehrarbeits- oder Überstunden sowie etwaiger 
Überstundenpauschalen), Leistungsentgelte, 
Jahressonderzahlungen sowie besondere Zah-

lungen nach § 23. 

Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3: 

1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durch-
schnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalender-
monate, in denen an allen Kalendertagen das 
Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das Ar-
beitsverhältnis weniger als drei Kalendermo-

nate bestanden, sind die vollen Kalendermo-
nate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden 
hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der 
individuellen Arbeitszeit werden die nach der 

Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalen-
dermonate zu Grunde gelegt. 

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 
1/65 aus der Summe der zu berücksichtigen-
den Entgeltbestandteile, die für den Berech-
nungszeitraum zugestanden haben, wenn die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durch-
schnittlich auf fünf Tage verteilt ist. 2Maßge-
bend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Be-

ginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer ab-
weichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der 
Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 
zu ermitteln. 4Sofern während des Berech-
nungszeitraums bereits Fortzahlungstatbe-
stände vorlagen, bleiben bei der Ermittlung des 
Durchschnitts nach Satz 2 die für diese Ausfall-

tage auf Basis des Tagesdurchschnitts zu-
stehenden Beträge sowie die Ausfalltage selbst 
unberücksichtigt.  

3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeits-
verhältnisses oder der Änderung der individu-
ellen Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereig-

nis für die Entgeltfortzahlung kein voller Kalen-
dermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand 
der konkreten individuellen Daten zu ermitteln. 
2Dazu ist die Summe der zu berücksichtigen-
den Entgeltbestandteile, die für diesen Zeit-
raum zu gestanden haben, durch die Zahl der 
tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Ar-

beitstage zu teilen.  

4. 1Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer 

allgemeinen Entgeltanpassung ein, sind die   
berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, 
die vor der Entgeltanpassung zustanden, um 
90 v.H. des Vomhundertsatzes für die allge-
meine Entgeltanpassung zu erhöhen. 2Der Er-

höhungssatz beträgt für  

-  

-  vor dem 1. Januar 2021 zustehende Entgelt-
bestandteile 1,26 v.H. 

-  vor dem 1. Dezember 2022 zustehende Ent-
geltbestandteile 2,52 v.H. 
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 § 22  

Entgelt im Krankheitsfall 

 (1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfä-
higkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung 
verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, 

erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen das 
Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähig-
keit infolge derselben Krankheit sowie bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete 
Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 
gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne von 

§ 3 Absatz 2, § 3a und § 9 Entgeltfortzahlungs-
gesetz.  

Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1: 

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt wurde. 

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Ab-
satz 1 erhalten die Beschäftigten für die Zeit, für 
die ihnen Krankengeld oder entsprechende ge-
setzliche Leistungen gezahlt werden, einen Kran-
kengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbe-
trags zwischen den tatsächlichen Barleistungen 
des Sozialleistungsträgers und dem Nettoent-

gelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen 
Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21; 
bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versicherten Beschäftigten ist dabei de-
ren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungs-
beitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu be-

rücksichtigen. 3Bei Beschäftigten, die in der ge-

setzlichen Krankenversicherung versicherungs-
frei oder die von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, 
sind bei der Berechnung des Krankengeldzu-
schusses diejenigen Leistungen zu Grunde zu le-
gen, die ihnen als Pflichtversicherte in der ge-

setzlichen Krankenversicherung zustünden.  
 

 Protokollerklärung zu § 22 Absatz 2: 

Im Falle der Arbeitsverhinderung nach § 3a 
Entgeltfortzahlungsgesetz stehen den tatsäch-
lichen Barleistungen des Sozialversicherungs-
trägers das Krankengeld nach § 44a SGB V 

oder die tatsächlichen Leistungen des privaten 
Krankenversicherungsträgers oder des Beihil-

feträgers gleich.  
 
(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer 
Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3) 

a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum 
Ende der 13. Woche und  

b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum 
Ende der 39. Woche  

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge 
derselben Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich für die 
Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Be-
schäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbe-
dingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 3In-
nerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt 
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im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt 

längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 
genannten Fristen bezogen werden; bei jeder 
neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch min-
destens der sich aus Absatz 1 ergebende An-

spruch. 
 
(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über 

das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus ge-
zahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz bleibt unbe-
rührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht 
über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an 
Beschäftigte eine Rente oder eine vergleichbare 
Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zu-

sätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung oder aus einer sonstigen Versorgungsein-

richtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der 
Beschäftigten finanziert ist. 3Überzahlter Kran-
kengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen 
gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeit-
raum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die 

Ansprüche der Beschäftigten gehen insoweit auf 
den Arbeitgeber über. 4Der Arbeitgeber kann von 
der Rückforderung des Teils des überzahlten Be-
trags, der nicht durch die für den Zeitraum der 
Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des 
Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es 

sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitge-
ber die Zustellung des Rentenbescheids schuld-
haft verspätet mitgeteilt. 
 

 § 23  

Besondere Zahlungen 

 (1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame 

Leistungen nach Maßgabe des Vermögensbil-
dungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung ha-
ben Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis vo-
raussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 
2Für Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirk-
same Leistung für jeden vollen Kalendermonat 
6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für 

den Kalendermonat, in dem die/ der Beschäftigte 
dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben 
schriftlich mitteilt, und für die beiden vorange-
gangenen Monate desselben Kalenderjahres; die 
Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zu-
gang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die 

vermögenswirksame Leistung wird nur für Ka-

lendermonate gewährt, für die den Beschäftigten 
Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Kran-
kengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die 
Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermö-
genswirksame Leistung Teil des Krankengeldzu-
schusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist 

kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  
§ 20  

Anerkennung besonderer Treue→Erl. 3 
 

(1) Anstelle des § 23 Abs. 2 TV-L wird be-
stimmt:  

1Die Mitarbeiterin erhält einmalig bei Vollendung einer 

Beschäftigungszeit im Sinne des § 25 Nr. 2 von 
10 Jahren eine Treueleistung in Form eines 

(2) ... 
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zusätzlichen Erholungsurlaubs in Höhe von 2 Ar-

beitstagen. 2Bei der Vollendung einer Beschäfti-
gungszeit von jeweils weiteren 10 Jahren erhöht 
sich der zusätzliche Erholungsurlaub nach Satz 1 
um jeweils 2 Arbeitstage. 3Die Vorschriften über 

den Erholungsurlaub (§ 22 DienstVO in Verbin-
dung mit § 26 TV-L) finden entsprechende An-
wendung. 4Der zusätzliche Erholungsurlaub nach 
den Sätzen 1 bis 3 beträgt mindestens einen Ar-
beitstag. →Erl  4 
 
(2) Der zusätzliche Erholungsurlaub nach Ab-
satz 1 bleibt bei der Berechnung des Gesamtur-
laubs im Sinne des § 27 Absatz 4 TV-L unberück-

sichtigt. →Erl. 1 
 

(3) …→Erl. 2 

Erl. 1: Absatz 2 eingefügt m.W.v. 1.1.2009 durch  
§ 1 Nr. 1 der 65. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: bisheriger Absatz 3 aufgehoben m.W.v. 
1.1.2017 gem. § 1 Nr. 5 der 83. Änderung 
der DienstVO 

Erl. 3: Neue Überschrift gem. Artikel 1 Nr. 4 der 
104. Änderung der DienstVO 

Erl. 4: bisheriger Absatz 1b) aufgehoben und der Ab-
satz 1a) wird zu Absatz 1 mit geändertem 
Satz 1 m.W.v. 27.7.2023 gem. Art. 1 Nr. 4 
der 104. Änderung der DienstVO 

 

 

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Ar-

beitsverhältnis nicht geruht hat, wird der Ehegat-
tin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbe-
geld gewährt; der Ehegattin/dem Ehegatten 
steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im 

Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gleich. 
2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des 
Sterbemonats und – in einer Summe – für zwei 
weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Ver-
storbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegel-
des an einen der Berechtigten bringt den An-

spruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber 
zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehalts-
konto hat befreiende Wirkung. 
 
(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugs-
kosten sowie Trennungsgeld finden die Bestim-

mungen, die für die Beamtinnen und Beamten 
des Arbeitgebers jeweils gelten, entsprechende 
Anwendung.  
 

  

§ 24  
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 5. 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt 
und die sonstigen Entgeltbestandteile ist der Ka-
lendermonat, soweit tarifvertraglich nicht aus-
drücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 2Die 

Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats 
(Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf 
ein von der/dem Beschäftigten benanntes Konto 
innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union. 3Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder 
auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorherge-

hende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt 
der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. 
4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträ-
gen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt 
nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalen-
dermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig.  

Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1: 

1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die 
für eine kostenfreie beziehungsweise kos-
tengünstigere Überweisung in einen ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig 
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mit, so tragen sie die dadurch entstehen-

den zusätzlichen Überweisungskosten.  

2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. Ei-
nes jeden Monats für den laufenden Monat 
zahlen, können sie jeweils im Dezember ei-

nes Kalenderjahres den Zahltag vom 
15. Auf den letzten Tag des Monats gemäß 
Absatz 1 Satz 1 verschieben. 

 
(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich 
etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbe-
schäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle 
sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, 
der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßi-

gen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftig-
ter entspricht. 

 

Hinweis:   Errechnung des Wertes 4,348 

 365,25 Tage   = 52,179 Wochen 
     7 Tage  

  52,179 Wochen = 4,348 Wo./Monat  

     12 Monate 

(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenent-
gelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile nicht 
für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der 
Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum ent-

fällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalender-
tags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleis-
tete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Ar-
beitsstunde der auf eine Stunde entfallende An-
teil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-

teile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde 
entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile durch das 
4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Son-

derregelungen) zu teilen.  

  

 (4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträ-
gen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 
0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weni-
ger als 0,5 ist abzurunden. 2Zwischenrechnun-
gen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen ge-

rundet. 3Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu 
runden. 
 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zu-
lage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Ab-
satz 3 entsprechend. 
 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabel-
lenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (zum 

Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, 
Überstundenentgelte) pauschaliert werden.  
 

§ 21  

Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung  

§ 25  

Betriebliche Altersversorgung 

 
Anstelle des § 25 TV-L wird bestimmt:  …  

Die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung der Mitarbeiterinnen richtet sich nach 
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dem Recht der beteiligten Kirchen. 10 11 12 13 14 15 

16 17  

§ 21a 

Eigenbeteiligung an der Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung  

in der Evangelisch-lutherischen  
Landeskirche Hannovers 

→Erl. 1   

 

(1) Die Mitarbeiterin beteiligt sich an dem vom 

Anstellungsträger zu entrichtenden Pflichtbeitrag 
zur zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenver-
sicherung bei der Zusatzversorgungskasse der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hanno-
vers mit einem Eigenanteil am Pflichtbeitrag in 
Höhe von 50 v. H. des 4 v. H. ihres zusatzversor-
gungsfähigen Entgelts übersteigenden Betrags, 

höchstens jedoch bis zu einem Pflichtbeitrag von 
insgesamt 6 v. H. ihres zusatzversorgungsfähi-
gen Entgelts.  

 
(2) Der Anstellungsträger hat die Beiträge zur 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenensiche-
rung einschließlich der Beteiligung der Mitarbei-

terin abzuführen. Die Beteiligung der Mitarbeite-
rin wird vom Anstellungsträger vom Arbeitsent-
gelt einbehalten. Die Beteiligung der Mitarbeite-
rin erfolgt für jeden Kalendermonat, für den die 
Mitarbeiterin einen Anspruch auf Bezüge (Ent-
gelt, sonstige Zuwendungen, Krankenbezüge) 

oder einen Anspruch auf Krankengeldzuschuss – 
auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleis-
tungen des Sozialversicherungsträgers nicht ge-

zahlt wird – hat.  

(3) Der Mitarbeiterin wird unter Bezugnahme 
auf § 30e Abs. 2 BetrAVG das Recht, nach § 1b 
Abs. 5 Nr. 2 BetrAVG die Versicherung nach Aus-

scheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis mit 
eigenen Beiträgen fortzusetzen, nicht einge-
räumt.  

(4) Der Anspruch der Mitarbeiterin nach § 1 
Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz in Verbindung mit 
§ 1a Abs. 3 BetrAVG zu verlangen, dass die Vo-
raussetzungen für eine Förderung nach den 

§§ 10a, 82 Abs. 2 EstG erfüllt werden, ist ausge-
schlossen.  

 

 
10)   Vgl. dazu: G 26/1970 – Durchführung der Zusatzversorgung  

11)   Vgl. dazu: G 30/1971 – Durchführung der Zusatzversorgung  

12)   Vgl. dazu: G 26/1975 – Durchführung der Zusatzversorgung (Pauschalierung der Lohnsteuer)  

13)   Vgl. dazu: G 4/1990 – Durchführung der Zusatzversorgung (Pauschalierung der Lohnsteuer)  

14)   Vgl. dazu: G 8/1996 – Zusatzversorgung für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgrund 

der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 

15)   Vgl. dazu: G 4/1997 – Zusatzversicherungspflicht für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in Förderungs-
maßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz, dem Bundessozialhilfegesetz oder nach einem 
entsprechenden öffentlichen Programm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beschäftigt werden  

16)   Vgl. dazu: G 9/1997 – Zusatzversorgung für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgrund 

der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts  

17)   Vgl. dazu: G 8/1987 – Versicherungspflicht in der Zusatzversicherung 
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(5) Der Anspruch der Mitarbeiterin nach § 1 

Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in Verbin-
dung mit § 1a Abs. 4 BetrAVG auf Fortführung 
der Versicherung mit eigenen Beiträgen in ent-
geltlosen Zeiten während eines bestehenden Be-

schäftigungsverhältnisses ist für die Pflichtversi-
cherung ausgeschlossen. 

Erl. 1: § 21a eingefügt m.W.v. 1.1.2017 durch § 1 
Nr. 4 der 82. Änderung der DienstVO 

 

 
§ 21b  

Eigenbeteiligung an der Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung in der 

Evangelisch-lutherischen Landeskirche in 

Braunschweig und in der Evangelisch- 

Lutherischen Kirche in Oldenburg 
→Erl. 1, 2  

 

(1) Die zur zusätzlichen Alters- und Hinterblie-
benenversicherung bei der Evangelischen Zu-
satzversorgungskasse (EZVK) festgesetzten Bei-

träge in Höhe eines bestimmten Vomhundertsat-
zes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts 
der Mitarbeiterinnen führen die Anstellungsträger 
– einschließlich des von der Mitarbeiterin zu tra-
genden Anteils – an die EZVK ab. Die jeweilige 
Höhe und der zulässige Höchstbetrag des von der 
Mitarbeiterin zu tragenden Anteils ergeben sich 

aus der Satzung der EZVK in ihrer jeweiligen Fas-
sung. Die Anteile der Mitarbeiterinnen behalten 
die Anstellungsträger von deren Entgelten ein.  

(2) Soweit die EZVK für die Pflichtversicherung 
Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren von höchs-
tens 4 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen 

Entgelts erhebt, tragen diese die Anstellungsträ-
ger alleine. Darüber hinausgehende Beiträge zur 
Pflichtversicherung werden unter der Vorausset-
zung satzungsrechtlicher Zulässigkeit seitens der 
EZVK von der Mitarbeiterin und dem Anstellungs-
träger je zur Hälfte getragen. Die Pflicht der Be-
teiligung der Mitarbeiterin an dem Beitrag entfällt 

jedoch, sofern dieser 6 v.H. des zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelts übersteigt. In Anwen-
dung von Absatz 1 behalten die Finanzierungsan-
teile der Mitarbeiterinnen die Anstellungsträger 
von deren Entgelten ein und leisten sie an die 
EZVK nach Maßgabe ihrer Satzung.  

(3) Die Beteiligung der Mitarbeiterin nach Ab-

satz 2 erfolgt für jeden Kalendermonat, für den 
die Mitarbeiterin Ansprüche auf Bezüge (Arbeits-
entgelt, Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung wäh-
rend Krankheit) oder einen Anspruch auf Kran-
kengeldzuschuss – auch wenn dieser wegen der 
Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungs-

trägers nicht gezahlt wird – hat.  

(4) Der Mitarbeiterin wird unter Bezugnahme 
auf § 30e Abs. 2 BetrAVG das Recht, bei einer 
Beteiligung nach Absatz 2 gemäß § 1 Abs. 2 
Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in Verbindung mit 
§ 1b Abs. 5 Nr. 2 BetrAVG die Versicherung nach 
Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis 
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mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, nicht einge-

räumt. Der Anspruch der Mitarbeiterin gemäß § 1 
Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrAVG in Verbin-
dung mit § 1a Abs. 4 BetrAVG auf Fortführung 
der Versicherung mit eigenen Beiträgen in ent-

geltlosen Zeiten während eines bestehenden Be-
schäftigungsverhältnisses ist für die Pflichtversi-
cherung ausgeschlossen.  

(5) Die Mitarbeiterin kann hinsichtlich einer Be-
teiligung nach Absatz 2 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 
zweiter Halbsatz BetrAVG in Verbindung mit § 1a 
Abs. 3 BetrAVG verlangen, dass die Vorausset-

zungen für eine Förderung nach den §§ 10a, 82 
Abs. 2 EstG erfüllt werden, sofern die Satzung 
der EZVK diese Möglichkeit vorsieht. Anderenfalls 
ist dieser Anspruch ausgeschlossen. 

Erl. 1: § 21b eingefügt m.W.v. 1.1.2017 durch § 1 
Nr. 5 der 82. Änderung der DienstVO 

Erl. 2:   Überschrift des § 21b ergänzt (Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Oldenburg) m.W.v. 
1.7.2019 durch § 1 der 92. Änderung der 
DienstVO 

 
A b s c h n i t t IV   

Urlaub und Arbeitsbefreiung 

§ 26  
Erholungsurlaub 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
§ 22 

Erholungsurlaub 

§§ 26 und 27 TV-L sind mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: →Erl. 1  
 

(1)1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr 

Anspruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung 

des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchent-

lichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalender-

woche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Ka-

lenderjahr 30 Arbeitstage. 3Arbeitstage sind alle 

Kalendertage, an denen die Beschäftigten 

dienstplanmäßig oder betriebsüblich zu arbeiten 

haben oder zu arbeiten hätten, mit Ausnahme 

der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feier-

tage, für die kein Freizeitausgleich gewährt wird. 
4Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen 

Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht 

oder vermindert sich der Urlaubsanspruch ent-

sprechend. 5Verbleibt bei der Berechnung des 

Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen hal-

ben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen 

Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger 

als einem halben Urlaubstag bleiben unberück-

sichtigt. 6Der Erholungsurlaub muss im laufen-

den Kalenderjahr gewährt werden; er kann auch 

in Teilen genommen werden.  

Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Satz 6: 

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend 
gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von 
zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

 
Anstelle des § 26 Abs. 2 Buchstabe a TV-L wird 
bestimmt: 

 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz 

mit folgenden Maßgaben: 
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Die für die Kirchenbeamtinnen im Bereich der je-

weiligen beteiligten Kirche geltenden Bestim-

mungen sind entsprechend anzuwenden. 18)  

a) … 

Erl. 1: § 22 m.W.v. 1.9.2014 i.d.F. nach § 1 Nr. 2 
der 78. Änderung der DienstVO  

 

 

 
 
 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im 

Laufe eines Jahres, steht als Erholungs-    
urlaub für jeden vollen Monat des Arbeits-
verhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsan-

spruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundes-      
urlaubsgesetz bleibt unberührt.  

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert 
sich die Dauer des Erholungsurlaubs ein-
schließlich eines etwaigen tariflichen Zu-

satzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat 

um ein Zwölftel.  

d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu 
dem in § 24 genannten Zeitpunkt gezahlt. 

 
 § 27  

Zusatzurlaub 

 (1)1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gel-

ten die für die Beamten des jeweiligen Landes 
jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund 
und Dauer sinngemäß. 2Die beamtenrechtlichen 
Bestimmungen gelten nicht für den Zusatzurlaub 
für Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und 
Nachtarbeit. 
 
(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtar-

beit nach § 7 Absatz 1 oder ständig Schichtarbeit 
nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage 

nach § 8 Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 
zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusatzurlaub 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusam-
menhängende Monate und 

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhän-
gende Monate. 

 
(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit (zum Beispiel ständige Ver-
treter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage 

nach § 8 Absatz 7 Satz 2 oder Absatz 8 Satz 2 
zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwie-

gend Wechselschichtarbeit geleistet haben, 
und 

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwie-
gend Schichtarbeit geleistet haben. 

 
(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag 
und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von 

§ 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs 
Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. 

 

18) vgl. dazu:  • §§ 38 Abs. 4 Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD – 

  (http://www.kirchenrecht-evlka.de; Nr. 430 A) 
• § 1 Urlaubsverordnung für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen – KBESUrlVO – 
  (http://www.kirchenrecht-evlka.de; Nr. 430-6)  
• § 8 Nds. Erholungsurlaubsverordnung – NEUrlVO - 

http://www.kirchenrecht-evlka.de/
http://www.kirchenrecht-evlka.de/
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=UrlV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
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2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamtur-

laub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Ar-
beitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zu-
satzurlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu 
nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 

50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend 
von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitsta-
gen; maßgebend für die Berechnung der Ur-
laubsdauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des 
Kalenderjahres vollendet wird. 
 
(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Ab-
satz 2 Buchstabe b entsprechend. 

Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3: 
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich 

nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechsel-

schichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, 
sobald die Voraussetzungen nach Absatz 2 
oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob 
ständige Wechselschichtarbeit oder ständige 
Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung 
durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, be-

zahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den 
Grenzen des § 22 unschädlich. 

 
 

 § 28  
Sonderurlaub 

 Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung 
des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 
 

§ 23 
Arbeitsbefreiung 

§ 29  
Arbeitsbefreiung 

§ 29 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzuwen-

den: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
1. § 29 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe 

anzuwenden: 

(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe 

gelten als Fälle nach § 616 BGB, in denen Be-
schäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in dem 
angegebenen Ausmaß von der Arbeit freigestellt 
werden:  

a) Niederkunft der Ehefrau/ 
der Lebenspartnerin im 
Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes  

ein Arbeits-
tag, 

b) Tod der Ehegattin/des 
Ehegatten, Lebenspartne-

rin/des Lebenspartners im 

Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes, eines 
Kindes oder Elternteils 

zwei Arbeits-
tage, 

c) Umzug aus dienstlichem 
oder betrieblichem Grund 
an einen anderen Ort 

ein Arbeits-
tag,  

 

Buchstabe d findet keine Anwendung. →Erl. 1 

 

 

d) … (Arbeitsjubiläum)  

e) schwere Erkrankung   

 aa) einer/eines Angehö-
rigen, soweit sie/ er 

in demselben Haus-
halt lebt,  

ein Arbeitstag 

im Kalender-
jahr,  
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 bb) eines Kindes, das 
das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet 

hat, wenn im lau-
fenden Kalenderjahr 
kein Anspruch nach 
§ 45 SGB V besteht 
oder bestanden hat,  

bis zu vier Ar-
beitstage im 
Kalenderjahr,  

 cc) einer Betreuungs-
person, wenn Be-
schäftigte deshalb 
die Betreuung ihres 
Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat 

oder wegen körper-

licher, geistiger 
oder seelischer Be-
hinderung dauernd 
pflegebedürftig ist, 
übernehmen müs-
sen, 

bis zu vier Ar-
beitstage im 
Kalenderjahr.  

 2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt 

nur, soweit eine andere Person zur Pflege 
oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung 
steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen 
der Doppelbuchstaben aa und bb die Not-
wendigkeit der Anwesenheit der/des Be-
schäftigten zur vorläufigen Pflege beschei-
nigt. 3Die Freistellung darf insgesamt fünf 

Arbeitstage im Kalenderjahr nicht über-

schreiten.  

f) Ärztliche Behandlung von 
Beschäftigten, wenn diese 
während der Arbeitszeit 
erfolgen muss,  

erforderliche 
nachgewie-
sene Abwe-
senheitszeit 

einschließlich 
erforderlicher 
Wegezeiten. 
 

 

 
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerli-
cher Pflichten nach deutschem Recht besteht der 
Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die 

Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist 
und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Ar-
beitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, 
wahrgenommen werden können; soweit die Be-

schäftigten Anspruch auf Ersatz des Entgelts gel-
tend machen können, besteht kein Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt 
in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf 
die Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäf-
tigten haben den Ersatzanspruch geltend zu ma-
chen und die erhaltenen Beträge an den Arbeit-
geber abzuführen.  
 
(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen drin-
genden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzah-
lung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewäh-

ren. 2In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf 
das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt 
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werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen 

Verhältnisse es gestatten.  

Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2: 

Zu den „begründeten Fällen“ können auch sol-
che Anlässe gehören, für die kein Anspruch auf 

Arbeitsbefreiung besteht (zum Beispiel Umzug 
aus persönlichen Gründen). 

 
2. § 29 Abs. 4 TV-L ist mit folgender Maßgabe 

anzuwenden:  

Absatz 4 gilt für die gewählten Vertreterinnen 
der Vorstände der in der Arbeits- und Dienst-

rechtliche Kommission vertretenen berufli-
chen Vereinigungen entsprechend. 

3. Die Mitarbeiterin erhält auch Arbeitsbefreiung 

unter Fortzahlung des Entgelts zur Erfüllung 
allgemeiner Pflichten nach dem Recht der be-
teiligten Kirchen  

a) zur Ausübung kirchlicher öffentlicher Eh-
renämter,  

b) zur Ausübung des kirchlichen Wahl- und 
Stimmrechts und zur Beteiligung an 
kirchlichen Wahlausschüssen.  

4. Die Mitarbeiterin kann zur Ausübung kirchli-
cher Aufgaben im Rahmen einer genehmig-

ten unentgeltlichen Nebentätigkeit und in 
sonstigen begründeten Fällen, z.B. zur Teil-
nahme am Deutschen Evangelischen Kir-
chentag, an Veranstaltungen beruflicher Ver-
einigungen oder zur beruflichen Fortbildung, 

unter Fortzahlung des Entgelts die erforderli-
che Arbeitsbefreiung erhalten.  

5. 1Die Mitarbeiterin erhält ferner Arbeitsbefrei-
ung unter Fortzahlung des Entgelts →Erl. 2 

a) bei ihrer kirchlichen Trauung ein Ar-
beitstag, 

b) bei der Taufe, bei der Kon-
firmation, bei einer entspre-
chenden kirchlichen Feier 
und bei der kirchlichen Trau-
ung ihres Kindes 

ein Ar-
beitstag, 

c) beim Tode eines Elternteils 
des Ehegatten, eines Groß-

elternteils, eines Stiefeltern-

teils, eines Bruders oder ei-
ner Schwester 

zwei Ar-
beitstage.  

2Fällt in den Fällen des Absatzes 5 Buch-
stabe a und b der Anlass der Freistellung auf 
einen arbeitsfreien Tag, entfällt der Anspruch 

auf Arbeitsbefreiung.  

Erl. 1: • bisheriger Buchst. a aufgehoben 
• bisheriger Buchst. b wird einziger Text 
m.W.v. 01.01.2017 gem. § 1 Nr. 6 der 
83. Änderung der DienstVO  

Erl. 2: Absatz 6 ist aufgehoben und die bisherige 
dortige Regelung in Absatz 5 gleichlautend in-
tegriert m.W.v. 27.07.2023 gem. Art. 1 Nr. 5 
der 104. Änderung der DienstVO 

(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertrete-
rinnen/Vertretern der Bezirksvorstände, der Lan-
desbezirksvorstände, der Landesbezirksfachbe-
reichsvorstände, der Bundesfachbereichsvor-

stände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie 
des Gewerkschaftsrates beziehungsweise ent-
sprechender Gremien anderer vertragsschlie-
ßender Gewerkschaften zur Teilnahme an Ta-

gungen Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen 
im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts erteilt 

werden; dringende dienstliche oder betriebliche 
Interessen dürfen der Arbeitsbefreiung nicht ent-
gegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhand-
lungen mit der TdL oder ihren Mitgliedern kann 
auf Anfordern einer der vertragsschließenden 
Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzah-
lung des Entgelts ohne zeitliche Begrenzung er-

teilt werden. 
 
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- 

und von Berufsbildungsausschüssen nach dem 
Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in 
Organen von Sozialversicherungsträgern kann 
den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzah-

lung des Entgelts gewährt werden, sofern nicht 
dringende dienstliche oder betriebliche Interes-
sen entgegenstehen. 
 
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden 
das Tabellenentgelt sowie die sonstigen Entgelt-

bestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt 
sind, weitergezahlt. 
 



 

 DienstVO i.d.F. der 112. Änderung | TV-L i.d.F. des Änd.TV Nr. 13 
 | (nach den Maßgaben der DienstVO) 

     

 

  - 47 - unter Berücksichtigung der 112. Änderung der DienstVO 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis  (Bearbeitungsstand: 12.02.2026) 

 
A b s c h n i t t  V   

Befristung und Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses 

§ 30  
Befristete Arbeitsverträge  

 (1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf 
Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die 
Befristung von Arbeitsverträgen. 2Für Beschäf-

tigte, auf welche die Regelungen des Tarifgebiets 
West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der 
Angestellten unterlegen hätte, gelten die Beson-
derheiten in den Absätzen 2 bis 5; dies gilt nicht 
für Arbeitsverhältnisse, für welche die §§ 57a ff. 

Hochschulrahmengesetz beziehungsweise ge-

setzliche Nachfolgeregelungen unmittelbar oder 
entsprechend gelten. 
 
(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge 
mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn die 
Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht 
übersteigt; weitergehende Regelungen im Sinne 
von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz bleiben 
unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsver-
trag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dau-

erarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, 
wenn die sachlichen und persönlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind. 
 
(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachli-

chen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht 
unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindes-
tens sechs Monate betragen. 2Vor Ablauf des Ar-
beitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob 
eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäf-

tigung möglich ist. 
 
(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne 

sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wo-
chen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit 
sachlichem Grund die ersten sechs Monate als 
Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Ar-
beitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen 
zum Monatsschluss gekündigt werden. 
 
(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf 
der Probezeit ist nur zulässig, wenn die Vertrags-

dauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach 

Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 
in einem oder mehreren aneinander gereihten 
Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als  

sechs Monaten vier Wochen,  

von insgesamt mehr als  
einem Jahr sechs Wochen  

zum Schluss eines  
Kalendermonats, 

von insgesamt mehr als  
zwei Jahren drei Monate, 
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von insgesamt mehr als  
drei Jahren vier Monate  

zum Schluss eines  

Kalenderviertel-
jahres. 

3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist un-
schädlich, es sei denn, dass das Ausscheiden von 

der/dem Beschäftigten verschuldet oder veran-
lasst war. 4Die Unterbrechungszeit bleibt unbe-
rücksichtigt.  

Protokollerklärung zu § 30 Absatz 5: 

Bei mehreren aneinander gereihten Arbeits-
verhältnissen führen weitere vereinbarte Pro-
bezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündi-

gungsfrist. 
 
(6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelun-

gen der Absätze 3 bis 5 unberührt.  
 

 § 31  
Führung auf Probe  

 (1) 1Führungspositionen können als befristetes 
Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei 
Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Ge-

samtdauer ist eine höchstens zweimalige Verlän-
gerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die bei-
derseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 
 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgelt-
gruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit Wei-
sungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit 
demselben Arbeitgeber, kann der/dem Beschäf-
tigten vorübergehend eine Führungsposition bis 
zu der in Absatz 1 genannten Gesamtdauer 
übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten 

wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage 
in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den 
Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgelt-
gruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach 
§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabel-
lenentgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet die 
Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungs-

funktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält 
die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingrup-
pierung entsprechende Tätigkeit.  
 

 § 32  
Führung auf Zeit 

 (1) 1Führungspositionen können als befristetes 
Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren 
vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen 
des Arbeitsvertrages sind zulässig: 

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchs-
tens zweimalige Verlängerung bis zu einer 
Gesamtdauer von acht Jahren, 

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreima-
lige Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer 
von zwölf Jahren. 
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3Zeiten in einer Führungsposition nach Buch-
stabe a bei demselben Arbeitgeber können auf 
die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte 
angerechnet werden. 4Die allgemeinen Vorschrif-
ten über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die bei-

derseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 
 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgelt-

gruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit Wei-
sungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit 
demselben Arbeitgeber, kann der/dem Beschäf-
tigten vorübergehend eine Führungsposition bis 
zu den in Absatz 1 genannten Fristen übertragen 
werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 
Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt in 

Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Ta-

bellenentgelten nach der bisherigen Entgelt-
gruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach 
§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabel-
lenentgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 
75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den 
Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, die der 
übertragenen Funktion entspricht, zur nächsthö-

heren Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
und 2. 3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäf-
tigte eine der bisherigen Eingruppierung ent-
sprechende Tätigkeit; der Zuschlag und die Zu-
lage entfallen. 
 

 § 33  
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne 

Kündigung 

 (1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündi-
gung 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Be-
schäftigte das gesetzlich festgelegte Alter 

zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet 
hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen 
(Auflösungsvertrag). 

 
(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ab-
lauf des Monats, in dem der Bescheid eines Ren-
tenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zuge-
stellt wird, wonach die/der Beschäftigte voll oder 
teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/ Der Be-

schäftigte hat den Arbeitgeber von der Zustel-
lung des Rentenbescheids unverzüglich zu unter-
richten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zustel-
lung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsver-
hältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn voran-
gehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 

SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrati-
onsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsver-
hältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des 
Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 
5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach 
dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers 

eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall 
ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für 
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den eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt 

die Rente rückwirkend, ruht das Arbeitsverhält-
nis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den 
Monat der Zustellung des Rentenbescheids folgt. 
 
(3)  Im Falle teilweiser Erwerbsminderung en-
det beziehungsweise ruht das Arbeitsverhältnis 
nicht, wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/ 

seinem vom Rentenversicherungsträger festge-
stellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem 
bisherigen oder einem anderen geeigneten und 
freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden 
könnte, soweit dringende dienstliche bezie-
hungsweise betriebliche Gründe nicht entgegen-
stehen und die/der Beschäftigte innerhalb von 

zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids 
ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich bean-

tragt.  
 
(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft 
den Rentenantrag oder bezieht sie/er Altersrente 
nach § 236, § 236a oder § 236b SGB VI oder ist 
sie/er nicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung versichert, so tritt an die Stelle des Renten-
bescheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines 

Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Absatz 5 
Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeits-
verhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des 
Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gut-
achten bekannt gegeben worden ist. 

§ 24 

(aufgehoben)  
→Erl. 1 und 2 

Erl. 1: § 24 Beendigung des Dienstverhältnisses 
ohne Kündigung i.d.F. nach § 1 Nr. 1 der 
71. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: M.W.v. 27.07.2023 gem. Art. 1 Nr. 6 der 
104. Änderung der DienstVO aufgehoben 

 

 (5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen 
Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchstabe a ge-
endet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein 
neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen. 
2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer 
Frist von vier Wochen zum Monatsende gekün-
digt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts an-
deres vereinbart ist. 
 

§ 25 
Beschäftigungszeit, Kündigung des Dienst-

verhältnisses 

§ 34  
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

1. § 34 TV-L ist mit folgender Maßgabe anzu-
wenden: →Erl. 1 

a) § 33 Absatz 5 TV-L gilt entsprechend 
für die Dienstverhältnisse, die mit Mit-
arbeiterinnen begründet werden, die 

das gesetzlich festgelegte Alter zum Er-
reichen einer abschlagsfreien Regelal-
tersrente vollendet haben. →Erl. 2 

 

(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende 
des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsver-
hältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im 
Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Be-
schäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2)  

bis zu einem Jahr  ein Monat zum  

Monatsschluss, 

von mehr als einem Jahr  6 Wochen, 

von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 

von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 

von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 
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von mindestens 12 Jahren 6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 

b) In § 34 Absatz 2 TV-L wird das Datum 
„31. Oktober 2006” durch das Datum 

„31. Dezember 2008” ersetzt. 
 

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die 
das 40. Lebensjahr vollendet haben und unter 

die Regelungen des Tarifgebiets West fallen, 
können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 
Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den 
Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund ge-
kündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den 
bis zum 31. Oktober 2006 geltenden Tarifrege-
lungen unkündbar waren, bleiben sie unkündbar. 

 
2. Anstelle von § 34 Absatz 3 TV-L wird folgen-

der Absatz 3 eingefügt: 

(3) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei 

einem Anstellungsträger im Geltungsbereich 
der Dienstvertragsordnung (§ 1 Abs. 1 

Satz 2) im Arbeitsverhältnis zurückgelegt 
wurde, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Un-
berücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonder-
urlaubs gemäß § 28 TV-L, es sei denn, der 
Anstellungsträger hat vor Antritt des Son-
derurlaubs schriftlich ein dienstliches oder 
betriebliches Interesse anerkannt.  

Erl. 1: Nr. 1 neu gefasst m.W.v. 16.08.2011 gem. 
§ 1 Nr. 2 der 71. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: Nr. 1 Buchst. a m.W.v. 01.09.2014 i.d.F. 
nach § 1 Nr. 3 der 78. Änderung der 
DienstVO 

(3)  … 

 § 35  

Zeugnis 

 (1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
haben die Beschäftigten Anspruch auf ein schrift-
liches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätig-
keit; es muss sich auch auf Führung und Leistung 

erstrecken (Endzeugnis). 
 
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte 
auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeug-

nis verlangen (Zwischenzeugnis). 
 
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses können die Beschäftigten ein 
Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit ver-
langen (vorläufiges Zeugnis). 
 
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 
sind unverzüglich auszustellen. 
 

 
A b s c h n i t t  VI   

Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 26 
Anwendung weiterer Tarifverträge 

§ 36  
Anwendung weiterer Tarifverträge 

Anstelle des § 36 TV-L wird bestimmt: 

Auf die Dienstverhältnisse nach dieser Dienstver-
tragsordnung finden die in Anlage 1 aufgeführten 

Tarifverträge und Tarifvertragsregelungen An-
wendung, soweit in dieser Dienstvertragsord-
nung nicht etwas anderes bestimmt ist.  

…  



 

 DienstVO i.d.F. der 112. Änderung | TV-L i.d.F. des Änd.TV Nr. 13 
 | (nach den Maßgaben der DienstVO) 

     

 

  - 52 - unter Berücksichtigung der 112. Änderung der DienstVO 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis  (Bearbeitungsstand: 12.02.2026) 

 

§ 27 
Ausschlussfrist 

§ 37  
Ausschlussfrist 

§ 37 Abs. 1 TV-L ist mit folgender Maßgabe an-
zuwenden: 

Die Ausschlussfrist beträgt ein Jahr. 
 

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis ver-
fallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschluss-

frist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den 
Beschäftigten oder vom Arbeitgeber schriftlich 
geltend gemacht werden. 2Für denselben Sach-
verhalt reicht die einmalige Geltendmachung des 
Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem 
Sozialplan. 
 

 § 38  

Begriffsbestimmungen 

 (1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West 
Bezug genommen wird, gilt Folgendes:  

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten 
für die Beschäftigen, deren Arbeitsverhältnis 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet begründet worden ist und 

bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses 
zu diesem Gebiet fortbesteht.  

b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Re-
gelungen für das Tarifgebiet West. 

c) … 
 
(2) Sofern auf die Begriffe "Betrieb", "betrieb-
lich" oder "Betriebspartei" Bezug genommen 
wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie 

für Parteien nach dem Personalvertretungsrecht 
entsprechend; es sei denn, es ist etwas anderes 
bestimmt. 
 
(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung 
liegt nur ohne Entscheidung der Einigungsstelle 
vor. 
 
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Be-
schäftigte, die ausweislich einer Bescheinigung 
des beauftragten Arztes (§ 3 Absatz 5) nicht 
mehr in der Lage sind, auf Dauer die vertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu 
erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise 

oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im 
Sinne des SGB VI zu sein. 
 
(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden An-
wendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der 
Angestellten unterlegen hätte. 2Die Regelungen 
für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwen-
dung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 

1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Ar-
beiter unterlegen hätte. 
 

 § 38a  
… (Theaterpersonal)  
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 § 39  

Inkrafttreten, Laufzeit 

…  
 

 
B.  Sonderregelungen 

 
§ 40 

… (Beschäftigte an Hochschulen und  
Forschungseinrichtungen)  

 

 
§ 41 

… (Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken) 
 

§ 42 
… (Ärztinnen und Ärzte außerhalb von  

Universitätskliniken)  

 
§ 43 

Sonderregelungen für nichtärztliche Be-

schäftigte in Universitätskliniken und 
Krankenhäusern 

… 
Nr. 5a 

Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle - 

1. § 16 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
"(1) 1Die Entgeltgruppen KR 5 und KR 6 umfas-

sen sechs Stufen. 2Die Entgeltgruppen KR 7 bis 
KR 17 umfassen die Stufen 2 bis 6. 3Die Abwei-
chungen von Satz 1 oder Satz 2 sind in den je-
weiligen Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltord-
nung geregelt."  

2. § 16 Absatz 2 Satz 1 gilt für die Entgeltgrup-

pen KR 7 bis KR 17 in folgender Fassung: 
"1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten 
der Entgeltgruppen KR 7 bis KR 17 der Stufe 2 
zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufser-
fahrung vorliegt."  

3. § 16 Absatz 2 Satz 3 gilt für die Entgeltgrup-
pen KR 7 bis KR 17 in folgender Fassung: 

"3Ist die einschlägige Berufserfahrung von min-
destens zwei Jahren in einem Arbeitsverhältnis 
zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, 
erfolgt die Einstellung in die Stufe 3." 

Nr. 9 
Zuordnung der Entgeltgruppen ab 

1. Januar 2019 

Soweit in diesem Tarifvertrag auf bestimmte 
Entgeltgruppen der Anlage B Bezug genommen 
wird, entspricht: 

Die Entgeltgruppe                  der Entgeltgruppe 
KR 5                                       3 
KR 6                                       4 

KR 7                                       7 
KR 8                                       8 
KR 9, KR 10                            9a 
KR 11, KR 12                          9b 
KR 13                                    10 
KR 14, KR 15                          11 
KR 16, KR 17                          12 
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§ 44 
Sonderregelungen für Beschäftigte als 

Lehrkräfte 

Nr. 1  
Zu § 1 - Geltungsbereich 

 1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte 
als Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen 

und berufsbildenden Schulen (zum Beispiel Be-
rufs-, Berufsfach- und Fachschulen). 2Sie gelten 
nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtun-
gen der Verwaltung, die der Ausbildung oder 
Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes dienen, sowie an Krankenpflegeschulen 
und ähnlichen der Ausbildung dienenden Einrich-

tungen.  

Protokollerklärung: 

Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen 
sind Personen, bei denen die Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines 
Schulbetriebes der Tätigkeit das Gepräge gibt. 

 

Nr. 2  
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit 

1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es 
gelten die Bestimmungen für die entsprechenden 
Beamten in der jeweils geltenden Fassung. 3Sind 
entsprechende Beamte nicht vorhanden, so ist 

die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln.  
 

(§ 27a aufgehoben) →Erl. 1  

Erl. 1: § 27a aufgehoben m.W.v. 1.3.2017 gem. § 1 
Nr. 1 der 88. Änderung der DienstVO  

Nr. 2a  
Zu Abschnitt III – Eingruppierung,  
Entgelt und sonstige Leistungen – 

Die §§ 12 bis 14, 16 und 17 finden Anwendung 
nach Maßgabe der §§ 3 bis 7 des Tarifvertrages 

über die Eingruppierung und die Entgeltordnung 
für Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) in der je-
weils geltenden Fassung. 

 

 Nr. 3  
Zu Abschnitt IV - Urlaub und  

Arbeitsbefreiung  

 (1) 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu neh-
men. 2Wird die Lehrkraft während der Schulfe-
rien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, 

so hat sie dies unverzüglich anzuzeigen. 3Die 
Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien 
oder, wenn die Krankheit länger dauert, nach 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Ar-
beitsleistung zur Verfügung zu stellen.  
 
(2) 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft 
während der den Urlaub in den Schulferien über-
steigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die 
entsprechenden Beamten. 2Sind entsprechende 
Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Be-
triebsparteien. 
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 Nr. 4  

Zu Abschnitt V - Befristung und Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses 

 Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, mit Ablauf des Schulhalbjah-

res (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in 
dem die Lehrkraft das gesetzlich festgelegte Al-
ter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet 
hat.  

 
… 

A b s c h n i t t III    
Kirchliche Bestimmungen zu sonstigen  

Tarifverträgen 

§ 28 

Pkw-Fahrer-TV-L  

 

Der Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der 
Personenkraftfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-
TV-L) vom 12. Oktober 2006 ist mit folgender 

Maßgabe anzuwenden: 

In den §§ 8 und 9 PKW-Fahrer-TV-L werden je-
weils das Datum „31. Oktober 2006” durch das 
Datum „31. Dezember 2008” und das Datum 
„1. November 2006” durch das Datum „1. Januar 
2009” ersetzt. 
 

 

§ 28a  
TV-L EntgO-L 

→Erl. 1 
Der Tarifvertrag über die Eingruppierung und die 

Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV 
EntgO-L) vom 28. März 2015 ist mit folgenden 

Maßgaben anzuwenden: 
 
(1) Anstelle des § 2 Absatz 2 TV EntgO-L wird 
bestimmt:  

Für die Überleitung der am 31. März 2016 vor-
handenen Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L) gilt die Arbeits-

rechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen und zur Regelung des Über-
gangsrechts (ARR-Ü-Konf).  
 
(2)  § 6 Absatz 2 TV EntgO-L ist mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden:  

a) Die Nummern 2 und 3 sind mit folgender 
Maßgabe anzuwenden:  

Das Datum „1. August 2015” wird jeweils 
durch das Datum „1. April 2016” ersetzt.  

b) Nummer 4 TV EntgO-L ist mit folgender 
Maßgabe anzuwenden:  

Das Datum „1. März 2009” wird durch das 

Datum „1. September 2009” ersetzt und das 
Datum „1. August 2015” durch das Datum 
1. April 2016”. 

Erl. 1: § 28a m.W.v. 1.4.2016 eingefügt durch  
§ 1 Nr. 7 der 80. Änderung der DienstVO 

 

 

[Hier nicht abgedruckt] 
 



 

 DienstVO i.d.F. der 112. Änderung | TV-L i.d.F. des Änd.TV Nr. 13 
 | (nach den Maßgaben der DienstVO) 

     

 

  - 56 - unter Berücksichtigung der 112. Änderung der DienstVO 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis  (Bearbeitungsstand: 12.02.2026) 

 

 
 

A b s c h n i t t  IV    
Ergänzende kirchliche Bestimmungen 

§ 29 
Abweichende Regelungen vom Arbeitszeit-

gesetz 

 

In Schulen mit Internatsbetrieb können Dienst-

vereinbarungen nach § 37 Mitarbeitervertre-
tungsgesetz geschlossen werden, die von den 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abweichen-
de Regelungen im Sinne des § 7 Abs. 4 und des 
§ 12 Arbeitszeitgesetz vorsehen.  
 

 

§ 30 

Außerordentliche Kündigung 

 

Ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB liegt 
insbesondere auch dann vor, wenn eine der Anstel-
lungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
des Mitarbeitergesetzes weggefallen ist. 
 

 

§ 31 

Entgeltumwandlung 

 

(1) Der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für 
die Beschäftigten der Länder (TV-EntgeltU-L vom 
12. Oktober 2006 findet keine Anwendung. 
 
(2) 1Die Mitarbeiterin kann verlangen, dass 
nach § 1a des Gesetzes zur Verbesserung der be-

trieblichen Altersversorgung die Umwandlung 
von Entgelt in betriebliche Altersversorgung 
durchgeführt wird, sofern die gesetzlichen 

Höchstgrenzen nicht bereits durch Arbeitgeber-
beiträge zur Zusatzversorgung ausgeschöpft 
sind.  

2Die Entgeltumwandlung wird  

–  für den Bereich der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers bei der VERKA Kirch-
liche Pensionskasse VvaG oder der Versicherer 
im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG, 
→Erl. 1  

–  für den Bereich der Ev.-luth. Landeskirche in 
Braunschweig bei der Kirchlichen Zusatzver-
sorgungskasse Darmstadt und  

–  für den Bereich der Ev.-Luth. Kirche in Olden-
burg bei der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder oder bei der Kirchlichen Zu-
satzversorgungskasse Darmstadt 

durchgeführt.  

3Im Einzelfall kann zwischen der Mitarbeiterin 
und dem Anstellungsträger mit Zustimmung der 
obersten Dienstbehörde vereinbart werden, dass 
die Entgeltumwandlung bei einer anderen Kasse 

oder Einrichtung erfolgt.  

4Die Einzelheiten der Entgeltumwandlung be-
stimmen sich nach den jeweiligen Bestimmungen 
der Versorgungseinrichtungen oder nach einer 
Rahmenvereinbarung zwischen der beteiligten 
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Kirche und der Versorgungseinrichtung in der 

gültigen Fassung.  

(3) 1Mitarbeiterinnen, die einen Anspruch auf 
Entgeltumwandlung haben, erhalten einen        
Arbeitgeberzuschuss auf den Brutto-Entgeltum-

wandlungsbetrag. 2Maximal erhalten sie einen 
Zuschuss auf den Umwandlungsbetrag, der zu-
sammen mit dem Beitrag zur Zusatzversor-
gungskasse den Sozialversicherungsfreibetrag 
von 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
nicht übersteigt. 3In begründeten Einzelfällen 

kann ein Zuschuss auf den Umwandlungsbetrag, 
der zusammen mit dem Beitrag zur Zusatzver-
sorgungskasse den Betrag von 4 % der jeweili-
gen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-

nen Rentenversicherung übersteigt, gezahlt wer-
den. 4Die Mitarbeiterinnen können maximal einen 

Zuschuss auf den Umwandlungsbetrag erhalten, 
der 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung nicht über-
steigt. 5Der Zuschuss beträgt 15 % des Betrages, 
der von der Mitarbeiterin regelmäßig brutto um-
gewandelt wird, und fließt direkt in die Direktver-
sicherung oder an den Versorgungsträger. 6Die 

Zahlung des Zuschusses hängt nicht davon ab, 
ob die Entgeltumwandlung im Einzelfall tatsäch-
lich zu einer Ersparnis von Sozialversicherungs-
beiträgen führt. →Erl. 3 

(4) 1Der Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss 
nach den Bestimmungen des Betriebsrentenstär-

kungsgesetzes entsteht frühestens für den Ka-

lendermonat, für den die Mitarbeiterin bis zum 1. 
des laufenden Monats die entsprechende Entgel-
tumwandlung schriftlich vereinbart hat. 2Der Ar-
beitgeberzuschuss wird nur für Kalendermonate 
gewährt, für die der Mitarbeiterin Entgeltansprü-
che zustehen, die umgewandelt werden. 

(5) 1Der nach dieser Regelung zu zahlende     
Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung 
wird mit einem (künftigen) gesetzlichen Mindest-
Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung 
verrechnet. 2Ist der Arbeitgeberzuschuss nach 
dieser Arbeitsrechtsregelung höher, wird insge-

samt nur dieser gezahlt. 3Ist der gesetzliche Zu-
schuss höher, wird nur dieser gezahlt. →Erl. 2 

Erl. 1: erste Strichaufzählung m.W.v. 01.04.2021 
neu gefasst gem. Art 1 Nr. 2 der 97. Ände-
rung der DienstVO 

Erl. 2: Abs. 3-5 wurden angefügt m.W.v. 01.04.2021 
gem. Art. 1 Nr. 2 der 97. Änderung der 
DienstVO 

Erl. 3:  In Abs. 3 sind die Sätze 3 und 4 eingefügt 
m.W.v. 01.07.2023, gem. Art. 1 Nr. 1 der 
105. Änderung der DienstVO  
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§ 31a  

Entgeltumwandlung für Sachleistungen 

→Erl. 1 
1) 1Mit den Mitarbeiterinnen kann die Entgelt-

umwandlung für eine Sachleistung Dienstfahr-
radgestellung gemäß § 8 Abs. 2 Satz 10 
Entgeltumwandlung Einkommensteuergesetz 
(EStG, normales (Elektro-)Fahrrad) oder gemäß 
§ 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 5 EStG (Elektrofahr-
rad>25km/h) vereinbart werden. 2In diesem Fall 
ist die Anwendung des von der Landeskirche ab-

geschlossenen Rahmenvertrages für das Fahr-
radleasing verbindlich. 3Die Mitarbeitervertre-
tung ist zu beteiligen und eine Dienstvereinba-
rung gemäß § 36 MVG-EKD zu schließen. 4Die je-
weiligen Kirchenleitungen empfehlen im Einver-

nehmen mit ihren Gesamtausschüssen Muster-
Dienstvereinbarungen zur Verwendung für die 

örtlichen Mitarbeitervertretungen.  
 

Anmerkung zu Absatz 1: 
Die Dienstvereinbarung muss folgenden Min-
destinhalt haben:  

a) Mitarbeitendenkreis, 

b) Art der Sachleistung gemäß § 8 Abs. 2 
EStG, 

c)  Antragsvoraussetzungen für die Mitarbei-

terin: Form, Frist, Art der Sachleistung, Um-
fang der Entgeltumwandlung (welche Be-
standteile der künftigen Entgeltansprüche in 
welchem Umfang umgewandelt werden sol-

len), Beginn, Dauer, 

d)  Regelung für Zeiten, in denen die Mitarbei-
terin kein Entgelt erhält, 

e)  Regelung bei Änderung oder Beendigung 
der Entgeltumwandlung (Form, Frist),  

f) Bindungsdauer, 

g)  arbeitsvertragliche Vereinbarung, 

h)  Regelung einer verbindlichen Eigenbeteili-
gung des Anstellungsträgers durch die Über-
nahme der Wartungs- und Versicherungskos-
ten. 

(2) 1Bei der Entgeltumwandlung für Sachleis-
tungen wird das Tabellenentgelt der Mitarbeite-
rinnen gemäß § 15 TV-L um den umzuwandeln-

den Entgeltbetrag herabgesetzt. 2Der Anstel-
lungsträger gewährt stattdessen steuerfreie bzw. 

pauschal zu besteuernde Entgeltbestandteile 
nach § 8 Abs. 2 EStG. 

(3) 1Umgewandelt werden können ganz oder 
teilweise die künftigen Ansprüche auf einzelne 
oder mehrere Bestandteile des Tabellenentgelts 
gemäß § 15 TV-L oder aus dem Dienstverhältnis. 
2Die Umwandlung von Teilen des laufenden      
Tabellenentgelts kann nur mit gleichbleibenden 
monatlichen Beträgen erfolgen. 3Die Entgeltum-
wandlung für Sachleistungen ist unter Berück-
sichtigung einer etwaigen weiteren Entgeltum-
wandlung nach § 31 zulässig, soweit der 
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Mitarbeiterin das Mindestentgelt gleich welcher 

Rechtsgrundlage verbleibt. 

(4) Vor der Entstehung der Entgeltansprüche 
im Zuge der Entgeltumwandlung ist de Dienst-
vertrag entsprechend den Absätzen 1 bis 3 zu 

ändern.  
 

Anmerkung zu Absatz 4: 
Die Gehaltsumwandlung aus dem Bruttoentgelt 
wird steuerlich nur anerkannt, wenn der         
Arbeitsvertrag entsprechend geändert wird. 
Aus dem Arbeitsvertrag müssen sich der Ver-

zicht auf einen Teil des Bruttoentgelts und die 
statt-dessen vom Arbeitgeber gewährten steu-
erfreien bzw. pauschal zu besteuernden Ent-
geltbestandteile nach § 8 Abs. 2 EStG ergeben. 

Erl. 1: neuer § 31a m.W.v. 01.03.2021 eingefügt 
gem. Art 1 Nr. 2 der 97. Änderung der 
DienstVO 

 

A b s c h n i t t  V    
Fahrtkostenzuschüsse 

§ 32 
Fahrtkostenzuschuss im öffentlichen Per-

sonennahverkehr 

→Erl. 1 

1Durch Dienstvereinbarung mit der örtlichen Mit-
arbeitervertretung kann Mitarbeiterinnen zusätz-
lich zu dem ohnehin geschuldeten Entgelt ein 
zweckgebundener und jederzeit widerruflicher 

Zuschuss zu den Kosten für Fahrten im öffentli-
chen Personennahverkehr gewährt werden. 2Der 

Zuschuss beträgt bis zu 20,00 Euro pro Monat. 
3Die jeweiligen Kirchenleitungen empfehlen im 
Einvernehmen mit ihren Gesamtausschüssen 
Muster-Dienstvereinbarungen zur Verwendung 
für die örtlichen Mitarbeitervertretungen. 4In 
Dienststellen ohne örtliche Mitarbeitervertretung 
kann dieser Zuschuss als freiwillige Leistung des 

Anstellungsträgers in entsprechender Anwen-
dung gewährt werden. 

 

Erl. 1: neue Überschrift Abschnitt V und neuer § 32 
m.W.v. 01.10.2023 gem. Art. 1 Nr. 1 und 2 
der 106. Änderung der DienstVO 

 

 
§ 33 

Fahrtkostenzuschuss für geringfügig be-

schäftigte Mitarbeiterinnen 

→Erl. 1 

 

  

1Der geringfügig beschäftigten Mitarbeiterin, die 
außerhalb des näheren Bereiches ihrer Dienst-
stätte wohnt, kann ein Zuschuss zu den Fahrt-
kosten zwischen Wohnung und Dienststätte ge-

währt werden, wenn das Entgelt in einem unan-
gemessenen Verhältnis zu den Fahrtkosten steht. 
2Der Zuschuss soll den Betrag nicht übersteigen, 
der bei Benutzung der niedrigsten Klasse eines 
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regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 

entsteht. 3Ist die Benutzung eines regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmittels nicht möglich 
oder mit einem unangemessenen Zeitaufwand 
verbunden, so kann bei der Berechnung des Zu-

schusses ausnahmsweise eine Wegstreckenent-
schädigung nach den Bestimmungen der betei-
ligten Kirchen zugrunde gelegt werden. 

Erl. 1: neue Überschrift zu § 33 m.W.v. 01.10.2023 
gem. Art. 1 Nr. 3 der 106. Änderung der 
DienstVO 

 
 

A b s c h n i t t  VI    
Notlage 

§ 34 
Notlagenregelung 

 

(1) Wird der Arbeits- und Dienstrechtlichen 
Kommission im Verfahren gemäß § 23 des Mitar-

beitergesetzes ein Entwurf eines Kirchengesetzes 
vorgelegt, durch das eine Regelung im Sinne des 
§ 9 Abs. 3 des Mitarbeitergesetzes getroffen wer-
den soll, so stellt die Arbeits- und Dienstrechtli-
che Kommission ausdrücklich fest, ob sie aner-
kennt, dass anders als durch die beabsichtigte 
Regelung die sachgerechte Erfüllung notwendi-

ger kirchlicher Aufgaben nicht gewährleistet wer-
den kann. 
 
(2) 1Teilt der Rat oder eine der zuständigen 
obersten Behörden der Arbeits- und Dienstrecht-

lichen Kommission mit, dass eine kirchengesetz-
liche Regelung im Sinne des § 9 Abs. 3 des Mit-
arbeitergesetzes getroffen worden ist, so tritt die 
Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission unver-
züglich zusammen und berät über die Auswir-

kung dieser Änderung der DienstVO auf das Ent-
gelt der Mitarbeiterinnen, auf deren Dienstver-
hältnisse diese Dienstvertragsordnung anzuwen-
den ist. 2Für das Verfahren gilt § 26 des Mitarbei-
tergesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass 
eine erneute Verhandlung nach § 26 Abs. 5 des 

Mitarbeitergesetzes entfällt, wenn die Arbeits- 
und Dienstrechtliche Kommission in dem Verfah-
ren nach § 23 des Mitarbeitergesetzes die Not-
wendigkeit von Maßnahmen im Sinne des § 9 
Abs. 3 des Mitarbeitergesetzes anerkannt hat. 
 
(3) 1Hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kom-
mission den in § 26 Abs. 4 des Mitarbeitergeset-
zes genannten Stellen nicht innerhalb von sechs 
Wochen einen Beschluss über die Auswirkung der 

kirchengesetzlichen Regelung auf das Entgelt 
mitgeteilt, so kann der Rat oder eine der zustän-
digen obersten Behörden die Schlichtungskom-
mission anrufen. 2Die Frist nach Satz 1 beginnt 
mit dem Zugang der Mitteilung nach Absatz 2 
Satz 1 beim Vorsitzenden der Arbeits- und 
Dienstrechtlichen Kommission, jedoch nicht vor 

Verkündung der kirchengesetzlichen Regelung. 
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(4) Für ein Schlichtungsverfahren nach den Ab-

sätzen 2 und 3 gelten die Vorschriften des Mitar-
beitergesetzes entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Schlichtungskommission spätestens in-
nerhalb eines Monats nach Einleitung des Verfah-

rens zusammentritt.  
 

A b s c h n i t t  VII    
Übergangs- und Schlussbestimmungen  

§ 35 
Anwendung der AVR.DD  

→Erl. 1 und 2 

 

(1) Auf die Dienstverhältnisse der Mitarbeite-
rinnen in Altenheimen, Vollzeitheimen und Kran-
kenanstalten können für die Dauer dieses Dienst-

verhältnisses die Arbeitsvertragsrichtlinien der 

Diakonie Deutschland (AVR.DD) weiterhin in ih-
rer jeweiligen Fassung Anwendung finden, wenn 
die AVR-DD am Tage vor dem Inkrafttreten der 
Dienstvertragsordnung in dieser Einrichtung an-
gewandt worden sind und das Dienstverhältnis 
vor dem 1. November 2010 begründet wurde.  
 
(2) § 34 findet auch auf die Dienstverhältnisse 
nach Absatz 1 Anwendung. 

Erl. 1: neuer § 35 eingefügt m.W.v. 1.1.2009 gem. 
§ 1 Nr. 4 der 70. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: Namensänderung in Überschrift und Artikel 1 
von AVR-EKD in AVR.DD gem. Art. 1 Nr. 8 der 

104. Änderung der DienstVO 

 

 

§ 36 
Inkrafttreten 

Diese Dienstvertragsordnung tritt am 1. August 
1983 in Kraft. 
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Anlagen zum TV-L und TVöD-V  

hier nicht abgedruckt 

Anlage 1 

(zu §§ 2 und 26) 
Anwendung von Tarifverträgen 

1. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006 
(Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 109) 

1.1 Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 13. März 2008 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 179, Anlage 10) →Erl. 1 

1.2 Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 1. März 2009 ohne die Anlagen A 1 und A 2 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, 
S. 242) →Erl. 3 

1.2.1 Anlage A 1 zum Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst der Länder (TV-L) vom 1. März 2009 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 179, An-
lage 6a) →Erl. 2 

1.2.2 Anlage A 2 zum Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) vom 1. März 2009 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 179, An-
lage 7a) →Erl. 2 

1.3 Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 

(TV-L) vom 10. März 2011 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 242) →Erl. 4 

1.4 Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 2. Januar 2012 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 138, Anlage 1) →Erl. 5 

1.5 Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 23. August 2012 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 98) →Erl. 6 

1.6 Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 12. Dezember 2012 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 199) →Erl. 7 

1.7 Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 9. März 2013 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 199) →Erl. 7 

1.8 Änderungstarifvertrag Nr. 8 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 28. März 2015 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 63) →Erl. 8, 11 

1.9 Änderungstarifvertrag Nr. 9 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 17. Februar 2017 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. …) nach den Maßgaben 
der folgenden Nrn. 1.9.1 bis 1.9.4: →Erl. 14 

1.9.1 (Änderungen zum 1. Januar 2017)  
§ 1 Nrn. 1 bis 3, 5 bis 11 und 13 bis 23 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L 

vom 17. Februar 2017  

1.9.2 (Änderungen zum 1. März 2017)  
§ 1 Nrn. 4 und 12 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017 

1.9.3 (Änderungen zum 1. Januar 2018)  

§ 2 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017 

1.9.4 
 

(Änderungen zum 1. Oktober 2018)  
§ 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 9 zum TV-L vom 17. Februar 2017 

1.10 
 

Änderungstarifvertrag Nr. 11 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 2. März 2019 (Kirchl. Amtsblatt Hannover 2020, S. 32) nach den Maßgaben 
der folgenden Nrn. 1.10.1 bis 1.10.3: →Erl. 17 

1.10.1 (Änderungen zum 1. Januar 2019)  
§ 1 Nummern 1 bis 6, 8 bis 13, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 41 und 42, 50 bis 53, 57 bis 
59, 70 bis 77, 82 bis 84 und 86 bis 91 des Änderungstarifvertrages Nr. 11 zum TV-L 

vom 2. März 2019”. 

http://www.tdl-online.de/
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1.10.2 

 

1.10.3 

(Änderungen zum 1. Januar 2020) →Erl. 17 

§ 2 Nummern 3 und 4, 8 bis 12, 14, 17 und 18 sowie 21 bis 23 des Änderungstarifver-
trages Nr. 11 zum TV-L vom 2. März 2019”. 

(Änderungen zum 1. Januar 2021) →Erl. 17 
§ 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 11 zum TV-L vom 2. März 2019”. 

1.11 

 

1.11.1 

 
 

1.11.2 
 
 

1.12 

 

2. 

Änderungstarifvertrag Nr. 12 zum TV-L vom 29. November 2021 mit Ausnahme des  
§ 3 (Kirchl. Amtsblatt Hannover 2022, S. 191) nach den Maßgaben der folgenden Num-

mern 1.11.1 bis 1.11.2: 

(Änderungen zum 1. Oktober 2021) 
§ 1 Nummern 1 und 7 des Änderungstarifvertrages Nr. 12 zum TV-L vom 29. Novem-
ber 2021→Erl. 24 

(Änderungen zum 1. Januar 2022) 
§ 2 (mit Ausnahme der Nummer 3) des Änderungstarifvertrages Nr. 12 zum TV-L vom 

29. November 2021→Erl. 25 

(Änderungen zum 1. Oktober 2023) 

§ 1 Nummer 1 und 6 des Änderungstarifvertrages Nr. 13 zum TV-L vom 9. Dezember 
2023 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 2025, S. 50) →Erl. 31 

Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftfahrer der Länder (PKW-
Fahrer-TV-L) vom 12. Oktober 2006 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 109) 

2.1 Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 1. März 2009 ohne die Anlagen 1a 
und 1b (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 242) →Erl. 3 

2.1.1 Anlage 1a zum Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingun-
gen der Personenkraftfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 1. März 2009 (Kirchl. 
Amtsblatt Hannover, S. 179, Anlage 8) →Erl. 2 

2.1.2 Anlage 1b zum Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingun-
gen der Personenkraftfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 1. März 2009 (Kirchl. 
Amtsblatt Hannover, S. 179, Anlage 9) →Erl. 2 

2.2 Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 10. März 2011 (Kirchl. Amtsblatt 
Hannover, S. 242) →Erl. 4 

2.3 Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 12. Dezember 2012 (Kirchl. Amts-
blatt Hannover, S. 199) →Erl. 7 

2.4 Änderungstarifvertrag Nr. 4 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftfahrer der Länder (PKW-Fahrer-TV-L) vom 9. März 2013 (Kirchl. Amtsblatt 
Hannover, S. 199) →Erl. 7 

2.5 Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftfahrer der Länder (TV-L) vom 28. März 2015 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, 
S. 63)   →Erl. 8, 11 

2.6 

 

 

Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftfahrer der Länder (TV-L) vom 17. Februar 2017 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, 

S. 165) → Erl. 14 

2.7 Änderungstarifvertrag Nr. 7 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftfahrer der Länder (TV-L) vom 2. März 2019 mit Ausnahme des § 2 (Kirchl. 
Amtsblatt Hannover 2020, S. 32) →Erl. 17 

2.8 

 

2.9 

 

3. 

Änderungstarifvertrag Nr. 8 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 29. November 2021 mit Ausnahme 

des § 2 (Kirchl. Amtsblatt Hannover 2022, S. 191) →Erl. 24 

Änderungstarifvertrag Nr. 9 zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso-
nenkraftwagenfahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) vom 9. Dezember 2023 mit Aus-
nahme des § 2 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 2025, S. 55) →Erl. 31 

§§ 5, 6 ,7 bis 10 des Tarifvertrages über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 
1982 (Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung)  
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4. Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT vom 

11. Januar 1962 (Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer tariflichen Neuregelung der 

Erschwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L)   

5. Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. Okto-
ber 1963 (Fortgeltung bis zum Inkrafttreten einer tariflichen Neuregelung der Er-
schwerniszuschläge gemäß § 19 TV-L)  

6. Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998, zuletzt ge-
ändert durch den § 2 Nr. III des Änderungstarifvertrages Nr. 2 vom 12. März 2003 

7. Tarifvertrag des Landes Niedersachsen vom 25. Januar 1990 über die Arbeitsbedingun-
gen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen mit Geräten der Informations- und Kommu-
nikationstechnik 

8. Tarifvertrag über Zusatzurlaub über gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der 
Länder vom 17. Dezember 1959  

9. Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der 
Länder (TV EntgO-L) vom 28. März 2015 (Kirchl. Amtsblatt Hannover, S. 68) →Erl. 9 

9.1 Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) vom 2. Februar 2016 (Kirchl. 
Amtsblatt Hannover, S. 70) →Erl. 10 

9.2 

 

9.3 

 

9.3.1 

9.3.2 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) vom 17. Februar 2017 (Kirchl. 
Amtsblatt Hannover, S. 165) →Erl. 14 

Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung der Lehrkräfte der Länder (TV-EntgO-L) vom 2. März 2019 nach den Maßga-
ben der folgenden Nrn. 9.3.1 und 9.3.2 →Erl. 18 

§ 1 (Änderungen zum 1. Januar 2019) →Erl. 18 

§ 3 (Änderungen zum 1. Januar 2020) →Erl. 19 

10. Für den Geltungsbereich gemäß Nummer 1 der Anlage 9: →Erl. 12  
Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 

(TVöD) – Allgemeiner Teil – vom 13. September 2005 in der Fassung des Änderungsta-
rifvertrages Nr. 11 vom 29. April 2016 und des TVöD – Besonderer Teil Verwaltung 
(BT-V) – vom 13. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 21 
vom 29. April 2016:  

– § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b TVöD, 
- § 17 Absatz 4 TVöD, 
– § 20 (VKA) TVöD, 
– § 1 der Anlage zu § 56 TVöD – BT-V –  

10.1 

10.1.1 

Für den Geltungsbereich gemäß Nummer 1 der Anlage 9: →Erl. 13 

(Änderungen zum 1. Januar 2017) →Erl. 13 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom 
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 
2005:  
– § 1 Nr. 7,  
– § 1 Nr. 9, 

– Anhang 2, Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA). 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 29 Ap-
ril 2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwal-
tung (BT-V) – vom 13. September 2005: 
– § 1 Nr. 4,  
– § 1 Nr. 6 

10.1.2 (Änderungen zum 1. Februar 2017) →Erl. 13 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom 29. April 
2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005:  
– § 2 Nr. 1 
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10.1.3 (Änderungen zum 1. März 2017) →Erl. 13 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 12 vom 
29. April 2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 
2005:  
– § 3 Nrn. 1 und 2,  

Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 29. April 
2016 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung 
(BT-V) – vom 13. September 2005: 

– § 2 

10.2 Für den Geltungsbereich gemäß Nummer 1 der Anlage 9 

10.2.1 (Änderungen zum 1. März 2018) →Erl. 15 
Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des Änderungstarifvertrages Nr. 16 vom 18. Ap-
ril 2018 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005:  
– § 1 Nr. 7. 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 25 vom 

18. April 2018 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil 
Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005 
– § 1 Nr. 6, 
– § 1 Nr. 7. 

10.2.2 

 

 

10.3 

 

(Änderung zum 1. April 2019) →Erl. 15 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des Änderungstarifvertrages Nr. 16 vom 18. Ap-
ril 2018 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 
- § 1 Nr. 5 

Für den Geltungsbereich der Anlage 9: →Erl. 16 

§ 14 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Allgemeiner Teil – vom 
13. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 14 vom 7. Feb-
ruar 2007 

 
10.4 

 

Für den Geltungsbereich der Anlage 9: →Erl. 20 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 17   

vom 30. August 2019 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom  

13. September 2005: 

-  § 1 Nr. 1, 
-  § 1 Nr. 2, 
-  § 1 Nr. 4. 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmung des Änderungstarifvertrages Nr. 26 vom 30. Au-

gust 2019 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Ver-

waltung (BT-V) – vom 13. September 2005: 

- § 1 Nr. 4. 

 

10.5 

10.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Geltungsbereich der Anlage 9: →Erl. 21 

(Änderungen zum 1. September 2020)  

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 18 vom 

25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. Sep-

tember 2005: 

– § 1 Nr. 6. 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 27 vom 
25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer 
Teil Verwaltung (BT V) – vom 13. September 2005 
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10.5.2 

 

 

 
 

10.6 
 
 

 
 
 
 
 

10.7 
10.7.1 

 
 

 
 
 

10.7.2 

 

 

 

 

 

 
10.7.3 

 

 

 

10.8 

 

 

 

 

10.9 

 

 

 

 

 

10.10 

 

 

 

 

10.10.1 

 

 

 

(Änderungen zum 1. Januar 2023): →Erl. 22 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 18 vom 

25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. Sep-

tember 2005: 

-  § 3. 

Für den Geltungsbereich der Anlage 9: →Erl. 23 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) – Allgemeiner Teil – vom 13. September 2005 in der Fassung des Änderungsta-
rifvertrages Nr. 18 vom 25. Oktober 2020 und des TVöD – Besonderer Teil Verwaltung 
(BT-V) – vom 13. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 27 
vom 25. Oktober 2020: 

-   § 18 TVöD, 
-   § 18a TVöD. 

Für den Geltungsbereich gemäß Nr. 1 der Anlage 9: 
(Änderungen zum 1. Januar 2022) →Erl. 26 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 28 vom 
18. Mai 2022 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil 
Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005 (Kirchl. Amtsbl. 2022, S. 202): 

- § 2 Nr. 2 
 
(Änderungen zum 1. Juli 2022) →Erl. 27 
Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 19 vom 
18. Mai 2022 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 
2005 (Kirchl. Amtsbl. 2022, S. 202): 

- § 3 
 
Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 28 vom 
18. Mai 2022 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil 
Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005 (Kirchl. Amtsbl. 2022, S. 202): 
- § 3 
(Änderungen zum 1. Oktober 2024) →Erl. 28 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 28 vom 
18. Mai 2022 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil 
Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005 (Kirchl. Amtsbl. 2022, S. 202): 
- § 4 
 

Für den Geltungsbereich gemäß Nr. 1 der Anlage 9: 
(Änderungen zum 1. November 2022) →Erl. 29 
Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 29 vom 
14. Juli 2022 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil 

Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005 (Kirchl. Amtsbl. 2023, S. 117): 
- § 2 Buchstabe E. 

Für den Geltungsbereich gemäß Nr. 1 der Anlage 9: 
(Änderungen zum 1. Januar 2023) →Erl. 30 
Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 30 vom 
22. April 2022 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil 

Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005 (Kirchl. Amtsbl. 2023, S. 117): 

- § 2 Buchstabe C Nr. 5, 
- § 1 Buchstabe C Nr. 6. 

Für den Geltungsbereich gemäß Nr. 1 der Anlage 9: 
(Änderungen zum 1. Januar 2025) →Erl. 32 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 32 vom 

06. April 2025 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil 
Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005 (Kirchl. Amtsbl. 2025, S. 261): 

- § 1 C Nr. 5 und 6. 

(Änderungen zum 1. Januar 2026) →Erl. 33 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 
06. April 2025 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 

2005 (Kirchl. Amtsbl. 2025, S. 261): 
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10.10.2 

 

 

 

 

10.10.3 

 

- § 4 Nr. 2, § 4 Nr. 3, §4 Nr. 4, § 4 Nr. 7, § 4 Nr. 9. 

(Änderungen zum 1. Januar 2026) →Erl. 34 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 
06. April 2025 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 
2005 (Kirchl. Amtsbl. 2025, S. 261): 

§ 4 Nr. 6. 

(Änderungen zum 1. Januar 2027) →Erl. 35 

Nachfolgend aufgeführte Bestimmungen des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 
06. April 2025 zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 
2005 (Kirchl. Amtsbl. 2025, S. 261): 

§ 5 Nr. 1. 

  
 

Erl. 1: Nr. 1.1 eingefügt m.W.v. 1.1.2009 durch § 1 Nr. 2 der 63. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: Nrn. 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1 und 2.1.2 eingefügt m.W.v. 1.9.2009 durch § 1 Nr. 6 a bis d der 66. Än-
derung der DienstVO 

Erl. 3: Nrn. 1.2 und 2.1 eingefügt m.W.v. 1.9.2009 durch § 1 Nr. 5 der 67. Änderung der DienstVO 

Erl. 4: Nrn. 1.3 und 2.2 eingefügt m.W.v. 1.4.2011 durch § 1 Nr. 1 und 2 der 74. Änderung der 
DienstVO 

Erl. 5: Nr. 1.4 eingefügt m.W.v. 1.1.2012 durch § 1 Nr. 5 der 75. Änderung der DienstVO 

Erl. 6: Nr. 1.5 eingefügt m.W.v. 1.1.2012 durch § 1 Nr. 7 der 76. Änderung der DienstVO 

Erl. 7: Nrn. 1.6, 1.7, 2.3 und 2.4 eingefügt m.W.v. 1.3.2013 durch § 1 Nr. 1 der 77. Änderung der 
DienstVO 

Erl. 8: Nrn. 1.8 und 2.5 eingefügt m.W.v. 1.3.2015 durch § 1 Nr. 8 Buchst. a und b der 80. Änderung 
der DienstVO 

Erl. 9: Nr. 9 angefügt m.W.v. 1.4.2016 durch § 1 Nr. 8 Buchst. c der 80. Änderung der DienstVO 

Erl. 10: Nr. 9.1 angefügt m.W.v. 1.4.2016 durch § 1 der 81. Änderung der DienstVO 

Erl. 11: bisheriger letzter Halbsatz m.W.v. 1.3.2015 gestrichen durch § 1 Nr. 6 der 82. Änderung der 
DienstVO 

Erl. 12: Nr. 10 angefügt m.W.v. 1.1.2017 durch § 1 Nr. 7 der 83. Änderung der DienstVO  

Erl. 13: Nr. 10.1 bis Nr. 10.1.3 angefügt durch § 1 Nr. 1 der 84. Änderung der DienstVO  

Erl. 14:  Nr. 1.9 bis 1.9.4, Nr. 2.6 und Nr. 9.2 eingefügt durch § 1 Nr. 4 der 88. Änderung der DienstVO 

Erl. 15:  Nrn. 10.2-10.2.2 angefügt durch § 1 der 90. Änderung der DienstVO 

Erl. 16.  Nr. 10.3 angefügt m.W.v. 01.01.2019 durch die 91. Änderung der DienstVO 

Erl. 17   Nr. 1.10, Nr. 2.7 eingefügt m.W.v. 1.1.2019 durch die 93. Änderung der DienstVO 

Erl. 18   Nr. 9.3 und Nr. 9.3.1 eingefügt m.W.v. 01.01.2019 durch die 97. Änderung der DienstVO 

Erl. 19   Nr. 9.3.2 eingefügt m.W.v. 01.01.2020 durch die 97. Änderung der DienstVO 

Erl. 20:  Nr. 10.4 eingefügt m.W.v. 01.01.2020 durch die 98 Änderung der DienstVO  

Erl. 21:  Nr. 10.5.1 eingefügt m.W.v. 01.09.2020 durch die 98. Änderung der DienstVO  

Erl. 22:  Nr. 10.5.2 eingefügt zum 01.01.2023 durch die 98. Änderung der DienstVO  

Erl. 23:  Nr. 10.6 eingefügt m.W.v. 01.08.2021 durch die 99. Änderung der DienstVO 

Erl. 24:  Nr. 1.11.1 und 2.8 eingefügt m.W.v. 01.10.2021 durch die 102. Änderung der DienstVO  

Erl. 25: Nr. 1.11.2 m.W.v. 01.01.2022 durch die 102. Änderung der DienstVO  

Erl. 26:  Nr. 10.7.1 eingefügt m.W.v. 01.01.2022 durch die 103. Änderung der DienstVO 

Erl. 27:  Nr. 10.7.2 eingefügt m.W.v. 01.07.2022 durch die 103. Änderung der DienstVO 

Erl. 28:  Nr. 10.7.3 eingefügt m.W.v. 01.10.2024 durch die 103. Änderung der DienstVO 

Erl. 29:  Nr. 10.8 eingefügt m.W.v. 01.11.2022 durch die 107. Änderung der DienstVO 

Erl. 30:  Nr. 10.9 eingefügt m.W.v. 01.01.2023 durch die 107. Änderung der DienstVO 

Erl. 31: Nr. 1.12 und 2.9 eingefügt m.W.v. 01.10.2023 durch die 111. Änderung der DienstVO 

Erl. 32: Nr. 10.10. eingefügt m. W. v. 01.01.2025 durch die 112. Änderung der DienstVO 

Erl. 33: Nr. 10.10.1 eingefügt m. W. v. 01.01.2026 durch die 112. Änderung der DienstVO 

Erl. 34: Nr. 10.10.2 eingefügt m. W. v. 01.01.2026 durch die 112. Änderung der DienstVO 

Erl. 35: Nr. 10.10.3 eingefügt m. W. v. 01.01.2027 durch die 112. Änderung der DienstVO 
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Anlage 2 

(zu §§ 15 und 15a) 
 →Erl. 1, 2 

 
Entgeltordnung zur DienstVO 

– Kircheneigene Tätigkeitsmerkmale – 

 

A. Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen Dienst  

B. Sekretärinnen im Landeskirchenamt in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in 
Braunschweig → Erl. 3 

C. Diakoninnen 

D. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen 

E. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen, Pfarrerinnen 

F. Haus- und Wirtschaftspersonal 

G. Hausdamen in Predigerseminaren und ähnlichen Einrichtungen 

H. Sozialsekretärinnen  

I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten 

J. Dozentinnen an landeskirchlichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen, Studienleite-
rinnen an der Evangelischen Akademie Loccum 

K. Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen 

L. Sonstige Mitarbeiterinnen im übergemeindlichen Dienst 

M. Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflegedienst  

N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege 

O. Rechnungsführerinnen in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 

P. Fundraiserinnen 

Q. Interprofessionelle Teams in der Ev. Luth. Kirche in Oldenburg→ Erl. 4 

Erl. 1: Anlage 2 (Abschnitt A) m.W.v. 1.7.2010 eingefügt gem. § 1 Nr. 4 der 68. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: Abschnitte B bis P angefügt m.W.v. 1.1.2012 gem. § 1 Nr. 6 der 75. Änderung der DienstVO  

Erl. 3: Abschnitt B m.W.v. 01.01.2025 in der Neufassung gem. § 1 der 109. Änderung der DienstVO 

Erl. 4: Neuer Abschnitt Q m.W.v. 01.10.2024 gemäß § 1 der 110. Änderung der DienstVO 

 
Vorbemerkungen zu allen Tätigkeitsmerkmalen →Erl. 1 

 
1. Für die kircheneigenen Tätigkeitsmerkmale werden Entgeltgruppen des TV-L zugrunde gelegt. 

2. Bei der Eingruppierung nach dieser Entgeltordnung finden die Vorbemerkungen zu allen Teilen 

der Entgeltordnung zum TV-L (Anlage A zum TV-L) und die Protokollerklärungen zum Teil I der 

Entgeltordnung zum TV-L entsprechende Anwendung. 

3. (1) Anerkannte Ausbildungsberufe sind die nach dem Berufsbildungsgesetz staatlich anerkann-
ten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberufe. 

(2) Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit einer be-
stimmten Ausbildungsdauer als Anforderung bestimmt, ist als Ausbildungsdauer die in der je-
weiligen Ausbildungsordnung (§ 5 Berufsbildungsgesetz, § 26 Handwerksordnung) festgelegte 
Ausbildungsdauer maßgeblich, ohne dass es auf die tatsächliche Dauer der Ausbildung an-

kommt. →Erl. 2  

Erl. 1: Die bisher einzige Vorbemerkung wird m.W.v. 1.1.2012 Nr. 1 und Vorbemerkung Nr. 2 wird angefügt 
gem. § 1 Nr. 8 der 76. Änderung der DienstVO   

Erl. 2: Nr. 3 m.W.v. 1.9.2014 angefügt durch § 1 Nr. 5 Buchst. b der 78. Änderung 
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A. Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen Dienst →Erl. 1 

Entgeltgruppe 2 

1. Kirchenmusikerinnen ohne Kirchenmusikprüfung  

Entgeltgruppe 4 

2. Kirchenmusikerinnen mit D-Kirchenmusikprüfung 

Entgeltgruppe 6 

3. Kirchenmusikerinnen mit C-Kirchenmusikprüfung 

4. Kirchenmusikerinnen mit A- oder B-Kirchenmusikprüfung3) auf C-Stellen 1) →Erl. 2 

Entgeltgruppe 11 

4a. Kirchenmusikerinnen im Berufseinstiegsjahr im Bereich der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche Hannovers5) →Erl. 5 

5. Kirchenmusikerinnen mit B-Kirchenmusikprüfung3) auf B-Stellen 1) 4) →Erl. 2, 3 

6. Kirchenmusikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung3) auf B-Stellen 1) 4) →Erl. 2, 3  

7. Landesposaunenwartinnen, soweit nicht höher eingruppiert  

Entgeltgruppe 13 

8. Kirchenmusikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung3) auf A-Stellen 1) 2) 4) →Erl. 2, 3 

9. Landesposaunenwartinnen mit herausgehobener Tätigkeit in der Fachaufsicht 

Entgeltgruppe 14 

10. Kirchenmusikerinnen mit besonderen Funktionen, soweit nicht höher eingruppiert  

Entgeltgruppe 15 

11. Kirchenmusikerinnen mit besonderen Funktionen  

Anmerkungen: →Erl. 4 

1) Bei der Übertragung von Aufgaben einer Kreis-(Propstei-)kantorin erhält die Kirchenmusi-

kerin eine Funktionszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Tabellenentgelt 
der Entgeltgruppe 11 Stufe 3 und dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 12 Stufe 3.  

2) Kirchenmusikerinnen in Stellen von besonderer Wichtigkeit für die jeweilige beteiligte Kir-
che erhalten eine Funktionszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe 11 Stufe 3 und dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 12 
Stufe 3. Die besondere Wichtigkeit wird durch die zuständige oberste Behörde festgesetzt. 

3) Eine B-Kirchenmusikprüfung liegt auch vor, wenn das Studium der Kirchenmusik mit einer 
Bachelorprüfung beendet worden ist. Eine A-Kirchenmusikprüfung liegt auch vor, wenn das 
Studium der Kirchenmusik mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 

4) Diese Kirchenmusikerinnen tragen in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
die Dienstbezeichnung Kantorin. →Erl. 3 

5) Diese Kirchenmusikerinnen erhalten ein Entgelt in Höhe von 70% des Entgelts der Stufe 1. 
Das Berufseinstiegsjahr gilt als Erwerb einer einschlägigen Berufserfahrung. →Erl. 5 

Erl. 1: Abschnitt A eingefügt m.W.v. 01.07.2010 durch § 1 Nr. 4 der 68. Änderung  

Erl. 2: Fußnotenhinweis „3)” und Fußnote 3 eingefügt m.W.v. 28.06.2013 gem. § 1 Nr. 8 Buchst. b  
der 76. Änderung der DienstVO   

Erl. 3: Fußnotenhinweis „4)” eingefügt und Anmerkung „4)” angefügt m.W.v. 01.09.2014 gem. § 1 Nr. 5 
 Buchst. c) cc) der 78. Änderung der DienstVO   

Erl. 4: Überschrift m.W.v. 01.09.2014 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buchst. c) bb) der 78. Änderung der DienstVO   

Erl 5:    Nummer 4a eingefügt m.W.v. 01.06.2020 durch die 95. Änderung der DienstVO 
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B. Sekretärinnen im Landeskirchenamt in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in 

Braunschweig →Erl. 1 

 
Entgeltgruppe 8 

1. Sekretärinnen der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen im Landeskirchenamt 

Wolfenbüttel 

Entgeltgruppe 9a 

2. Sekretärinnen des Landesbischofs oder der Landesbischöfin 

 
Überleitungsregelungen→Erl. 2 

(1)  1Für die Mitarbeiterinnen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der Evange-
lisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, der Ev. -Luth. Kirche in Oldenburg und der 
Konföderation evangelischer Kirche in Niedersachsen, deren Tätigkeitsmerkmale bisher in dem 

Abschnitt B geregelt waren, finden die folgenden Überleitungsregelungen Anwendung. 2Beste-

hen die Dienstverhältnisse der genannten Mitarbeiterinnen über den 31. Dezember 2024 hinaus 
fort, gilt ab dem 1. Januar 2025 für Eingruppierungen die Anlage A zum TV-L Teil I (Allgemeine 
Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst). 3Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
zum 1. Januar 2025 nach den nachfolgenden Regelungen in die Anlage A zum TV-L Teil I über-
geleitet. 

(2)  1Die Mitarbeiterinnen sind unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der 

unverändert auszuübenden Tätigkeit zum 1. Januar 2025 in die Anlage A zum TV-L Teil I über-
geleitet. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen findet auf grund der Über-
leitung in die Anlage A zum TV-L Teil I nicht statt. 3Eine bisher gewährte Funktionszulage wird 
für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit unverändert weitergezahlt. 

(3)  1Ergibt sich nach der Anlage A zum TV-L Teil I eine höhere Entgeltgruppe, sind die Mitarbeite-
rinnen auf Antrag in die Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 TV-L ergibt. 2Die Stufen-

zuordnung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für Höhergruppie-
rungen (§ 17 Absatz 4 TV-L). 3Eine Besitzstandszulage nach § 11 ARR-Ü Konf bleibt unberührt. 

(4)  Fallen am 1. Januar 2025 ein Stufenaufstieg und die Höhergruppierung nach Absatz 1 zusam-

men, erfolgt erst der Stufenaufstieg und anschließend die Höhergruppierung. 

(5)  1Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 kann nur bis zum 31. Dezember 2025 gestellt werden (Aus-
schlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 2025 zurück. 2Nach dem Inkrafttreten dieser Änderung 
der Dienstvertragsordnung eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen 

Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach Absatz 3 Sätze 2 und 3 unberücksichtigt. 

3Ruht das Dienstverhältnis am 1. Januar 2025, beginnt die Frist von einem Jahr mit der Wieder-
aufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 2025 zurück. 

 

Erl. 1: Abschnitt B m.W.v. 01.01.2025 in der Neufassung gem. § 1 der 109. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: Überleitungsregelungen m.W.v. 01.01.2025 gem. § 2 der 109. Änderung der DienstVO 
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C. Diakoninnen1) →Erl. 2 

Entgeltgruppe 6  

1. Diakoninnen im Anerkennungsjahr oder in der Anerkennungszeit →Erl. 2 

Entgeltgruppe 8  

2. Diakoninnen in der Aufbauausbildung →Erl. 2 

Entgeltgruppe 9 b→Erl. 3 

3. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen erfüllen, 
mit entsprechender Tätigkeit, soweit nicht höher eingruppiert  →Erl. 1, 2 

4. Sonstige Mitarbeiterinnen mit geeignetem theologischen oder religionspädagogischen Ab-
schluss, denen in Vakanz- und Vertretungsfällen Aufgaben der Konfirmandenarbeit über-
tragen sind 5) →Erl.  2 

Entgeltgruppe 10 

5. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen erfüllen 
und über eine Doppelqualifizierung (doppelter Bachelorabschluss oder zwei Bachelorab-
schlüsse) verfügen 2) →Erl. 1, 2 

6. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen erfüllen, 

mit gemeindeübergreifenden Tätigkeiten 3) 4) →Erl. 1, 2 

7. Sonstige Mitarbeiterinnen mit abgeschlossenem theologischem oder pädagogischem 
Hochschulstudium und geeigneter theologischer oder religionspädagogischer Qualifika-
tion, denen in Vakanz- und Vertretungsfällen Aufgaben der Konfirmandenarbeit übertra-
gen sind 5) →Erl. 2 

Entgeltgruppe 11 →Erl. 2 

 8. Diakoninnen in der Anstellungsträgerschaft der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, denen viel-
fältige Koordinierungsaufgaben innerhalb einer Region sowie Schwerpunktaufgaben für 
Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg übertragen sind, mit mindestens zwei-

jähriger Berufserfahrung  

9. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen erfüllen, 
denen auf Dauer besonders schwierige, verantwortungsvolle oder vielfältige Koordinie-
rung erfordernde Aufgaben übertragen sind 6) 7) →Erl.  2 

Entgeltgruppe 12  

10. Diakoninnen der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 9, deren Tätigkeit sich durch das Maß der 
Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 9 heraushebt 8)  

Anmerkungen: 

1) Weiterführende Eingruppierungsmerkmale finden sich in Abschnitt L.  

2) Hierunter fallen nur Bachelorabschlüsse oder entsprechende Abschlüsse in den Studiengän-
gen Religionspädagogik, Gemeindepädagogik, Sozialpädagogik und Soziale Arbeit. →Erl. 1, 2  

3) 1Gemeindeübergreifende Tätigkeiten sind z. B. →Erl. 1, 2 

a) Tätigkeiten, die bei mehr als einem Rechtsträger wahrzunehmen sind,  

b) koordinierende Aufgaben, die für mehr als einen Rechtsträger wahrzunehmen sind.  
2Rechtsträger im Sinne des Satzes 1 ist jede kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts.  

4) Werden die für die Eingruppierung maßgeblichen kirchlichen Rechtsträger im Sinne der An-
merkung Nr. 3 rechtlich zusammengelegt, bleibt der Diakonin die bisherige Entgeltgruppe 
erhalten, solange das bisherige Tätigkeitsmerkmal ohne Berücksichtigung der Zusammen-
legung weiterhin erfüllt wäre. →Erl. 2 

5) Über das Vorliegen einer geeigneten theologischen oder religionspädagogischen Qualifika-
tion entscheidet die oberste Dienstbehörde. →Erl. 2 

6) z. B.  
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- Diakoninnen mit Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder mit abgeschlossener 

zusätzlicher Spezialausbildung, sofern ihnen eine entsprechende Tätigkeit übertragen 

ist. Es kommen nur Spezialausbildungen in Betracht, die von der zuständigen obersten 
Behörde anerkannt und durch einen mindestens einjährigen Lehrgang oder in einer min-
destens zweijährigen berufsbegleitenden Ausbildung vermittelt worden sind,  

- Diakoninnen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers in der Tätigkeit von Kirchenkreis-
jugendwartinnen, denen die Konzeption und die Geschäftsführung der Jugendarbeit im 
Kirchenkreis übertragen ist, nach Abschluss der Weiterbildung für Kirchenkreisjugend-

wartinnen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, →Erl. 2  

- Diakoninnen in der Krankenhausseelsorge oder Gefängnisseelsorge, denen ein bestimm-
ter Seelsorgeauftrag im Sinne des Seelsorgegeheimnisgesetzes der EKD erteilt ist, →Erl. 2 

- Diakoninnen, die durch ausdrückliche Anordnung zur Beauftragten für das Ehrenamt-
lichenmanagement in einem Kirchenkreis oder Kirchenkreisverband bestellt sind, nach 
Abschluss der Weiterbildung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers für das Ehrenamt-

lichenmanagement. →Erl. 2 

7) Kirchenkreisjugendwartinnen, denen die Geschäftsführung der Ev. Jugend in einem Spren-

gel der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers übertragen ist, erhalten eine monatliche Zulage 
in Höhe von 12 v.H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 2. →Erl. 2 

8) z. B. als Leiterin der Telefonseelsorgeeinrichtung.  

Erl. 1: m.W.v. 01.01.2016  
• bisherige Fallgruppe 2 ersetzt durch Fallgruppe 2a gem. § 1 Nr. 2a,  
• neue Fallgruppen 2b und 2c eingefügt gem. § 1 Nr. 2b, 
• Anmerkungen 5 und 6 angefügt gem. § 1 Nr. 2d,  
der 79. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: Neufassung des Abschnitts C m.W.v. 01.01.2016 gem. § 1 Nr. 2 der 85. Änderung der DienstVO 

Erl. 3:   Geändert m.W.v. 01.01.2019 gem. Art. 1 Nr. 4 Buchst. b) der 93. Änderung der DienstVO 
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D. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen  

Entgeltgruppe 4  

1. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen  

Entgeltgruppe 5 

2. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Vielseitigkeit und Schwierigkeit des Arbeitsbereiches aus der Fallgruppe 1 wesentlich her-
aushebt  

2a. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen mit erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren, wenn ihnen kleinere Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten über-
tragen sind →Erl. 1 

Entgeltgruppe 6 

3. Küsterinnen, die in Kirchen von besonderer Bedeutung in kunstgeschichtlicher oder sonsti-

ger Hinsicht herausragende Leistungen erbringen. Der Kreis dieser Kirchen wird von der 

zuständigen obersten Behörde abschließend festgelegt 
 

Anmerkung zu Abschnitt D: →Erl. 2  

Küsterinnen, die von der obersten Behörde als Fachberaterinnen berufen sind, erhalten für die 

Dauer der Fachberatertätigkeit eine monatliche Zulage in Höhe von 7,5 v.H. der Entgeltgruppe 
4 Stufe 2. Die Zulage nimmt an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. § 24 Absatz 2 TV-L findet 
keine Anwendung. 

Erl. 1: Fallgruppe 2a eingefügt m.W.v. 01.10.2013 gem. § 1 Nr. 2 der 77. Änderung der DienstVO  

Erl. 2: bisherige Fußnote aufgehoben und Anmerkung eingefügt m.W.v. 28.06.2013 gem. § 1 Nr. 8 Buchst. c 
der 76. Änderung der DienstVO 

 
 

E. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen, Pfarrerinnen  
 

I. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen 

Entgeltgruppe 10  

1. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen während der Probezeit   

Entgeltgruppe 13 

2. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen mit entsprechender Tätigkeit nach Abschluss der 
Probezeit   

Anmerkung zu Nummer 2:   →Erl. 1 

Nach Ablauf von 6 Jahren in der Stufe 5 der Entgeltgruppe 13 erhält die Mitarbeiterin 
eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der Entgeltgruppe 13 Stufe 5 
und der Entgeltgruppe 14 Stufe 5. 

II. Pfarrerinnen 

Entgeltgruppe 13 

  Pfarrerinnen mit entsprechender Tätigkeit   

Anmerkung:   →Erl. 1 

Nach Ablauf von 6 Jahren in der Stufe 5 der Entgeltgruppe 13 erhält die Mitarbeiterin eine 

Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der Entgeltgruppe 13 Stufe 5 und der 
Entgeltgruppe 14 Stufe 5. 

Erl. 1: Anmerkung angefügt m.W.v. 01.01.2016 gem. § 1 Nr. 9 der 80. Änderung der DienstVO 

 



 

DienstVO  Anlage 2 Abschn. F, G, H 

 

 

  - 74 - unter Berücksichtigung der 112. Änderung der DienstVO 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis  (Bearbeitungsstand: 12.02.2026) 

F. Haus- und Wirtschaftspersonal  

 

Vorbemerkung 
 

Für Haus- und Wirtschaftspersonal gilt Anlage A Teil II Abschnitt 25.4 zum TV-L, soweit im 
Folgenden nichts anderes geregelt ist.  

 
Entgeltgruppe 4 

1. Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit  

Entgeltgruppe 5 

2. Wirtschafterinnen der Fallgruppe 1 in Stellen von besonderer Verantwortung, z. B. bei Al-
leinbewirtschaftung eines Heimes 

 

G. Hausdamen in Predigerseminaren und ähnlichen Einrichtungen  
 
Entgeltgruppe 5  

1. Hausdamen  
 

Entgeltgruppe 9 a→Erl. 1 

2. Hausdamen mit einer ihren Aufgaben entsprechenden Vorbildung  

 

Entgeltgruppe 9 b→Erl. 2 

3. Hausdamen der Fallgruppe 2 in Stellen mit besonderer Verantwortung 

 

Erl. 1: Geändert m. W. v. 01.01.2019 gem. Art. 1 Nr. 4 Buchst. c) der 93. Änderung der DienstVO  

Erl. 2: Eingefügt mit m.W.v. 01.01.2019 gem. Art. 1 Nr. 5 der 97. Änderung der DienstVO 

 

H. Sozialsekretärinnen 
 
Entgeltgruppe 6  

1. Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Tätigkeit von Sozialsekretä-
rinnen  

 
Entgeltgruppe 8 

2. Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 nach dem ersten Jahr der berufsbeglei-
tenden Qualifizierung1) →Erl. 1 

 

Entgeltgruppe 9 b→Erl. 2 

3. Sozialsekretärinnen mit Prüfung als Sozialsekretärin und entsprechender Tätigkeit 

4. Sozialsekretärinnen mit einer anderen als gleichwertig anerkannten Qualifikation2), die ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, sowie Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 

 
Fußnoten: 

1) Eine der Tätigkeit einer Sozialsekretärin förderliche kirchliche oder gesellschaftspolitische be-
rufsbegleitende Qualifizierung liegt vor, wenn sie in anerkannten Seminaren/Lehrgängen ver-
mittelt worden ist. Bietet der Anstellungsträger diese Seminare/Lehrgänge nicht innerhalb 
von zwei Jahren an, gilt die Qualifizierung als vorhanden.  
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2)  Als gleichwertige Qualifikation gilt z. B. der Abschluss der Ausbildung zur Diakonin oder So-

zialarbeiterin. 

Erl. 1: Fgr. 2 m.W.v. 01.01.2012 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buchst. e der 78. Änderung der DienstVO 

Erl. 2:   Geändert m.W.v. 01.01.2019 gem. Art. 1 Nr. 4 Buchst. d) der 93. Änderung der DienstVO 
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I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten 

 

Entgeltgruppe 6  

 1. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit abgeschlossener Berufsausbildung  
 

Entgeltgruppe 8 

 2. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit abgeschlossener Fachschulausbildung sowie sonstige 
Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-

chende Tätigkeiten ausüben  

 3. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit Meisterprüfung2) oder einer gleichwertigen Prüfung 
sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 

 
Entgeltgruppe 9 b→Erl. 1 

 4. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit einem ihrer Tätigkeit entsprechenden Fachhochschul-

abschluss und staatlicher Anerkennung sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 

 
Entgeltgruppe 10  

 5. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit bis zu 
4.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  

 6. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von Familienbildungs-
stätten mit mehr als 4.500 bis zu 7.500 Unterrichtsstunden jährlich3) 

 
Entgeltgruppe 11  

 7. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit mehr 
als 4.500 bis zu 7.500 Unterrichtsstunden jährlich3)   

 8. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von Familienbildungs-

stätten mit mehr als 7.500 bis zu 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3) 

 
Entgeltgruppe 12  

 9. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit mehr 
als 7.500 bis zu 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  

 10. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von Familienbildungs-

stätten mit mehr als 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  
 

Entgeltgruppe 13  

 11. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlosse-
nen wissenschaftlichen Hochschulbildung sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben als 
Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit mehr als 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  

 
Fußnoten: 

1) Die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterin wird durch lehrende, beratende und planende 
Funktion bestimmt; Verwaltungsaufgaben können hinzutreten. 

2)  Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit Meisterprüfung oder einer gleichwertigen Prüfung er-
halten eine Meisterzulage von 38,35 Euro monatlich. 

3. Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließlich 

Außenstellen. Die durch Honorarkräfte geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der Un-
terrichtsleistung mit. Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den Mittelwert aus 
den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr vor-
gesehenen Unterrichtsstunden. 

 

Erl. 1:   Geändert m.W.v. 01.01.2019 gem. Art. 1 Nr. 4 Buchst. e) der 93. Änderung der DienstVO 
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J. Dozentinnen an landeskirchlichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen1), Studienleite-

rinnen an der Evangelischen Akademie Loccum  

 
Entgeltgruppe 12  

1. Dozentinnen und Praxisanleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit   
 

Entgeltgruppe 13 

2. (aufgehoben) →Erl. 1  

3. Dozentinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung3), Studienleiterin-
nen→Erl. 5 an der Evangelischen Akademie Loccum mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung3) mit entsprechender Tätigkeit →Erl. 2, 3   

 
Entgeltgruppe 14 

4. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Fallgruppe 3 heraushebt →Erl. 2  

 
Entgeltgruppe 15 

5. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 in besonderen Fällen2)  
 

Anmerkungen: →Erl. 4  

1) Landeskirchliche Aus- und Fortbildungseinrichtungen im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale 
sind das Religionspädagogische Institut der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, das Evan-
gelische Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik in Hildesheim und die Evangelische 
Akademie in Rastede.  

2)  Ein besonderer Fall liegt vor, wenn eine Dozentin eine Tätigkeit ausübt, die in der Landes-
kirche üblicherweise Kirchenbeamtinnen oder Pfarrerinnen übertragen wird, und wenn eine 
Kirchenbeamtin oder Pfarrerin in dieser Tätigkeit nach Besoldungsgruppe A 15 besoldet 
würde.  

3)  Ein abgeschlossenes Studium für das Lehramt an Realschulen ist der abgeschlossenen wis-
senschaftlichen Hochschulbildung gleichgesetzt. →Erl. 4  

Erl. 1: Fgr. 2 m.W.v. 01.09.2014 aufgehoben durch § 1 Nr. 5 Buchst. f der 78. Änderung der DienstVO  

Erl. 2: Fgr. 3 und 4 m.W.v. 01.09.2014 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buchst. f der 78. Änderung der DienstVO  

Erl. 3: Anm. Nr. 3 m.W.v 01.09.2014 angefügt durch § 1 Nr. 5 Buchst. f der 78. Änderung der DienstVO  

Erl. 4: Überschrift m.W.v 01.09.2014 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buchst. f der 78. Änderung der DienstVO 

Erl. 5: Fgr. 3 berichtigt m.W.v. 01.01.2017 gem. § 1 Nr. 8 der 83. Änderung der DienstVO 

 

K. Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen  
 
Entgeltgruppe 10  

Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen   
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L. Sonstige Mitarbeiterinnen im übergemeindlichen Dienst →Erl. 1 

 
Entgeltgruppe 10  

1. Medienberaterinnen1) mit Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder der Landeskirche, 
Bildungsreferentinnen2), Bildungsreferentinnen in der Evangelischen Erwachsenenbildung3), 
Diakoninnen und Gemeindepädagoginnen auf landeskirchlicher Ebene2), soweit nicht höher 
eingruppiert →Erl. 1 

 
Entgeltgruppe 11  

2. Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt →Erl. 1 

 
 Entgeltgruppe 12  

3. Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich durch das Maß der 
Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt →Erl. 1 

 
Entgeltgruppe 13 

4. Landesgeschäftsführerin des Landesjugendpfarramtes, Landesjugendwartin, Beauftragte 
für Diakone und Diakoninnen sowie andere Mitarbeiterinnen mit herausgehobenen Lei-
tungsaufgaben für den Bereich der Landeskirche →Erl. 1 

 

Anmerkungen: 

1) Gilt nur für Medienberaterinnen, die medienpädagogisch in der Beratung und in der Ausbil-
dung von haupt- und nebenberuflichen sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern im Bereich eines 
Sprengels oder der Landeskirche eingesetzt sind und die mindestens über eine abgeschlos-
sene Fachhochschulausbildung als Medienpädagogin oder über eine vergleichbare Ausbil-
dung verfügen.  

2)  in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. →Erl. 1 

3. Gilt nur für Referentinnen mit einschlägiger Fachhochschulausbildung (z. B. Diakonin) und 
entsprechender Tätigkeit sowie für sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

Erl. 1: Neufassung des Abschnitts L m.W.v. 01.01.2016 gem. § 1 Nr. 2 der 85. Änderung der DienstVO 
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M. Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflegedienst   

Vorbemerkungen  

1. Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegerin” umfasst auch die Bezeichnungen 
„Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin”.  

2. Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegehelferin” umfasst auch vergleichbare 
landesrechtlich geregelte Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe.  

 
Entgeltgruppe KR 5  

 1. Pflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit Erl. 3 
 

Entgeltgruppe KR 6 

 2. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen sowie Altenpflegehelferinnen mit mindestens 
einjähriger Ausbildung und Abschlussprüfung mit entsprechender Tätigkeit Erl. 3 

 

Entgeltgruppe KR 8 

 3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sowie Altenpflegerinnen mit entsprechender Tä-
tigkeit  

(keine Stufe 1) Erl. 2, 3 
 

Entgeltgruppe KR 10  

 4. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit einer Zusatzausbildung in der Gemeindekranken-
pflege/Gemeindealtenpflege als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/Sozialstation  

(keine Stufe 1) Erl. 2, 3 

 5. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit mindestens dreijähriger Praxis in der Gemeinde-
krankenpflege/Gemeindealtenpflege als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/Sozi-
alstation  

(keine Stufe 1) →Erl. 2, 3 

 6. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
tretung von Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 7 oder 8 bestellt sind →Erl. 2  

(keine Stufe 1) Erl. 2, 3 
 

Entgeltgruppe KR 11 

 7. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation 
mit mindestens sechs ständig unterstellten Pflegepersonen  

(keine Stufe 1) →Erl. 2, 3 

 8. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation 
mit mindestens sechs ständig unterstellten Pflegepersonen  

(keine Stufe 1) →Erl. 2, 3 

 9. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Ver-
tretung von Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 10 oder 11 bestellt sind →Erl. 1 

(keine Stufe 1)  →Erl. 2, 3 
 

Entgeltgruppe KR 12 →Erl. 1 

 10. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation 
mit mindestens zwölf ständig unterstellten Pflegepersonen  

(keine Stufe 1) →Erl. 2, 3 

 11. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diakonie-/ Sozialstation 
mit mindestens zwölf ständig unterstellten Pflegepersonen  

(keine Stufe 1) →Erl. 2, 3 
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Anmerkungen: 

a) Pflegepersonen der Entgeltgruppen KR 3a bis KR 9d, die die Grund- und Behandlungspflege 
in Alten- und Pflegeheimen oder Diakonie-/Sozialstationen zeitlich überwiegend ausüben, 
erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage von 46,02 Euro. →Erl. 1, 3 

b) Pflegepersonen der Vergütungsgruppen KR 8a bis KR 9d, die als Stationspflegerinnen oder 
Pflegepersonen in anderen Tätigkeiten mit unterstellten Pflegepersonen eingesetzt sind, 

erhalten die Zulage nach Anmerkung a ebenfalls, wenn alle ihnen durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellten Pflegepersonen Anspruch auf eine Zulage nach Anmerkung a 
haben. Die Zulage steht auch Pflegepersonen zu, die durch ausdrückliche Anordnung als 
ständige Vertreterinnen einer nach Satz 1 Anspruchsberechtigten bestellt sind. →Erl. 1, 3  

c) Eine Zulage nach Anmerkung b wird nicht neben einer Zulage nach Anmerkung a gewährt. 

d) Der ständigen Unterstellung im Sinne der Tätigkeitsmerkmale ist die Koordination selbstän-
diger Pflegepersonen gleichgestellt.  

e) Die Zusatzausbildung nach Fallgruppe 4 muss mindestens 800 Unterrichtsstunden umfas-

sen. 

f) Ständige Vertreterinnen sind nicht die Vertreterinnen in Urlaubs- oder sonstigen Abwesen-
heitsfällen.  

g) Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in dem betreffenden Bereich 
beschäftigten Personen abhängt, 

aa) ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisations- oder Stellenplan 
zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind,  

bb) zählen teilzeitbeschäftigte Personen entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im 
Dienstvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbe-
schäftigten,  

cc) zählen Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder zu einem Teil 

ihrer Arbeitszeit in einem Bereich beschäftigt sind, entsprechend dem Verhältnis die-
ses Anteils zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten, 

dd) bleiben Schülerinnen in der Krankenpflege und Krankenpflegehilfe sowie Personen, 

die sich in einer Ausbildung in der Altenpflege befinden, außer Betracht; für die Be-
rücksichtigung von Stellen, auf die diese Personen angerechnet werden, gilt Doppel-
buchstabe aa. 

h) Pflegepersonen mit berufspädagogischer Zusatzqualifikation nach bundesrechtlicher Rege-
lung und entsprechender Tätigkeit, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als Praxisanleiterin 
eine monatliche Zulage nach Anlage F zum TV-L Abschnitt IV Nr. 9. Die Zulage verändert 
sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die je-
weilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz; Sockelbeträge, Mindestbeträge und 

vergleichbare nichtlineare Steigerungen bleiben unberücksichtigt. →Erl. 4 

Erl. 1: Fallgruppen 6 und 9 sowie Anmerkungen a und b m.W.v. 01.09.2014 i.d.F. nach § 1 Nr. 5 Buchst. g  
der 78. Änderung der DienstVO  

Erl. 2: Klammerzusatz m.W.v. 01.01.2018 i.d.F. gem. § 1 Nr. 5 der 88. Änderung der DienstVO 

Erl. 3:   Änderung der Entgeltgruppen KR 3a bis KR 9d m. W. v. 01.01.2019 in die Entgeltgruppen KR 5 bis KR 
12 und Aufhebung der bisherigen besonderen Stufenzuordnungen „und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 
3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4 gem. der 93. Änderung der DienstVO   

Erl. 4: Buchstabe h) hinzugefügt mit Wirkung vom 01.07.2023, gem. Art. 1 Nr. 2 der 105. Änderung der 
DienstVO  

Hinweis zu Anlage F TV-L Abschnitt IV Nr. 9: Ab 01.12.2022 beträgt die monatliche Zulage 80,53 € 
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N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege  

 

Entgeltgruppe 2  

1. Haus- und Familienpflegehelferinnen1) mit entsprechender Tätigkeit  
 

Entgeltgruppe 5 

2. Haus- und Familienpflegehelferinnen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die für 
die Tätigkeit förderlich ist2), und entsprechender Tätigkeit  

 
Entgeltgruppe 6 

3. Haus- und Familienpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung3) und entsprechender Tätig-
keit  

 
Fußnoten: 

1) Kenntnisse in Haushaltsführung und Kindererziehung sollen vorhanden sein. 

2) Als für die Tätigkeit förderlich gilt z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Alten-
pflege, Krankenpflege, Hauswirtschaft oder Sozialpädagogik. 

3) Der staatlichen Anerkennung steht in den Bundesländern, in denen diese nicht erteilt wird, 
die Fachausbildung mit Abschluss des Berufspraktikums gleich.  

 

O. Rechnungsführerinnen in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig  
 

Entgeltgruppe 5  

1. Rechnungsführerinnen  
 

Entgeltgruppe 6 

2. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1 mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung oder 
Verwaltungsausbildung  
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P. Fundraiserinnen  

 

Entgeltgruppe 9 b →Erl. 1 

1. Fundraiserinnen1) 

(Mitarbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage in 
Höhe von 8,5 v. H. der Entgeltgruppe 9 Stufe 2) 

 
Entgeltgruppe 11 

2. Fundraiserinnen, deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe 1 heraushebt 2) 

 
Entgeltgruppe 13 →Erl. 2 

3. Fundraiserinnen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in der Ev.-luth. Landeskirche 
in Braunschweig, denen z. B. die verantwortliche und selbständige Entwicklung, Durchfüh-
rung und Evaluation für Spenden-, Stiftungs- und insbesondere Großspender- und Erb-

schaftsmarketing obliegt und die Schulungsprogramme, Marketingmaterialien, Multichan-
nel-Konzepte (Marketing mit verschiedenen zeitgleichen Media-Kanälen) entwickeln; vo-
rausgesetzt wird eine Tätigkeit, die ganz überwiegend verantwortungsvoll ist  

 
Fußnoten: 

1) Fundraiserinnen ohne Fundraising-Ausbildung (jedoch mit förderlicher Berufsausbildung) in 
Kirchengemeinde, Kirchenkreis, kirchlichem Förderverein oder Stiftung mit der Aufgabe der 
Beratung und Begleitung oder Durchführung von Fundraising-Aktionen. 

2) Fundraiserinnen mit abgeschlossener Ausbildung an der Fundraising Akademie Frankfurt, 
der Landeskirche Hannovers oder gleichwertiger Ausbildung und über die Aufgaben von 

Nr. 1 hinausgehender Aufgabe der Leitung des Fundraisings in einem Kirchenkreis [im Hin-
blick auf strategische Planung, Marketing, Databasemanagement, Schulung von Haupt- und 
Ehrenamtlichen, Neuspendergewinnung und Spenderbindung (Customer Relationship Mar-
keting - CRM)]. 

 

Erl. 1:   Geändert m.W.v. 01.01.2019 gem. Art. 1 Nr. 4 Buchst. g) der 93. Änderung der DienstVO 

Erl. 2:   Geändert m.W.v. 01.10.2023 gem. Art. 1 der 108. Änderung der DienstVO 
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Q.  Interprofessionelle Teams in der Ev. Luth. Kirche in Oldenburg1) →Erl. 1 

Entgeltgruppe 10 

1. Mitarbeiterinnen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium oder Diakoninnen, die die 

landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen erfüllen, deren Tätigkeit im Inter-
professionellen Team gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbständige Leistungen 
erfordert. 

Entgeltgruppe 11 

2. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1 mit Prädikantinnen- oder Seelsorgeausbildung, denen 
mindestens zu einem Drittel pfarramtliche Aufgaben nach Artikel 34 Satz 1 Kirchenordnung 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg übertragen sind.2)  

Entgeltgruppe 12  

3. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 2, denen überwiegend pfarramtliche Aufgaben nach Artikel 

34 Satz 1 Kirchenordnung der Ev. Luth. Kirche in Oldenburg übertragen sind.2) 

Entgeltgruppe 13 

4. Mitarbeiterinnen mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abgeschlossenen wissenschaftli-
chen Hochschulbildung mit Prädikantinnen- oder Seelsorgeausbildung, die mit der Verwal-
tung einer Pfarrstelle beauftragt sind.2) 

 

Anmerkungen:  

1) Kirchengesetz zur Erprobung und Entwicklung Interprofessioneller Teams in der Ev.-Luth. 
Kirche in Oldenburg. 

2) Über das Vorliegen einer entsprechenden Ausbildung entscheidet die oberste Dienstbe-
hörde. 

 

Erl. 1: Neuer Abschnitt Q m.W.v. 01.10.2024 gemäß § 1 der 110. Änderung der DienstVO 
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Anlage 3 

(zu § 2 Abs. 8) 
Ordnung zur Sicherung von Arbeitsplätzen 

im Bereich von Diakonie- und Sozialstationen  

Vorbemerkung  

Diakonie ist wesentliche Wesens- und Lebensäußerung der Kirche, Diakonie- und Sozialstationen 
wirken an deren Verwirklichung mit. Um dieses nicht zu gefährden, hat die Arbeits- und Dienstrecht-
liche Kommission mit Rücksicht auf die durch die finanziellen Schwierigkeiten im Bereich der kirchli-

chen ambulanten Pflegedienste notwendigen Einsparungen, verbunden mit der Feststellung, dass 
betriebsbedingte Kündigungen für viele Betroffene angesichts der Arbeitsmarktlage zur Langzeitar-
beitslosigkeit führen, die folgende Ordnung zur Ermöglichung der Verhinderung von Kündigungen 
beschlossen.  

Nr. 1 
Dienstvereinbarung zur Arbeitsplatzsicherung 

1Zur Abwehr betriebsbedingter Kündigungen infolge einer festgestellten wirtschaftlichen Notlage 

kann für die Mitarbeiterinnen in Diakonie- und Sozialstationen in einer Dienstvereinbarung gemäß 
§ 37 des Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über Mitarbei-
tervertretungen (Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG) zwischen Dienststellenleitung und Mitarbei-
tervertretung festgelegt werden, dass die Personalkosten durch folgende vorübergehende Maßnah-
men verringert werden: 

a) Absenkung oder Wegfall der Jahressonderzahlungen im Sinne des § 20 TV-L, 

b) Minderung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bei gleichzeitiger Kür-
zung des Entgelts gemäß § 24 TV-L, 

c) Minderung des Entgelts nach § 15 TV-L sowie eventuell zu zahlender Zulagen und Zuschläge. 

2Durch Maßnahmen nach den Buchstaben a bis c darf die Absenkung der tariflich an sich zustehenden 
jährlichen Bezüge insgesamt eine Höhe von 10 vom Hundert nicht überschreiten. 3Die Möglichkeit 
der Kürzung von Arbeitszeiten einzelner Mitarbeiterinnen durch einzelvertragliche Regelung bleibt 
unberührt. 

Nr. 2 
Voraussetzungen für den Abschluss einer Dienstvereinbarung nach Nummer 1 

(1) 1Voraussetzung für den Abschluss einer Dienstvereinbarung ist, dass die Dienststellenleitung der 
Mitarbeitervertretung vor Abschluss der Dienstvereinbarung die wirtschaftliche Notlage der Diakonie- 
und Sozialstation darlegt. 2Eine wirtschaftliche Notlage ist dann anzunehmen, wenn die Diakonie- 
und Sozialstation nicht in der Lage ist oder kurzfristig nicht in der Lage sein wird, aus den zustehen-
den kirchlichen Zuweisungen und den laufend erwirtschafteten Mitteln die laufenden Verpflichtungen 

einschließlich des Schuldendienstes zu erfüllen, und wenn dieses durch den zuständigen Rechnungs-
prüfer, der regelmäßig die Einrichtung prüft, oder durch eine Wirtschaftsprüfung, auf die sich die 
Mitarbeitervertretung und die Dienststellenleitung geeinigt haben, festgestellt worden ist. 3Dieser 
Feststellung bedarf es nicht bei Einigkeit zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung 
über das Vorliegen einer Notlage. 4Dienststellenleitung und Mitarbeitervertretung haben vor Ab-
schluss der Dienstvereinbarung unter Zugrundelegung eines Konzepts zur Überwindung der wirt-

schaftlichen Notlage zu prüfen, ob die vorübergehende Personalkostenreduzierung nach dieser Ord-

nung vermieden werden kann. 

(2) Voraussetzung ist ferner, dass in die Dienstvereinbarung aufgenommen werden 

1. die Gründe, die zu den vereinbarten Maßnahmen nach Nummer 1 geführt haben, 

2. die Bildung eines gemeinsamen Ausschusses zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeitervertre-
tung, in dem laufend die Umsetzung des Konzepts zur Überwindung der wirtschaftlichen Notlage 
beraten wird, 

3. die Laufzeit der vereinbarten Maßnahmen nach Nummer 1; diese darf den Zeitraum von 24 Mo-
naten nicht überschreiten 

(3) 1Der Ausschuss nach Absatz 2 Nr. 2 kann zu den Sitzungen sachkundige Personen nach § 26 
Mitarbeitervertretungsgesetz hinzuziehen. 2Er hat während der Laufzeit zu prüfen, ob die vereinbar-
ten Maßnahmen nach Nummer 1 notwendig bleiben. 
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Nr. 3 

Kündigungsschutz 

1Für die Dauer der Laufzeit der Dienstvereinbarung sind betriebsbedingte Beendigungs- oder Ände-
rungskündigungen unzulässig. 

2Abweichend von Satz 1 ist eine betriebsbedingte Kündigung zulässig, wenn die Mitarbeiterin einen 
ihr nach Nummer 4 Abs. 2 bis 4 der Anlage 6 der Dienstvertragsordnung angebotenen Arbeitsplatz 

abgelehnt hat.  

Nr. 4 
Betriebsübergang 

Im Falle eines Betriebsübergangs nach § 613a BGB verliert die Dienstvereinbarung ihre Gültigkeit. 

Nr. 5 
Information der ADK 

Eine Ausfertigung der Dienstvereinbarung ist der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission zur 

Kenntnis zu übersenden. 
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Anlage 4 

(zu § 5 Abs. 1) 
Dienstvertrag 

Zwischen .................................... vertreten durch ............................. (Anstellungsträger) und 
Frau ................................... (im Folgenden Mitarbeiterin genannt), geboren am .................... in 
………………..... , ev.-luth. Bekenntnisses20, wird folgender Dienstvertrag geschlossen: 

§ 1 

Die Mitarbeiterin wird ab ...............................  

□ als vollbeschäftigte Mitarbeiterin  

□ als nicht vollbeschäftigte Mitarbeiterin mit ........ vom Hundert der regelmäßigen Arbeitszeit     

einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin (zzt. ..... Stunden wöchentlich)  

□ auf bestimmte Zeit nach § 30 TV-L mit sachlichem Grund21  

 für die Zeit bis zum .................................   *)  
 für die Zeit ............................................. **)  

□ auf bestimmte Zeit nach § 30 TV-L ohne sachlichen Grund 

 für die Zeit bis zum ........................... *)  

angestellt.  

………………………………………………….. 

  *) Datum des letzten Arbeitstages  
**) Bezeichnung des für die Beendigung maßgebenden Ereignisses  

§ 2 

(1) Für das Dienstverhältnis gelten das Mitarbeitergesetz vom 11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Han-

nover S. 92), die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 1983 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 65) und die 
Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Konföde-

ration ev. Kirchen in Niedersachsen und der beteiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung der 
Dienstvertragsordnung vom 10. Juni 2008 und zur Regelung des Übergangsrechts vom 10. Juni 2008 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 70) in der jeweils geltenden Fassung.  →Erl. 1 

(2) Die Mitarbeiterin ist an Bekenntnis und Recht der     ..............................  
              (Landeskirche) 
gebunden.  

Sie ist in ihrem dienstlichen Handeln und in ihrer Lebensführung dem Auftrag des Herrn verpflichtet, 

das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Den ihr anvertrauten Dienst hat sie treu und gewis-
senhaft zu leisten und sich zu bemühen, ihr fachliches Können zu erweitern. 

(3) Die Mitarbeiterin ist auch bei politischer Betätigung ihrem Auftrag verpflichtet; sie ist ihren Dienst 
allen Gemeindegliedern ohne Ansehen ihrer politischen Einstellung schuldig. Sie hat die Grenzen zu 
beachten, die sich hieraus für Art und Maß ihres politischen Handelns ergeben. Die Mitarbeiterin darf 

eine Körperschaft oder Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem 

Auftrag tritt oder wenn sie durch die Unterstützung in der Ausübung ihres Dienstes wesentlich be-
hindert wird. 

(4) Die Mitarbeiterin hat ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrneh-
mung ihrer Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt wird. 
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§ 3 

(1) Die Mitarbeiterin wird als       .........................................  
      (Dienstbezeichnung)  

angestellt. Sie erhält ein Tabellenentgelt nach der Entgeltgruppe ... TV-L1) gemäß  →Erl. 2  

□   Anlage 2 zur DienstVO Abschnitt … Unterabschnitt … Fallgruppe …  

□   Anlage A zum TV-L Teil … Abschnitt … Unterabschnitt … Fallgruppe … 

 ------------------  
1) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006  

(2) Die Dienstobliegenheiten der Mitarbeiterin richten sich nach dem durch den Anstellungsträger 
übertragenen Aufgabenbereich und nach der erforderlichenfalls zu erlassenden Dienstanweisung 

oder Geschäftsanweisung. →Erl. 2 

§ 4 

Die Probezeit beträgt  

□   sechs Monate (§ 2 Abs. 4, § 30 Abs. 4 TV-L) .  

□   sechs Wochen (Befristung des Dienstverhältnisses ohne sachlichen Grund, 

 § 30 Abs. 4 TV-L). 

§ 5 

Die zusätzliche Altersversorgung wird nach dem in der .............................. 
        (Landeskirche) 
geltenden Recht gewährt. 

§ 6 

Besondere Vereinbarungen: ..................................................................................................  

§ 7 

Dieser Dienstvertrag wird mit Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. 

 

 .................................   ................................... 
 (Ort, Datum)    (Ort, Datum) 

 Der Anstellungsträger:   Die Mitarbeiterin: 

( L.S.) 

 .................................   ................................... 
 (Unterschrift)    (Unterschrift) 

 .................................. 
 (Unterschrift) 

 

 

Erl. 1:   § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 und 3 m.W.v. 02.06.2010 geändert gem. § 1 Nr. 5 der 68. Änderung der 
DienstVO 

Erl. 2:   § 3 Abs. 1 Satz 2 i.d.F. gem. § 1 Nr. 7 der 75. Änderung der DienstVO, die bisherigen Absätze 2 und 3 
wurden gestrichen, der bisherige Absatz 4 wurde neuer Absatz 2  
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Anlage 5 

(zu § 5 Abs. 1) 
Nachtrag zum Dienstvertrag 

Zwischen .................................... vertreten durch ............................. (Anstellungsträger) und 
Frau ................................... (im Folgenden Mitarbeiterin genannt), geboren am ...................... 
in .............................., wird mit Wirkung vom .............. folgender .... Nachtrag zum Dienstvertrag 
vom .............. geschlossen: 

§ 1 

Die Mitarbeiterin erhält ein Tabellenentgelt nach der Entgeltgruppe ... TV-L1) gemäß  →Erl. 1 

□   Anlage 2 zur DienstVO Abschnitt … Unterabschnitt … Fallgruppe …  
□   Anlage A zum TV-L Teil … Abschnitt … Unterabschnitt … Fallgruppe … 

 ------------------  
1) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006  

Erl. 1: Absatz 1 i.d.F. gem. § 1 Nr. 8 der 75. Änderung der DienstVO, die bisherigen Absätze 2 und 3 wurden 
gestrichen 

 

§ 2 

Besondere Vereinbarungen: ..................................................................................................  

§ 3 

Dieser Nachtrag zum Dienstvertrag wird mit Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirk-
sam. 

 

 .................................   ................................... 

 (Ort, Datum)    (Ort, Datum) 

 Der Anstellungsträger:   Die Mitarbeiterin: 

( L.S.) 

 .................................   ................................... 
 (Unterschrift)    (Unterschrift) 

 .................................. 
 (Unterschrift) 
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Anlage 6 

(zu § 2 Abs. 5) 
 

Ordnung zur Sicherung der Mitarbeiterinnen bei Rationalisierungsmaßnahmen  

und Einschränkungen von Einrichtungen 19 

Vorbemerkung 

1Bei der Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen und anderen Einschränkungen – insbeson-

dere der Aufgabe von Arbeitsbereichen und Tätigkeitsfeldern sowie Teilen von ihnen – sind die sich 
aus dem Dienstverhältnis ergebenden Belange der Mitarbeiterinnen zu berücksichtigen und soziale 
Härten möglichst zu vermeiden. 2Dabei sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Anstellungsträger 
zu beachten. 3Diesem Ziel dienen die nachstehenden Vorschriften; sie gelten anstelle des Tarifver-
trages über den Rationalisierungsschutz für Angestellte –Bund, TdL, VKA- und des Tarifvertrages 
über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der Länder. 
 

Nr. 1 

Geltungsbereich 

1Diese Ordnung gilt für die Mitarbeiterinnen, deren Dienstverhältnis gemäß § 2 Abs. 1 der Dienstver-
tragsordnung unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) fällt. 2Sie gilt nicht für die Fälle des Betriebsübergangs nach § 613a BGB. 
 

Nr. 2 

Begriffsbestimmung 

(1) 1Maßnahmen im Sinne dieser Ordnung sind vom Anstellungsträger veranlasste  

a) erhebliche Änderungen von Arbeitstechniken oder wesentliche Änderungen der Arbeitsorganisa-
tion mit dem Ziel einer rationelleren Arbeitsweise oder  

b) Einschränkungen oder Aufgabe von Arbeitsbereichen und Tätigkeitsfeldern oder Teilen von die-
sen,  

wenn dies zu einem Wechsel der dienstvertraglich vereinbarten Beschäftigung, zu einer Änderung 
der Beschäftigungsbedingungen oder zur Beendigung des Dienstverhältnisses führt. 2Satz 1 findet 

auch Anwendung, wenn die Maßnahme durch Entscheidungen im Rahmen der Stellenplanung veran-
lasst wird. 
 
(2) Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht:  

a) Stilllegung oder Auflösung von Dienststellen oder Einrichtungen bzw. Teilen von diesen,   

b) Verlegung oder Ausgliederung von Dienststellen oder Einrichtungen bzw. Teilen von diesen, 

c) Zusammenlegung von Dienststellen oder Einrichtungen bzw. Teilen von diesen, 

d) Verlagerung von Aufgaben zwischen Dienststellen oder Einrichtungen, 

e) Einführung anderer Arbeitsmethoden und Verfahren, auch soweit sie durch Nutzung technischer 
Veränderungen bedingt sind,  

f) Verringerung des Stellenumfangs und Stellenaufhebung. 
 

Anmerkungen zu Nummer 2: 

1. 1Eine Maßnahme im Sinne der Absätze 1 und 2 liegt auch dann vor, wenn sich aus der begrenzten 

Anwendung einzelner Änderungen zunächst zwar keine erheblichen bzw. wesentlichen Auswir-
kungen ergeben, aber eine Fortsetzung beabsichtigt ist, die erhebliche bzw. wesentliche Auswir-
kungen haben wird. 2Eine wesentliche Änderung, die für die gesamte Dienststelle oder Einrichtung 
nicht erheblich bzw. nicht wesentlich ist, kann jedoch für einen Teil der Dienststelle oder Einrich-

tung erheblich oder wesentlich sein. 3Ist die Änderung erheblich bzw. wesentlich, ist es nicht 
erforderlich, dass sie für mehrere Mitarbeiterinnen zu einer Änderung des Dienstvertrages oder 
zur Beendigung des Dienstverhältnisses führt. 4Eine wesentliche Änderung der Arbeitsorganisa-
tion kann auch vorliegen, wenn auf Grund von Dienstverträgen geleistete Arbeiten künftig auf 
Grund von Werkverträgen durchgeführt werden sollen (z.B. bei Privatisierung des Reinigungs-
dienstes).  

2. Maßnahmen im Sinne der Absätze 1 und 2 sind ferner z.B.    

 

19  Vgl. dazu:  G 3/1997 – Erläuterungen zur 31. Änderung der DienstVO 
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–  Gruppenschließung in einem Kindergarten wegen Rückgangs der Kinderzahlen,  

–  Schließung einer Einrichtung auf Grund gesetzgeberischer Veranlassung,  

–  Schließung von Beratungseinrichtungen wegen Wegfall von Mitteln,  

–  Rationalisierungsmaßnahmen im Verwaltungsbereich durch den Einsatz neuer Technik,  

–  Aufgabe von Teilen einer Dienststelle. 
 

Nr. 3 
Informations- und Beteiligungspflichten 

(1) Der Anstellungsträger hat die Mitarbeitervertretung im Rahmen des geltenden Rechts rechtzei-
tig und umfassend zu informieren und zu beteiligen.  
 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 soll der Anstellungsträger die Mitarbeiterinnen, deren Arbeitsplätze 
von der vorgesehenen Maßnahme voraussichtlich betroffen werden, rechtzeitig vor deren Durchfüh-
rung unterrichten. 
 

Nr. 4 

Arbeitsplatzsicherung 

(1) 1Der Anstellungsträger führt für die von einer Maßnahme im Sinne der Nummer 2 Abs. 1 be-
troffenen Mitarbeiterinnen ein Arbeitsplatzsicherungsverfahren nach der Reihenfolge der Absätze 2 
bis 4 durch. 2Das Sicherungsverfahren umfasst erforderlichenfalls eine Fortbildung oder Umschulung 
der Mitarbeiterin (Nummer 5).  

 
(2)  1Der Anstellungsträger ist zunächst verpflichtet zu ermitteln, ob für die Mitarbeiterin ein vor-
handener freier, besetzbarer und gleichwertiger Arbeitsplatz zur Verfügung steht, und der Mitarbei-
terin diesen Arbeitsplatz anzubieten. 2Ein Arbeitsplatz ist gleichwertig, wenn sich durch die neue 
Tätigkeit die bisherige Eingruppierung bzw. Einreihung nicht ändert und die Mitarbeiterin in der neuen 
Tätigkeit mindestens im bisherigen Umfang beschäftigt bleibt. 3Ein Arbeitsplatz ist auch gleichwertig, 
wenn sich durch die neue Tätigkeit die bisherige Eingruppierung nicht ändert, jedoch entgegen der 

bisherigen Eingruppierung ein Bewährungsaufstieg oder Fallgruppenaufstieg nach § 8 oder § 9 der 
Arbeitsrechtsregelung zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf)1) in Verbindung mit § 23a 
oder § 23b BAT nicht mehr möglich ist. 4Bei der Ermittlung eines gleichwertigen Arbeitsplatzes bei 
demselben Arbeitgeber gilt folgende Reihenfolge:  

a) Arbeitsplatz in derselben Einrichtung bzw. Dienststelle an demselben Ort,  

b) Arbeitsplatz in einer Einrichtung bzw. Dienststelle mit demselben Aufgabengebiet an einem an-
deren Ort,  

c) Arbeitsplatz in einer Einrichtung bzw. Dienststelle mit einem anderen Aufgabengebiet an dem-
selben Ort,  

d) Arbeitsplatz in einer Einrichtung bzw. Dienststelle mit einem anderen Aufgabengebiet an einem 
anderen Ort.  

5Von der vorstehenden Reihenfolge kann im Einvernehmen mit der Mitarbeiterin abgewichen werden. 
6Steht ein gleichwertiger Arbeitsplatz nach Maßgabe des Satzes 4 nicht zur Verfügung, soll die Mit-

arbeiterin entsprechend fortgebildet oder umgeschult werden, wenn ihr dadurch ein gleichwertiger 
Arbeitsplatz bei demselben Anstellungsträger zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
(3) 1Kann der Mitarbeiterin kein Arbeitsplatz im Sinne des Absatzes 2 zur Verfügung gestellt wer-
den, ist der Anstellungsträger verpflichtet, der Mitarbeiterin eine andere vorhandene freie und be-

setzbare Mitarbeiterstelle anzubieten, für die die Mitarbeiterin die Voraussetzungen erfüllt. 2Absatz 2 
Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 3Die spätere Bewerbung um einen gleichwertigen Arbeitsplatz ist im 

Rahmen der Auswahl unter gleich geeigneten Bewerbungen bevorzugt zu berücksichtigen. 
 
(4) 1Kann der Mitarbeiterin kein Arbeitsplatz im Sinne der Absätze 2 und 3 zur Verfügung gestellt 
werden, hat der Anstellungsträger sich um einen Arbeitsplatz bei einem anderen Anstellungsträger 
des kirchlichen oder diakonischen Dienstes in räumlicher Nähe zu bemühen. 2Der Anstellungsträger 
hat bei der Arbeitsplatzsuche die Anstellungsebenen (Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Propstei, Lan-
deskirche) zu berücksichtigen.  

 
(5) Nimmt die Mitarbeiterin einen ihr nach den Absätzen 2 bis 4 angebotenen Arbeitsplatz nicht an, 
so stehen ihr weitere Ansprüche nach dieser Ordnung nicht zu, es sei denn, dass ihr die Annahme 
des Arbeitsplatzes nach ihren Kenntnissen und Fähigkeiten billigerweise nicht zugemutet werden 
kann. 
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________________ 

1) Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiterinnen der Konföderation ev. Kirchen in Nie-
dersachsen  und der beteiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung der Dienstvertragsordnung 
vom 10.06.2008 und zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf)  

 
Nr. 5 

Fortbildung, Umschulung 

(1) 1Ist nach Nummer 4 eine Fortbildung oder Umschulung erforderlich, hat sie der Anstellungsträ-
ger rechtzeitig zu veranlassen oder selbst durchzuführen, wobei Art und Umfang durch den Anstel-
lungsträger festgelegt werden. 2Soweit keine Ansprüche gegen andere Kostenträger bestehen, trägt 
der Anstellungsträger die Kosten. 3Die Mitarbeiterin darf ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder 
Umschulungsmaßnahme nicht ohne triftigen Grund verweigern. 4Gibt eine Mitarbeiterin, die das 55. 
Lebensjahr vollendet hat, ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahme 

nicht, gilt dies nicht als Verweigerung ohne triftigen Grund. 
 
(2)  1Die Mitarbeiterin ist für die zur Fortbildung oder Umschulung erforderliche Zeit von der Arbeit 
freizustellen, soweit die Fortbildung oder Umschulung in die Arbeitszeit fällt. 2Wird durch die Fortbil-

dung oder Umschulung die mit der Mitarbeiterin vereinbarte durchschnittliche Arbeitszeit überschrit-
ten, ist kein entsprechender Freizeitausgleich zu gewähren. 

 
(3)  1Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, dem Anstellungsträger die Aufwendungen für eine Fortbildung 
oder Umschulung nach Maßgabe des Satzes 3 zu ersetzen, wenn das Dienstverhältnis aus einem von 
ihr zu vertretenden Grund endet. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die Mitarbeiterin wegen Schwangerschaft 
oder wegen Niederkunft in den letzten drei Monaten gekündigt oder einen Auflösungsvertrag ge-
schlossen hat. 3Zurückzuzahlen sind, wenn das Arbeitsverhältnis endet,  

a) im ersten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Umschulung die vollen Aufwendungen,  

b) im zweiten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Umschulung zwei Drittel der Aufwendun-
gen, 

c) im dritten Jahr nach Abschluss der Fortbildung bzw. Umschulung ein Drittel der Aufwendungen. 
 

Nr. 6 
Besonderer Kündigungsschutz 

(1)  1Ist der Mitarbeiterin eine andere Tätigkeit übertragen worden, darf das Dienstverhältnis wäh-

rend der ersten neun Monate dieser Tätigkeit weder aus betriebsbedingten Gründen noch wegen 
mangelnder Einarbeitung gekündigt werden. 2Wird die andere Tätigkeit bereits während der Fortbil-
dung oder Umschulung ausgeübt, verlängert sich die Frist auf zwölf Monate. 
 
(2)  1Eine Kündigung mit dem Ziel der Beendigung des Arbeitsverhältnisses darf nur dann ausge-
sprochen werden, wenn der Mitarbeiterin ein Arbeitsplatz nach Nummer 4 Abs. 2 bis 4 nicht ange-

boten werden kann oder die Mitarbeiterin einen Arbeitsplatz entgegen Nummer 4 Abs. 5 nicht an-
nimmt. 2Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres, soweit 
sich nicht aus § 2 Dienstvertragsordnung i.V.m. § 30 oder § 34 TV-L eine längere Kündigungsfrist 
ergibt. 
 
(3) 1Der Mitarbeiterin, die beim Wechsel der Tätigkeit eine Beschäftigungszeit von mindestens 15 
Jahren zurückgelegt und das 40. Lebensjahr vollendet hat, darf die Kündigung mit dem Ziel der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Zusammenhang mit einer Maßnahme im Sinne der Num-

mer 2 nur dann ausgesprochen werden, wenn sie einen gleichwertigen Arbeitsplatz bei demselben 
Anstellungsträger entgegen Nummer 4 Abs. 5 nicht annimmt. 2Für diese Kündigung aus wichtigem 
Grunde beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
(4) Die Mitarbeiterin, die auf Veranlassung des Anstellungsträgers im gegenseitigen Einvernehmen 
oder auf Grund einer Kündigung durch den Anstellungsträger aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschie-

den ist, soll auf Antrag bevorzugt wieder eingestellt werden, wenn ein für sie geeigneter Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. 
 

Nr. 7 
Ausgleichszulage 

(1)  1Ergibt sich in den Fällen der Nummer 4 Abs. 2 bis 4 eine Minderung der Bezüge, erhält die 

Mitarbeiterin für die Dauer des bestehenden Arbeitsverhältnisses eine Ausgleichszulage in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zwischen den Bezügen, die ihr für den ersten vollen Beschäftigungsmonat aus 
der neuen Tätigkeit zustehen, und den Bezügen, die ihr aus der früheren Tätigkeit zuletzt zustanden. 
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2Bezüge im Sinne von Satz 1 sind das Tabellenentgelt, die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen, 

die Jahressonderzahlung und die kinderbezogenen Entgeltbestandteile.  

3In den Fällen der Nummer 4 Abs. 4 hat der bisherige Anstellungsträger die Ausgleichszulage zu 
zahlen. 
 
(2)  1Die Ausgleichszulage vermindert sich jeweils um die Hälfte des Betrages, um den sich die 

Bezüge nach Absatz 1 Satz 2 bei allgemeinen und persönlichen Entgeltsteigerungen erhöhen. 2Eine 
Verminderung unterbleibt bei der Mitarbeiterin, die am Tage der Aufnahme ihrer neuen Tätigkeit eine 
Beschäftigungszeit von mehr als 15 Jahren zurückgelegt und das 55. Lebensjahr vollendet hat. 
 
(3)  1Die Ausgleichszulage wird neben dem Entgelt aus der neuen Tätigkeit gezahlt. 2§ 24 TV-L gilt 
entsprechend. 3Die Ausgleichszulage wird bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3 TV-L) 
berücksichtigt. 

 
(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Mitarbeiterin ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- 
oder Umschulungsmaßnahme verweigert oder die Fortbildung bzw. Umschulung aus einem von ihr 
zu vertretenden Grund abbricht. 

 
(5) 1Die Ausgleichszulage entfällt, wenn die Mitarbeiterin die Übernahme einer höherwertigen Tä-

tigkeit ohne triftige Gründe ablehnt. 2Die Ausgleichszulage entfällt ferner, wenn die Mitarbeiterin die 
Möglichkeit des Bezuges einer Altersrente nach §§ 36, 37 oder 39 SGB VI oder einer entsprechenden 
Leistung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Abs. 1 SGB VI oder der 
Zusatzversorgung hat. 
 

Nr. 8 
Abfindung 

(1)  1Die Mitarbeiterin, die auf Veranlassung des Anstellungsträgers im gegenseitigen Einvernehmen 
oder auf Grund einer Kündigung durch den Anstellungsträger aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, 
erhält eine Abfindung nach Maßgabe [der Tabelle] der Anlage [zur Sicherungsordnung]. 2Monatsbe-
zug ist der Betrag, der der Mitarbeiterin als Summe aus dem Entgelt (§ 15 TV-L), den in Monatsbe-
trägen festgelegten Zulagen, der Jahressonderzahlung (§ 20 TV-L) und den kinderbezogenen Ent-
geltbestandteilen (§ 11 ARR-Ü-Konf) im letzten Kalendermonat vor dem Ausscheiden zugestanden 

hat oder zugestanden hätte.  

 
(2) 1Der Anspruch auf Abfindung entsteht am Tag nach der Beendigung des Dienstverhältnisses. 
2Hat der Anstellungsträger das Dienstverhältnis gekündigt, wird die Abfindung erst fällig, wenn die 
Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage abgelaufen ist oder, falls die Mitarbeiterin Kündi-
gungsschutzklage erhoben hat, endgültig feststeht, dass sie ausgeschieden ist. 
 

(3)  Die Abfindung steht der Mitarbeiterin nicht zu, wenn  

a) die Kündigung aus einem von ihr zu vertretenden Grund (z.B. Ablehnung eines angebotenen 
Arbeitsplatzes entgegen Nummer 4 Abs. 5, Ablehnung der Fortbildung oder Umschulung entge-
gen Nummer 5 Abs. 1 Satz 3) erfolgt ist oder  

b) sie aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, weil sie von einem anderen kirchlichen Anstel-
lungsträger übernommen wurde. 

 

Nr. 9 
Persönliche Anspruchsvoraussetzungen 

(1)  1Ansprüche aus dieser Ordnung bestehen nicht, wenn die Mitarbeiterin erwerbsunfähig oder 
berufsunfähig im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung ist oder die Voraussetzungen für den 
Bezug einer Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung vor Vollendung des 65. Le-
bensjahres oder einer entsprechenden Leistung einer berufsständischen Versorgungseinrichtung im 
Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI oder der Zusatzversorgung erfüllt. 2Einer Erwerbsunfähigkeit oder 

einer Berufsunfähigkeit steht die Invalidität (Artikel 2 § 7 Abs. 3 RÜG) gleich. 
 
(2)  Besteht ein Anspruch auf Abfindung und wird die Mitarbeiterin das 65. Lebensjahr innerhalb 
eines Zeitraumes vollenden, der kleiner ist als die der Abfindung zugrundeliegende Zahl der Monats-
bezüge, oder ist absehbar, dass innerhalb diese Zeitraumes einer der Tatbestände des Absatzes 1 
eintritt, verringert sich die Abfindung entsprechend. 

 
(3)  1Tritt die Mitarbeiterin innerhalb eines Zeitraumes, der kleiner ist als die der Abfindung zugrun-
deliegende Zahl der Monatsbezüge, in ein Arbeitsverhältnis bei einem diakonischen, kirchlichen oder 
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öffentlichen Anstellungsträger ein, verringert sich die Abfindung entsprechend. 2Der überzahlte Be-

trag ist zurückzuzahlen. 
 

Nr. 10 
Anrechnung 

(1)  1Leistungen, die der Mitarbeiterin nach anderen Bestimmungen zu den gleichen Zwecken ge-

währt werden, sind auf die Ansprüche nach dieser Ordnung anzurechnen. 2Dies gilt insbesondere für 
gesetzliche oder durch Vertrag vereinbarte Abfindungsansprüche gegen den Anstellungsträger (z.B. 
§§ 9, 10 Kündigungsschutzgesetz). 
 
(2) 1Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, die ihr nach anderen Bestimmungen zu den gleichen Zwecken 
zustehenden Leistungen Dritter zu beantragen. 2Sie hat den Anstellungsträger von der Antragstellung 
und von den hierauf beruhenden Entscheidungen sowie von allen ihr gewährten Leistungen im Sinne 

des Absatzes 1 sowie von der Aufnahme einer neuen Beschäftigung unverzüglich zu unterrichten. 
3Kommt die Mitarbeiterin ihren Verpflichtungen nach Satz 1 trotz Belehrung nicht nach, stehen ihr 
Ansprüche nach dieser Ordnung nicht zu.  
 

Anlage zur Sicherungsordnung 

Beschäftigungszeit Anzahl der Monatsbezüge 

(§ 25 DienstVO, bis zum nach vollendetem 

 § 13 ARR-Ü-Konf) vollendeten 40. 45. 50. 55. 

mindestens 40. Lebensjahr Lebensjahr 

3 Jahre - 2,00 2,00 3,00 3,00 

5 Jahre 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 

7 Jahre 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

9 Jahre 4,00 5,00 6,00 7,00 9,00 

11 Jahre 5,00 6,00 7,00 9,00 11,00 

13 Jahre 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 

15 Jahre 7,00 8,00 9,00 11,00 13,00 

17 Jahre 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 

19 Jahre 9,00 10,00 11,00 13,00 15,00 

21 Jahre 10,00 11,00 12,00 14,00 16,00 

23 Jahre - 12,00 13,00 15,00 17,00 

25 Jahre - 13,00 14,00 16,00 18,00 
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Anlage 7 

(zu § 2 Abs. 6) 

Regelung über die Arbeitsbedingungen auf Arbeitsplätzen mit Geräten 
der Informations- und Kommunikationstechnik 

Nr. 1 

Bei dem Einsatz von Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sollen Möglichkeiten 
genutzt werden, die insbesondere geeignet sind, 
a)  die Handlungs- und Entscheidungsspielräume der an den Geräten eingesetzten Mitarbeiterinnen 

zu erweitern, 
b)  den Anteil an schematischen Arbeitsabläufen zu verringern, 
c)  die Fähigkeiten der an den Geräten eingesetzten Mitarbeiterinnen weiterzuentwickeln und ihre 

Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen, 
d)  die Zusammenarbeit zu verbessern, 
e)  Möglichkeiten zu sozialen Kontakten zu erhalten. 

Nr. 2 

Der Tarifvertrag des Landes Niedersachsen vom 25. Januar 1990 über die Arbeitsbedingungen von 
Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik ist 
auch auf Mitarbeiterinnen, deren arbeitsvertraglich vereinbarte durchschnittliche regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit weniger als 18 Stunden beträgt, mit Ausnahme der §§ 1 bis 3, § 6 Abs. 1, 2 
und 5 und § 9 anzuwenden, wenn die Teilzeitarbeit ganztägig abgeleistet wird und die Mitarbeiterin-
nen überwiegend am Bildschirmarbeitsplatz eingesetzt sind. 

Nr. 3 

Der Tarifvertrag des Landes Niedersachsen vom 25. Januar 1990 über die Arbeitsbedingungen von 
Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik ist mit 
folgenden Maßgaben anzuwenden: 

a)  Anstelle der Protokollnotiz zu § 4 wird bestimmt: Als notwendig gelten in der Regel die Kosten, 
die aufgrund der ärztlichen Untersuchung nach Absatz 3 entstehen. 

b)  Anstelle des § 6 Abs. 2, 3 und 4 wird bestimmt: 

(2)  Die Umstellung der Tätigkeit einer Mitarbeiterin auf eine Tätigkeit an einem Gerät der 
Informations- und Kommunikationstechnik ist so vorzunehmen, dass die bisherige Eingruppie-
rung nicht beeinträchtigt wird. 

(3)  Kann eine Mitarbeiterin aufgrund einer erneuten Untersuchung nach § 4 Abs. 2 nicht mehr 
auf einem Bildschirmarbeitsplatz oder einem Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung oder auf-
grund eines Widerrufs nach Absatz 1 Satz 2 eingesetzt werden, ist sie auf einen anderen, grund-
sätzlich gleichwertigen Arbeitsplatz umzusetzen. Der Mitarbeiterin ist ausreichend Zeit und Ge-

legenheit zur Einarbeitung auf dem neuen Arbeitsplatz zu geben; Maßnahmen der Fort- oder 
Weiterbildung sind durchzuführen. Umschulungen sind auf Kosten des Anstellungsträgers durch-
zuführen und sollen während der Arbeitszeit stattfinden. Finden die Umschulungen ausnahms-
weise außerhalb der Arbeitszeit statt, ist die erforderliche Zeit auf die Arbeitszeit anzurechnen.  

(4)  An Bildschirmarbeitsplätzen dürfen werdende Mütter nur mit ihrem Einverständnis be-
schäftigt werden. Sie dürfen an Bildschirmgeräten nicht beschäftigt werden, soweit nach ärztli-

chem Zeugnis eine Gesundheitsgefährdung besteht. Nach Beendigung der Schutzfristen nach 

dem Mutterschutzgesetz oder nach Ablauf der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz (BEEG) sollen sie die Möglichkeit erhalten, auf einen vergleichbaren Bildschirm-
arbeitsplatz zurückzukehren 
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Anlage 8 

(zu § 2 Abs. 7) 

Regelung für Mitarbeiterinnen, die auf Grund ihrer Dienstanweisung  
oder auf Grund einer Anweisung des Anstellungsträgers im Einzelfall  

als Aufsichts- oder Betreuungsperson Freizeiten, Seminare, Heim-  
und Lageraufenthalte durchführen 

Nr. 1 
Geltungsbereich 

1Diese Regelung gilt für Mitarbeiterinnen, die auf Grund ihrer Dienstanweisung oder auf Grund einer 
Anweisung des Anstellungsträgers im Einzelfall als Aufsichts- oder Betreuungsperson Freizeiten, Se-
minare, Heim- und Lageraufenthalte durchzuführen haben. 2Freizeiten, Seminare, Heim- und Lage-
raufenthalte im Sinne dieser Regelung sind Maßnahmen, die für bestimmte Zielgruppen planmäßig 
für einen bestimmten Zeitraum in der Regel außerhalb des örtlichen Bereichs der Dienststelle durch-
geführt werden. 

 

Nr. 2 
Arbeitszeit, Überstunden, nicht Vollbeschäftigte, Zeitzuschläge, Überstundenvergütung, 

Zusatzurlaub für Schicht- und Nachtarbeit 

(1) Die §§ 6, 7, 8, 9 und 27 TV-L finden für die Dauer der Durchführung einer Maßnahme nach 
Nummer 1 keine Anwendung.  
 

(2) 1Als Arbeitszeit werden für jeden Tag der Teilnahme an einer Maßnahme nach Nummer 1 
11,5 Stunden berechnet, soweit sich nicht aus der Planung für den Ablauf der Maßnahme eine gerin-
gere Arbeitszeit ergibt. 2An den Tagen der An- und Abreise, an denen die Mitarbeiterin auch Auf-
sichts- und Betreuungsfunktionen während der Reisezeit wahrzunehmen hat, wird die tatsächlich 
erbrachte Arbeitszeit im vollen Umfang berücksichtigt. →Erl. 1 

 
(3) 1Ergibt sich aus der Arbeitszeitberechnung nach Absatz 2 eine höhere wöchentliche Arbeitszeit, 

als von der Mitarbeiterin sonst nach ihrem Dienstvertrag zu leisten ist, so ist spätestens bis zum 
Ende des sechsten Kalendermonats nach Abschluss der Maßnahme entsprechende Arbeitsbefreiung 

zu gewähren. 2Über die Lage der Arbeitsbefreiung ist bereits bei der Planung der Maßnahme das 
Benehmen zwischen der Mitarbeiterin und dem Anstellungsträger herzustellen.→Erl. 1 
 
(4) 1Soweit der Arbeitsbefreiung nach Absatz 3 dienstliche oder persönliche Gründe entgegenste-

hen, hat der Anstellungsträger auf Antrag die Arbeitsbefreiung bis zu 2 Stunden pro Tag durch die 
Zahlung von Entgelt zu ersetzen. 2Die Arbeitsbefreiung kann im Einvernehmen mit der Mitarbeiterin 
bis zum vollen Umfang durch die Zahlung von Entgelt ersetzt werden. 3Für jede nicht durch Arbeits-
befreiung ausgeglichene Stunde ist das Stundenentgelt nach dem jeweils geltenden Entgelttarifver-
trag zuzüglich des Zeitzuschlages nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a TV-L zu zahlen. →Erl. 2 
 

Nr. 3 
Reisekostenvergütung, Trennungsentschädigung 

(1) § 23 Abs. 4 TV-L findet für die Zeit der Durchführung einer Maßnahme keine Anwendung.  
 
(2) Die Mitarbeiterin erhält für die Dauer und im Rahmen der Maßnahme freie Fahrt, freie Unter-
kunft und freie Verpflegung. 

 

Erl. 1: Geändert m.W.v. 01.07.2023, gem. Art. 1 Nr. 3 Buchstabe a) und b) der 105 Änderung der DienstVO  

Erl. 2: Satz 1 geändert m.W.v. 01.01.2024, gem. Art. 1 Nr. Buchstabe c) der 105. Änderung der DienstVO 
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Anlage 9 →Erl. 1 

(zu § 2 Abs. 9) 

Sonderregelungen für Mitarbeiterinnen, die im Sozial- und  
Erziehungsdienst eingesetzt sind →Erl.  2 

Erl. 1: Anlage 9 angefügt m.W v. 1.1.2017 gem. § 1 Nr. 9 der 83. Änderung der DienstVO  

Erl. 2: Überschrift m.W.v. 1.1.2019 in der Fassung des Beschlusses der Schlichtungskommission vom 
3.11.2017 (89. Änderung der DienstVO) 

Nr. 1 
Geltungsbereich 

Die folgenden Sonderregelungen gelten für Mitarbeiterinnen, die im Sozial- und Erziehungsdienst 
eingesetzt sind. →Erl. 1 

Erl. 1: § 1 m.W.v. 1.1.2019 in der Fassung des Beschlusses der Schlichtungskommission vom 3.11.2017 (89. 
Änderung der DienstVO) 

Nr. 2 
Anwendung tariflicher Bestimmungen 

(1) Auf die Dienstverhältnisse nach Nummer 1 sind die im Folgenden genannten Bestimmungen 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Allgemeiner Teil – vom 13. September 2005 
und des TVöD – Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – vom 13. September 2005 in den jeweils gel-

tenden Fassungen für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände entspre-
chend anzuwenden, sofern sie in der Anlage 1 zur DienstVO aufgeführt sind und im Folgenden nicht 
etwas anderes bestimmt ist.  
 
(2) 1Der TVöD – Allgemeiner Teil – und der Besondere Teil Verwaltung (BT-V) bilden im Zusam-
menhang das Tarifrecht für den Dienstleistungsbereich Verwaltung. 2Zur besseren Übersicht und 

Lesbarkeit erstellen die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes aus dem Allgemeinen Teil des 
TVöD und dem Besonderen Teil Verwaltung entsprechend einer Prozessvereinbarung eine durchge-

schriebene Fassung für den Dienstleistungsbereich Verwaltung. 3Im Folgenden wird Bezug auf die 
jeweilige durchgeschriebene Fassung (TVöD-V (VKA)) genommen.  
 

  
Dienstvertragsordnung 

–  DienstVO – 

Durchgeschriebene Fassung  

des TVöD für den Bereich  
der Verwaltung (VKA) 

TVöD-V (VKA) 

vom 16. Mai 1983 (Kirchl. Amtsbl.  
Hannover 1983 S. 65) 

zuletzt geändert [bezogen auf den 
TVöD-V] durch die 112. Änderung der 

DienstVO vom 17. September 2025 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2025, S. 212)  

TVöD-V (VKA) vom 13. September 2005 in 
der Fassung des Änderungstarifvertrages 
Nr. 22 zum TVöD vom 06. April 2025 und 
des Änderungstarifvertrag Nr. 32 zum TVöD 

– Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – 
vom 06. April 2025  
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2025, S. 261)   
 

– Auszug – 

nach den Maßgaben der Anlage 9 der  
Dienstvertragsordnung 

 
Nr. 3  

Arbeitszeit 
§ 6  

Regelmäßige Arbeitszeit 

Anstelle des § 11 Absatz 1 DienstVO wird be-
stimmt: 

(1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt aus-
schließlich der Pausen durchschnittlich 39 Stun-

den wöchentlich. 
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(1) Anstelle des § 6 Absatz 1 Satz 1 TV-L richtet 
sich die durchschnittliche regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVöD-
V (VKA).  

(2) Ergänzend zu § 6 TV-L ist § 6 Absatz 1a 

TVöD-V (VKA) anzuwenden. → Erl. 1 

 
Anmerkung zu Absatz 2: 
Sollte die Regelung aufgrund der Kündigung der 
Regelung im TVöD-V (VKA) außer Kraft treten, 
bleiben laufende individuelle Vereinbarungen 

nach § 6 Absatz 1a TVöD-V (VKA) für deren ver-
einbarte Dauer unberührt. 

Erl. 1: Nr. 3 m.W.v. 01.01.2026 gem. Art.  1 Nr. 
2 Buchst. a der 112. Änderung der 
DienstVO Diese Regelungen treten zu 
dem Zeitpunkt wieder außer Kraft, zu 
dem eine Kündigung der Regelung durch 
Tarifvertragsparteien des TVöD (VKA) 
wirksam wird, dies ist frühestens zum 
31.12.2029 kündbar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nr. 3a  
Sonderformen der Arbeit 

Ergänzend zu § 7 TV-L ist § 7 Absatz 9 TVöD-V 
(VKA) anzuwenden. 
→ Erl. 1 

Erl. 1: Nr. 3a neu eingefügt m.W.v. 01.01.2026 
gem. Art.  1 Nr. 2 Buchst. b der 112. Än-
derung der DienstVO. Diese Regelungen 
treten zu dem Zeitpunkt wieder außer 
Kraft, zu dem eine Kündigung der Rege-
lung durch Tarifvertragsparteien des 
TVöD (VKA) wirksam wird, dies ist frü-
hestens zum 31.12.2029 kündbar. 

 
 

Nr. 3b  
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

Ergänzend zu § 8 TV-L ist für die Zahlung der 

Zuschläge für die Erhöhungsstunden (§ 7 Absatz 
9 TVöD-V (VKA)) § 8 Absatz 7 TVöD-V (VKA) an-
zuwenden." → Erl. 1 

Erl. 1: Nr. 3b neu eingefügt m.W.v. 01.01.2026 
gem. Art.  1 Nr. 2 Buchst. c der 112. Än-
derung der DienstVO. Diese Regelungen 
treten zu dem Zeitpunkt wieder außer 
Kraft, zu dem eine Kündigung der Rege-
lung durch Tarifvertragsparteien des 

2… 

 

 

(1a) 1Abweichend von Absatz 1 können Beschäf-
tigte und Arbeitgeber im gegenseitigen Einver-

nehmen, frühestens nach Ablauf der Probezeit, 
die Erhöhung der regelmäßigen Arbeitszeit auf 
bis zu durchschnittlich 42 Stunden wöchentlich 
(ausschließlich der Pausen) in Textform verein-
baren. 2Bei der Übernahme von Auszubildenden 
sowie dual Studierenden im Geltungsbereich des 
Tarifvertrages für Studierende in ausbildungsin-

tegrierten dualen Studiengängen im öffentlichen 
Dienst (TVSöD) oder des Tarifvertrages für Stu-
dierende in einem dualen Hebammenstudium im 
öffentlichen Dienst (TVHöD) darf die Vereinba-

rung gemäß Satz 1 nicht bereits mit Beginn des 
Arbeitsverhältnisses geschlossen werden. 3Die 

Erhöhung ist auf maximal 18 Monate zu befris-
ten. 4Verlängerungen sind nur befristet und nur 
in gegenseitigem Einvernehmen möglich. 5Die 
Verlängerungen können jeweils bis zu 18 Monate 
betragen. 6Die Vereinbarung kann aus wichtigem 
Grund in Textform mit einer Frist von vier Wo-
chen zum Monatsende gekündigt werden. 7So-

weit tarifvertraglich auf die regelmäßige durch-
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit von Vollbe-
schäftigten Bezug genommen wird, gilt in diesem 
Fall die individuell erhöhte regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit nach Satz 1. 8Näheres kann 
durch eine Betriebs- oder einvernehmliche 
Dienstvereinbarung geregelt werden.  

 

§ 7  
Sonderformen der Arbeit 

… 
(9) 1Erhöhungsstunden sind die nach § 6 Abs. 1a 
vereinbarten Arbeitsstunden, die über die regel-

mäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeits-
zeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) hin-
ausgehen. 2Erhöhungsstunden sind keine Über-
stunden nach Absatz 7 und 8. 
 
 
 

 
 

 
§ 8  

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

… 
(7) 1Beschäftigte mit einer erhöhten Arbeitszeit 

nach § 6 Abs. 1a erhalten neben dem Entgelt für 
jede Erhöhungsstunde einen Zuschlag. 2Der Zu-
schlag beträgt je Erhöhungsstunde  
- in den Entgeltgruppen 1 bis 9b      25 v. H., 
- in den Entgeltgruppen 9c bis 15    10 v. H.  
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Ta-

bellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgelt-
gruppe.  
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TVöD (VKA) wirksam wird, dies ist frü-
hestens zum 31.12.2029 kündbar. 

 

 

Protokollerklärung zu Absatz 7:  
1Der Zuschlag wird als verstetigtes Entgelt in Mo-
natsbeträgen gezahlt. 2Dabei sind die vereinbar-
ten wöchentlichen Erhöhungsstunden (§ 7 Abs. 
9) zunächst mit dem Faktor 4,348 (§ 24 Abs. 3 

Satz 3) und anschließend mit dem sich aus § 8 
Abs. 7 ergebenden Zuschlag zu multiplizieren. 

Nr. 4  
Eingruppierung 

 

Abweichend von § 12 Absatz 1 Satz 1 TV-L richtet 
sich die Eingruppierung der Mitarbeiterinnen 
nach den Tätigkeitsmerkmalen des Teils B Ab-

schnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD-V (VKA). 
→ Erl. 1 

Erl. 1: Nr. 4 m.W.v. 1.1.2017 i.d.F. gem. § 1 
Nr. 2 Buchst. a der 84. Änderung der 
DienstVO 

 

 

 

Nr. 4a  
Vorübergehende Übertragung einer  

höherwertigen Tätigkeit → Erl. 1 

Anstelle des § 14 TV-L ist § 14 TVöD-V (VKA) an-
zuwenden. 

Erl. 1:   § 4 a m.W.v. 01.01.2019 geändert durch die 
91. Änderung der DienstVO  

 
 

§ 14  

Vorübergehende Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit 

 
(1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend 
eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tätig-
keitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner 
Eingruppierung entspricht, und hat sie/er diese 

mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er 
für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zu-
lage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertra-
gung der Tätigkeit. 

(2) Durch landesbezirklichen Tarifvertrag wird im 
Rahmen eines Kataloges, der die hierfür in Frage 

kommenden Tätigkeiten aufführt, bestimmt, 
dass die Voraussetzung für die Zahlung einer 
persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die 
vorübergehend übertragene Tätigkeit mindes-
tens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der 
Beschäftigte ab dem ersten Tag der Vertretung in 
Anspruch genommen worden ist.  

(3) Die persönliche Zulage bemisst sich nach 
dem jeweiligen Unterschiedsbetrag zu dem Ta-
bellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertra-
gung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 ergeben hätte. 
 

 

Nr. 5  

Tabellenentgelt 

Abweichend von § 15 Absatz 2 TV-L ist die Höhe 
der Tabellenentgelte in der Anlage C zum TVöD-
V (VKA) festgelegt. → Erl. 1 

Erl. 1: § 5 neu gefasst m.W.v. 01.01.2019 ge-
mäß 92. Änderung der DienstVO 

 

§ 15 

Tabellenentgelt 

(2.1) 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt 
XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in ei-
ner der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a eingruppiert 
sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in 
Höhe von 130,00 Euro. 2Beschäftigte, die nach 

Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltord-
nung (VKA) in einer der Entgeltgruppen S 11b bis 
S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der 
Fallgruppe 6 eingruppiert sind, erhalten eine mo-
natliche SuE-Zulage in Höhe von 180,00 Euro. 



 

 DienstVO   Anlage 9 | TVöD-V i.d.F. der Änd.TVe Nr.22 und 32 
                             i.d.F. der 112. Änderung |              (nach den Maßgaben der DienstVO) 

     

 

  - 99 - unter Berücksichtigung der 112. Änderung der DienstVO 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis  (Bearbeitungsstand: 12.02.2026) 

Nr. 6  

Stufen der Entgelttabelle 

(1) Anstelle des § 16 Absätze 1, 2 und 4 
DienstVO und des § 16 Absätze 1 bis 4 TV-L fin-
det § 16 Absatz 2.1, 3.1 und 4.1 TVöD-V (VKA) 

Anwendung. → Erl. 2 

(2)  § 16 Absatz 2.1 Satz 1 TVöD-V (VKA) ist mit 
folgender Maßgabe anzuwenden: → Erl. 2 

a) Ein Arbeitsverhältnis zu einem kirchlichen Ar-
beitgeber (§ 4 DienstVO), der die DienstVO, 
die ARR-Ü-Konf, den Tarifvertrag Diakonie 

Niedersachsen (TV DN), einen Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst oder eine vergleich-
bare Arbeitsrechtsregelung anwendet, steht 
dem Arbeitsverhältnis zu einem der in § 16 

Absatz 2.1 Satz 5 TVöD-V (VKA) genannten 
Arbeitgeber gleich. → Erl. 2 

 

 

 

 

 

 

b) Ein Berufspraktikum nach der Arbeitsrechts-
regelung für Auszubildende und Praktikantin-
nen (ARR-Azubi/Prakt) vom 10. Juni 2008 
steht dem in der Protokollerklärung zu § 16 

Absatz 2.1 Satz 5 TVöD-V (VKA) genannten 
Berufspraktikum gleich. → Erl. 2 

 

 

 

 

(3) 1Auf die Arbeitsverhältnisse, die auf nicht 
mehr als sechs Wochen befristet sind, findet 
die § 16 Absatz 2.1, 3.1 und 4.1 TVöD-V 

(VKA) keine Anwendung. 2Die Mitarbeiterin-
nen erhalten ein Entgelt nach der Stufe 3 der 
jeweiligen Entgeltgruppe. → Erl. 1, 2 

Erl. 1: Absatz 3 m.W.v. 1.5.2017 angefügt   gem.       
§ 1 der 86. Änderung der DienstVO 

Erl. 2:  Nr. 6 m.W.v. 1.1.2019 geändert gemäß 92. 
Änderung der DienstVO 

§ 16 

Stufen der Entgelttabellen 

(2.1) 1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen 
sechs Stufen. 2Bei Einstellung werden die Be-
schäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine 

einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 3Verfügt 
die/der Beschäftigte über eine einschlägige Be-
rufserfahrung von mindestens einem Jahr, er-
folgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt sie/er 
über eine einschlägige Berufserfahrung von min-
destens drei Jahren, erfolgt in der Regel eine Zu-
ordnung zur Stufe 3. 4Unabhängig davon kann 

der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur De-
ckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorheri-
gen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für 
die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn 

diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit för-
derlich ist. 5Bei Einstellung von Beschäftigten in 

unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhält-
nis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 
4) oder zu einem Arbeitgeber, der einen dem 
TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, 
kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhält-
nis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung 
ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 

4 bleibt unberührt.   

(Entspricht redaktionell angepasst § 1 Abs. 2 Satz 1 
bis 5 der Anlage zu § 56 BT-V.) 

Protokollerklärung zu Absatz 2.1:  
1Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für 
Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen 

Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt 
grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufs-

erfahrung. 2Als Erwerb einer einschlägigen Be-
rufserfahrung gilt entsprechend auch die fach-
praktische Ausbildung im Rahmen einer abge-
schlossenen praxisintegrierten Ausbildung zur 
Erzieherin/zum Erzieher nach landesgesetzli-
chen Regelungen und im Rahmen einer abge-
schlossen praxisintegrierten Ausbildung zur 

Heilerziehungspflegerin/zum Heilerziehungs-
pfleger nach landesgesetzlichen Regelungen.  

 

 
 

Nr. 7  
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 

§ 17  
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

Anstelle des § 17 Absatz 4 TV-L findet § 17 Ab-

sätze 4 und 4a.1 TVöD-V (VKA) Anwendung. 
→ Erl. 1 

Erl. 1: Nr. 7 m.W.v. 1.1.2017 i.d.F. gem. § 1 
Nr. 2 Buchst. b der 84. Änderung der 
DienstVO 

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgelt-

gruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 14 der     
Anlage A [= S 2 bis S 18 der Anlage C] werden 
die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, 
die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht 
haben, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Die 
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Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe be-

ginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei 
einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgelt-
gruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren 
Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen; die 

in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlauf-
zeit wird auf die Stufenlaufzeit in der niedrigeren   
Entgeltgruppe angerechnet. 4Die/Der Beschäf-
tigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem 
die Veränderung wirksam wird, das entspre-
chende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder 
Satz 3 festgelegten Stufe der betreffenden      

Entgeltgruppe. 
 
(4a.1) 1Bei Eingruppierung in eine höhere        
Entgeltgruppe der Anlage C werden die Beschäf-
tigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in 

der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. 
2Beträgt bei Höhergruppierungen innerhalb der 
Anlage C der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellen-
entgelt nach § 17 Abs. 4 [fällt weg zum 
01.01.2026] Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe   

- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b 
­ bis zum 31. März 2025 weniger als 72,99 

Euro 
­ vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 weniger 

als 75,26 Euro und 

­ ab 1. Mai 2026 weniger als 77,37 Euro, 
- in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18  
­ bis zum 31. März 2025 weniger als 116,79 

Euro, 

­ vom 1. April 2025 bis 30. April 2026 weniger 
als 120,42 Euro und 

­ ab 1. Mai 2026 weniger als 123,79 Euro, 
so erhält die/der Beschäftigte während der       
betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unter-

schiedsbetrages den vorgenannten jeweiligen 
Garantiebetrag. 3Die Stufenlaufzeit in der höhe-
ren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Hö-
hergruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in 
eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Be-
schäftige der in der höheren Entgeltgruppe er-

reichten Stufe zuzuordnen; die in der bisherigen 
Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die 
Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe 
angerechnet. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom 
Beginn des Monats an, in dem die Veränderung 

wirksam wird, das entsprechende Tabellenent-
gelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten 

Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. 6§ 17 Abs. 
4 findet keine Anwendung.  

(Satz 6 entspricht redaktionell angepasst § 1 Abs. 4 
der Anlage zu § 56 BT-V.) 

Protokollerklärung zu Absatz 4a.1 Satz 2: 
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen 
Entgeltanpassungen teil. 
 

Protokollerklärungen zu den Absätzen 4, 4a 
und 4a.1: 
1.  1Ist Beschäftigten nach § 14 Abs. 1 vorüber-    

gehend eine höherwertige Tätigkeit 
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Nr. 8 

Leistungsentgelt 

(1) 1Die Protokollerklärung Nummer 1 zu § 18 
Absatz 4 TVöD-V (VKA) ist mit folgender Maß-
gabe anzuwenden:  

2Zur Einführung eines betrieblichen Systems der 
leistungsabhängigen Bezahlung bedarf es des 
Abschlusses einer die Anforderungen des § 18 

TVöD-V (VKA) erfüllenden Dienstvereinbarung 
zwischen Dienststellenleitung und Mitarbeiter-
vertretung gemäß § 36 MVG-EKD. 3Diese kann 
nur jeweils im laufenden Kalenderjahr mit       
Wirkung ab dem darauffolgenden Kalenderjahr 
ab-geschlossen werden. 4In Satz 2 tritt anstelle 

des 1. Januars 2007 der 1. Januar 2022. 5In Satz 
3 tritt anstelle des 30. Septembers 2007 der 30. 
September 2022 und anstelle des Monats         
Dezember 2008 der Monat Dezember 2023; an-
stelle der Angabe 6 v. H. tritt die Angabe 12 v. 
H. 6In Satz 6 tritt anstelle der Jahreszahl 2007 
die Jahreszahl 2022 und anstelle der Angabe 12 

v. H. die Angabe 24 v. H. 7Für das Jahr 2021 wird 
ab dem Inkrafttreten ein anteiliges Leistungs-
entgelt in Höhe von 2 v. H. pro Monat des für den 
Monat September 2021 zustehenden Tabel-
lenentgelts im Dezember 2021 zur Auszahlung 
gebracht. 

(2) Die Protokollerklärung Nr. 2 zu § 18 Abs. 4 

Satz 3 TVöD-V (VKA) findet keine Anwendung. 

übertragen worden, und wird ihnen im un-

mittelbaren An-schluss daran eine Tätigkeit 
derselben höheren Entgeltgruppe dauerhaft 
übertragen, werden sie hinsichtlich der Stu-
fenzuordnung so gestellt, als sei die Höher-

gruppierung ab dem ersten Tag der vo-
rübergehenden Übertragung der höherwer-
tigen Tätigkeit erfolgt. 2Unterschreitet bei 
Höhergruppierungen nach Satz 1 das Tabel-
lenentgelt nach den Sätzen 4 des § 17 Abs. 
4, 4a bzw. 4a.1 die Summe aus dem Tabel-
lenentgelt und dem Zulagenbetrag nach § 

14 Abs. 3, die die/der Beschäftigte am Tag 
vor der Höhergruppierung erhalten hat, er-
hält die/der Beschäftigte dieses Entgelt so 
lange, bis das Tabellenentgelt nach den Sät-
zen 4 des § 17 Abs. 4, 4a bzw. 4a.1 dieses 

Entgelt erreicht oder übersteigt. 

2. Bei Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, 
die einer anderen als der bisherigen Entgelt-
tabelle zugeordnet ist (Tabellenwechsel), 
werden die Beschäftigten der gleichen Stufe 
zugeordnet, die sie in der bisherigen Ent-
geltgruppe erreicht haben. [fällt weg zum 
01.01.2026] 

 

§ 18 (VKA) 
Leistungsentgelt 

(1) 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte 
Bezahlung soll dazu beitragen, die öffentlichen 
Dienstleistungen zu verbessern. 2Zugleich sollen 

Motivation, Eigenverantwortung und Führungs-

kompetenz gestärkt werden.  

(2) Das Leistungsentgelt ist eine variable und 
leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum 
Tabellenentgelt.   

(3) 1Ausgehend von einer vereinbarten Ziel-
größe von 8 v.H. entspricht bis zu einer Verein-

barung eines höheren Vomhundertsatzes das für 
das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Ge-
samtvolumen 2,00 v. H. der ständigen Monats-
entgelte des Vorjahres aller unter den Geltungs-
bereich des TVöD fallenden Beschäftigten des je-
weiligen Arbeitgebers. 2Das für das Leistungsent-
gelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist 

zweckentsprechend zu verwenden; es besteht 

die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der 
Leistungsentgelte.  

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1:  

1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere 
das Tabellenentgelt (ohne Sozialversicherungs-
beiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten 

für die betriebliche Altersvorsorge), die in Mo-
natsbeträgen festgelegten Zulagen ein-schließ-
lich Besitzstandszulagen sowie Entgelt im 
Krankheitsfall (§22) und bei Urlaub, soweit 
diese Entgelte in dem betreffenden Kalender-
jahr ausgezahlt worden sind; nicht einbezogen 

sind dagegen insbesondere Abfindungen, Auf-
wandsentschädigungen, Einmalzahlungen, 
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Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelt 

Strukturausgleiche, unständige Entgeltbe-
standteile und Entgelte der außertariflichen Be-
schäftigten. 2Unständige Entgeltbestandteile 
können betrieblich einbezogen werden.  

(4) 1Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Ta-
bellenentgelt als Leistungsprämie, Erfolgsprämie 
oder Leistungszulage gewährt; das Verbinden 
verschiedener Formen des Leistungsentgelts ist 
zulässig. 2Die Leistungsprämie ist in der Regel 
eine einmalige Zahlung, die im Allgemeinen auf 
der Grundlage einer Zielvereinbarung erfolgt; sie 

kann auch in zeitlicher Abfolge gezahlt werden. 
3Die Erfolgsprämie kann in Abhängigkeit von ei-
nem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg neben 
dem gemäß Absatz 3 vereinbarten Startvolumen 

gezahlt werden. 4Die Leistungszulage ist eine 
zeitlich befristete, widerrufliche, in der Regel mo-

natlich wiederkehrende Zahlung. 5Leistungsent-
gelte können auch an Gruppen von Beschäftigten 
gewährt werden. 6Leistungsentgelt muss grund-
sätzlich allen Beschäftigten zugänglich sein. 7Für 
Teilzeitbeschäftigte kann von § 24 Abs. 2 abge-
wichen werden.   

Protokollerklärungen zu Absatz 4: 

1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber 
einig, dass die zeitgerechte Einführung des 
Leistungsentgelts sinnvoll, notwendig und des-
halb beiderseits gewollt ist. 2Sie fordern des-
halb die Betriebsparteien dazu auf, recht-zeitig 
vor dem 1. Januar 2007 die betrieblichen Sys-

teme zu vereinbaren. 3Kommt bis zum 30. Sep-

tember 2007 keine betriebliche Regelung zu-
stande, erhalten die Beschäftigten mit dem Ta-
bellenentgelt des Monats Dezember 2008           
6 v.H. des für den Monat September jeweils zu-
stehenden Tabellenentgelts. 4DasLeistungsent-
gelt erhöht sich im Folgejahr um den Restbe-

trag des Gesamtvolumens. 5Solange auch in 
den Folgejahren keine Einigung entsprechend 
Satz 2 zustande kommt, gelten die Sätze 3 und 
4 ebenfalls. 6Für das Jahr 2007 erhalten die Be-
schäftigten mit dem Tabellenentgelt des Mo-
nats Dezember 2007 12 v.H. des für den Monat 
September 2007 jeweils zustehenden Tabel-

lenentgelts ausgezahlt, insgesamt jedoch nicht 
mehr als das Gesamtvolumen gemäß Absatz 3 

Satz 1, wenn bis zum 31. Juli 2007 keine Eini-
gung nach Satz 3 zustande gekommen ist. sich 
zur weiteren Stärkung der Leistungsorientie-
rung im öffentlichen Dienst. 

2. Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur 

weiteren Stärkung der Leistungsorientierung 
im öffentlichen Dienst. 

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3:  

1. 1Die wirtschaftlichen Unternehmensziele 
legt die Verwaltungs-/Unternehmensführung 
zu Beginn des Wirtschaftsjahres fest. 2Der wirt-

schaftliche Erfolg wird auf der Gesamtebene 
der Verwaltung/des Betriebes festgestellt.  
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2. 1Soweit Beschäftigte im Sinne von § 38 Abs. 

5 Satz 1 eine Tätigkeit ausüben, bei der Beamte 
im Vollstreckungsdienst eine Vollstreckungs-
dienstzulage nach der Vollstreckungsvergü-
tungsverordnung vom 6. Januar 2003 (BGBl. I 

S. 8) in der jeweils gültigen Fassung beanspru-
chen können, erhalten sie eine entsprechende 
Leistung als Erfolgsprämie, die neben dem im 
Übrigen nach § 18 zustehenden Leistungsent-
gelt zu zahlen ist. 2Erhalten Beamte im Voll-
streckungsdienst eine entsprechende Zulage 
aufgrund einer landesrechtlichen Regelung, be-

stimmt sich die Höhe der Erfolgsprämie nach 
Satz 1 nach dieser landesrechtlichen Regelung. 
3Dies gilt auch, wenn ein System der leistungs-
bezogenen Bezahlung betrieblich nicht verein-
bart ist. 4Bei der Bemessung für die Entgeltfort-

zahlung (§ 21) wird die Erfolgsprämie nur be-

rücksichtigt, wenn und soweit sie bei den ent-
sprechenden Bezügen der Beamten berück-
sichtigt wird. 5Darüber hinaus bleibt die Zah-
lung höherer Erfolgsprämien bei Überschreiten 
vereinbarter Ziele möglich. 

(5) 1Die Feststellung oder Bewertung von Leis-
tungen geschieht durch das Vergleichen von   

Zielerreichungen mit den in der Zielvereinbarung 
angestrebten Zielen oder über eine systemati-
sche Leistungsbewertung. 2Zielvereinbarung ist 
eine freiwillige Abrede zwischen der Führungs-
kraft und einzelnen Beschäftigten oder Beschäf-
tigtengruppen über objektivierbare Leistungs-
ziele und die Bedingungen ihrer Erfüllung. 3Leis-

tungsbewertung ist die auf einem betrieblich ver-
einbarten System beruhende Feststellung der er-
brachten Leistung nach möglichst messbaren 
oder anderweitig objektivierbaren Kriterien oder 
durch aufgabenbezogene Bewertung.  

(6) 1Das jeweilige System der leistungsbezoge-

nen Bezahlung wird betrieblich vereinbart. 2Die 
individuellen Leistungsziele von Beschäftigten 
bzw. Beschäftigtengruppen müssen beeinfluss-
bar und in der regelmäßigen Arbeitszeit erreich-
bar sein. 3Die Ausgestaltung geschieht durch Be-
triebsvereinbarung oder einvernehmliche 
Dienstvereinbarung, in der insbesondere gere-

gelt werden: 

• Verfahren der Einführung von leistungs- 

und/oder erfolgsorientierten Entgelten, 
• zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen, 
• Ziele zur Sicherung und Verbesserung der 

Effektivität und Effizienz, insbesondere für 
Mehrwertsteigerungen (z.B. Verbesserung 

der Wirtschaftlichkeit, -der Dienstleistungs-
qualität, -der Kunden-/Bürgerorientierung) 

• Auswahl der Formen von Leistungsentgel-
ten, der Methoden sowie Kriterien der sys-
tematischen Leistungsbewertung und der 
aufgaben-bezogenen Bewertung (messbar, 

zählbar oder anderweitig objektivierbar), 
ggf. differenziert nach Arbeitsbereichen, 
u.U. Zielerreichungsgrade,  
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• Anpassung von Zielvereinbarungen bei we-

sentlichen Änderungen von Geschäfts-
grundlagen, 

• Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen, 
• Überprüfung und Verteilung des zur Verfü-

gung stehenden Finanzvolumens, ggf. Be-
grenzung individueller Leistungsentgelte 
aus umgewidmetem Entgelt, 

• Dokumentation und Umgang mit Auswer-
tungen über Leistungsbewertungen. 

Protokollerklärung zu Absatz 6: 

1. Besteht in einer Dienststelle/in einem Un-

ternehmen kein Personal- oder Betriebsrat, hat 
der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die jährliche 
Ausschüttung der Leistungsentgelte im Umfang 
des Vomhundertsatzes der Protokollerklärung 

Nr.1 zu Absatz 4 sicherzustellen, solange eine 
Kommission im Sinne des Absatzes 7 nicht be-

steht. 

2. 1Zwischen 2007 und dem 25. Oktober 2020 
bereits vereinbarte Betriebs- und Dienstverein-
barungen mit pauschaler oder undifferenzierter 
Verteilung gelten als vereinbar mit der Zielset-
zung des Absatzes 1. 2Für die betriebliche Pra-
xis von Arbeitgebern, in deren Betrieb/in deren 

Dienststelle keine Betriebs -oder Dienstverein-
barung besteht, gilt Satz 1 entsprechend. 

(7) 1Bei der Entwicklung und beim ständigen 
Controlling des betrieblichen Systems wirkt eine 
betriebliche Kommission mit, deren Mitglieder je 
zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-

/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden. 
2Die betriebliche Kommission ist auch für die    
Beratung von schriftlich begründeten Beschwer-
den zuständig, die sich auf Mängel des Systems 
bzw. seiner Anwendung beziehen. 3Der Arbeitge-
ber entscheidet auf Vorschlag der betrieblichen 
Kommission, ob und in welchem Umfang der    

Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 4Folgt 
der Arbeitgeber dem Vorschlag nicht, hat er seine 
Gründe darzulegen. 5Notwendige Korrekturen 
des Systems bzw. von Systembestandteilen 
empfiehlt die betriebliche Kommission. 6Die 
Rechte der betrieblichen Mitbestimmung bleiben 
unberührt. 

(8) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zu-

satzversorgungspflichtiges Entgelt. 

Protokollerklärungen zu § 18: 

1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen 

für die Gewährung eines Leistungsentgelts darf 
für sich genommen keine arbeitsrechtlichen 
Maßnahmen auslösen. 2Umgekehrt sind ar-

beitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teil-
nahme an einer Zielvereinbarung bzw. durch 
Gewährung eines Leistungsentgelts ausge-
schlossen.  

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grund-
sätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen 
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werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderun-

gen sollen angemessen berücksichtigt werden. 

3. Die Vorschriften des § 18 sind sowohl für 
die Parteien der betrieblichen Systeme als auch 
für die Arbeitgeber und Beschäftigten unmittel-

bar geltende Regelungen. 

4. [nicht besetzt] 
 

§ 18a (VKA) 
Alternatives Entgeltanreiz-System 

(1) 1Alternativ zum System von Leistungszu-
lage und Leistungsprämie (§ 18 Abs. 4 Satz 1) 

kann das in § 18 Abs. 3 geregelte Gesamtvolu-
men durch Betriebs- oder einvernehmliche 
Dienstvereinbarung, in der insbesondere die Auf-

teilung des sich daraus ergebenden Budgets auf 
einzelne Maßnahmen geregelt wird, ganz oder 
teilweise für das in Absatz 2 dargestellte alterna-

tive Entgeltanreiz-System verwendet werden. 
2Die Regelungen zur Erfolgsprämie nach § 18 
Abs. 4 Sätze 1 und 3 bleiben unberührt. 

(2) Das Budget kann für Maßnahmen zur Ver-
besserung der Arbeitsplatzattraktivität, der     
Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit 
eingesetzt werden (z. B. für Zuschüsse für        

Fitnessstudios, Sonderzahlungen, Fahrkostenzu-
schüsse für ÖPNV/Job-Ticket, Sachbezüge, Kita-
Zuschüsse oder Wertgutscheine). 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

1. Sofern Teile des in der Betriebs- oder ein-

vernehmlichen Dienstvereinbarung vereinbar-
ten Budgets nicht gemäß Absatz 2 verbraucht 

werden, erhöht sich hierdurch das Gesamtvo-
lumen nach § 18 Abs. 3 im Folgejahr um diesen 
Restbetrag. 

2. 1Besteht in einer Dienststelle/in einem Be-
trieb kein Personal- oder Betriebsrat, hat der 
Dienststellenleiter/Arbeitgeber die Verwen-

dung des Budgets gemäß Absatz 2 sicherzu-
stellen. 2Nummer 1 gilt entsprechend. 

 
 

 

 

(3) Die aus dem alternativen Entgeltanreiz-Sys-
tem gewährten Leistungen sind zusatzversor-
gungspflichtig, soweit es sich dabei um steuer-
pflichtige Einnahmen der/des Beschäftigten han-

delt. 

 

Nr. 9 
Jahressonderzahlung 

(1) Anstelle des § 19 DienstVO und des § 20 TV-
L findet § 20 TVöD-V (VKA) Anwendung.  
 

 
 
 

§ 20 (VKA) 
Jahressonderzahlung 

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeits-

verhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jah-
ressonderzahlung.  

 

 

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt 85 Prozent  
des der/dem Beschäftigten in den Kalendermo-
naten Juli, August und September durchschnitt-
lich gezahlten monatlichen Entgelts; 
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(2) 1Bei der Anwendung des § 20 Abs. 4 TVöD-V 
(VKA) gelten Zeiten, die in einem unmittelbar 

vorhergehenden Dienstverhältnis im Geltungsbe-
reich der Dienstvertragsordnung verbracht wur-
den, als Zeit des am 1. Dezember bestehenden 
Arbeitsverhältnisses (§ 20 Abs. 1 TVöD-V (VKA)). 
2Mehrere Dienstverhältnisse im Sinne des Satzes 
1 sind zusammenzurechnen, sofern sie jeweils 
ohne Unterbrechung vorhergegangen sind. 

 

unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich 

für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt 
(mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen 
Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, 
Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemes-

sungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe 
am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren    Ar-
beitsverhältnis nach dem 30. September begon-
nen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit-
raums der erste volle Kalendermonat des Ar-
beitsverhältnisses. 4In den Fällen, in denen im 
Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des 

Bemessungszeitraums eine elterngeld-unschädli-
che Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst 
sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäf-
tigungsumfang am Tag vor dem Beginn der El-
ternzeit. 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

1Bei der Berechnung des durchschnittlich ge-
zahlten monatlichen Entgelts werden die ge-
zahlten Entgelte der drei Monate addiert und 
durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Än-
derung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im 
Bemessungszeitraum nicht für alle Kalender-
tage Entgelt gezahlt worden, werden die ge-

zahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch 
die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt 
und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeit-
räume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt 
worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 
4Besteht während des Bemessungszeitraums 
an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf 

Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem 
für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt be-
stand, maßgeblich.  

[Absatz 3 weggefallen] 
 

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 ver-

mindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalender-
monat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf 
Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 
haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalen-
dermonate,  

1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt er-

halten haben wegen  

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zi-

vildienst, wenn sie diesen vor dem 1. De-
zember beendet und die Beschäftigung 
unverzüglich wieder aufgenommen ha-
ben,  

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1 MuSchG,  

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach 
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz bis zum Ende des Kalenderjahres, in 
dem das Kind geboren ist, wenn am Tag 

vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch 
bestanden hat;  

  



 

 DienstVO   Anlage 9 | TVöD-V i.d.F. der Änd.TVe Nr.22 und 32 
                             i.d.F. der 112. Änderung |              (nach den Maßgaben der DienstVO) 

     

 

  - 107 - unter Berücksichtigung der 112. Änderung der DienstVO 

 Zurück zum Inhaltsverzeichnis  (Bearbeitungsstand: 12.02.2026) 

 2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss 
gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des 
zustehenden Krankengelds ein Krankengeld-

zuschuss nicht gezahlt worden ist.  

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ta-
bellenentgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teil-
betrag der Jahressonderzahlung kann zu einem 
früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.   

Nr. 10 
Berechnung für die Auszahlung des Ent-

gelts 

Ergänzend zu § 24 Absatz 2 TV-L ist § 24 Absatz 
2 Buchstabe b) TVöD-V (VKA) anzuwenden. 

→ Erl. 1 

Erl. 1: Neu eingefügt m. W. v. 01.01.2026 gem. Art. 1 
Nr. 2 d der 112. Änderung der DienstVO. Diese 
Regelungen treten zu dem Zeitpunkt wieder 
außer Kraft, zu dem eine Kündigung der Rege-
lung durch Tarifvertragsparteien des TVöD 
(VKA) wirksam wird, dies ist frühestens zum 
31.12.2029 kündbar. 

 

 

 

 
 

Nr. 11 

Erholungsurlaub 

Abweichend von § 26 Absatz 1 Satz 2 TV-L be-

trägt der Urlaubsanspruch nach § 26 Absatz 1 
Satz 2 TVöD-V (VKA) bei einer Verteilung der Ar-
beitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in 
jedem Kalenderjahr 31 Tage. 
→ Erl. 1 

 

Anmerkung: 

Sollte die Regelung aufgrund der Kündigung der 
Regelung des § 26 Absatz 1 Satz 2 TVöD-V (VKA) 
außer Kraft treten, gilt ab dem Zeitpunkt des Au-

ßerkrafttretens wieder § 26 Absatz 1 Satz 2 TV-L 
mit der Maßgabe, dass bei der Verteilung der wö-
chentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Ka-
lenderwoche der Urlaubsanspruch in jedem Jahr 

30 Tage beträgt. 

Erl. 1: Neu eingefügt m. W. v. 01.01.2027 gem. Art. 1 
Nr. 2 e der 112. Änderung der DienstVO. Diese 
Regelungen treten zu dem Zeitpunkt wieder 
außer Kraft, zu dem eine Kündigung der Rege-
lung durch Tarifvertragsparteien des TVöD 
(VKA) wirksam wird, dies ist frühestens zum 
31.12.2029 kündbar. 

 

 
 
 
 

 

§ 24 (VKA) 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

… 
(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich et-
was anderes geregelt ist, gilt hinsichtlich des Ta-
bellenentgelts (§ 15) und aller sonstigen Entgelt-

bestandteile folgendes:  
… 

 b) Beschäftigte mit einer erhöhten Arbeitszeit 
gemäß § 6 Abs. 1a erhalten diese Entgelte in dem 
Umfang, der ihrer individuell erhöhten regelmä-
ßigen durch schnittlichen wöchentlichen Arbeits-
zeit gemäß § 6 Abs. 1a Satz 1 entspricht. 
 

 

 
 
 
 
 
 

§ 26 (VKA) 

Erholungsurlaub 

[gilt ab 01.01.2027] 
 

(1) .... 2Bei Verteilung der wöchentlichen Ar-
beitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche be-
trägt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 

31 Arbeitstage.... 

 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2: 
Im Falle der Kündigung gemäß § 39 Abs. 4 
Buchst. j gilt ab deren Wirksamwerden Satz 2 
in folgender Fassung: „Bei Verteilung der wö-
chentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Ka-

lenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in 
jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage.“ 
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Nr. 12 

Teilweise Umwandlung der Jahressonder-
zahlung 

§ 29 a TVöD-V (VKA) ist mit folgender Maßgabe 
anzuwenden: 

Sollte die Regelung aufgrund der Kündigung der 
Regelung im TVöD (VKA) außer Kraft treten, blei-
ben die Tauschtage nach § 29 a TVöD-V (VKA), 
die vor dem Zeitpunkt des Außerkrafttretens be-
reits geltend gemacht wurden, davon unberührt. 
→ Erl. 1 

Erl. 1: eingefügt m. W. v. 01.01.2026 gem. Art. 1 Nr. 
2 f der 112. Änderung der DienstVO. Diese Re-

gelungen treten zu dem Zeitpunkt wieder au-
ßer Kraft, zu dem eine Kündigung der Regelung 
durch Tarifvertragsparteien des TVöD (VKA) 
wirksam wird, dies ist frühestens zum 
31.12.2029 kündbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29a (VKA) 

Teilweise Umwandlung der Jahressonder-
zahlung 

(1) Beschäftigte, die unter die Besonderen Teile 
Verwaltung (BT-V), Sparkassen (BT S), Flughä-

fen (BT-F) und Entsorgung (BT-E) fallen, können 
bis zum 1. September des jeweiligen laufenden 
Kalenderjahres in Textform geltend machen, ei-
nen Teil der ihnen nach § 20 (VKA) zustehenden 
Jahressonderzahlung in bis zu drei Arbeitstage 
(Tauschtage) umzuwandeln, für die ihnen im da-
rauffolgenden Kalenderjahr volle freie Tage unter 

Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 gewährt 
werden.  
(2) 1Die Berechnung des Wertes eines Tauschta-
ges erfolgt auf Stundenbasis (§ 24 Abs. 3 Satz 
3). 2Bemessungsgrundlage für die Berechnung 

dieses Wertes ist das durchschnittliche monatli-

che Entgelt nach § 20 (VKA) Absatz 2 Satz 1. 3Die 
Jahressonderzahlung nach § 20 (VKA) vermin-
dert sich um den Betrag, der dem Wert der nach 
Absatz 1 geltend gemachten Anzahl der Tausch-
tage entspricht (Umwandlungsbetrag). 4Maßge-
bend für die Berechnung nach den Sätzen 1 bis 3 
sind die Verhältnisse am 1. September des lau-

fenden Kalenderjahres. 
  
Protokollerklärungen zu Absatz 2: 
1. 1Bei der Berechnung des Wertes eines Tausch-

tages wird die maßgebende Anzahl der Stun-
den ermittelt, indem die individuell verein-
barte regelmäßige durchschnittliche wöchent-

liche Arbeitszeit durch die sich aus der Vertei-

lung der wöchentlichen Arbeitszeit ergebende 
Anzahl der vereinbarten Arbeitstage pro Ka-
lenderwoche geteilt wird. 2Anschließend wird 
die Anzahl der Stunden mit der nach Absatz 1 
geltend gemachten Anzahl der Tauschtage 

vervielfacht. 3Für die Berechnung des Um-
wandlungsbetrages wird das nach Absatz 2 
Satz 2 ermittelte durchschnittliche monatliche 
Entgelt durch das 4,348-fache der vereinbar-
ten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
geteilt (§ 24 Abs. 3 Satz 3). 4Das danach er-
rechnete Stundenentgelt wird anschließend 

mit der Gesamtzahl der Stunden für die gel-
tend gemachte Anzahl von Tauschtagen ver-
vielfacht.  

2. 1Sofern der Gesamtbetrag nach Ziffer 1 Satz 4 

die Höhe der Jahressonderzahlung in dem 
Jahr der Geltendmachung übersteigt, vermin-
dert sich die geltend gemachte Anzahl an 

Tauschtagen, bis die Höhe der Jahressonder-
zahlung zur Gewährung voller Tauschtage 
ausreicht. 2In diesem Fall vermindert sich die 
Jahressonderzahlung nach § 20 (VKA) nur um 
den Betrag, der dem Wert der Tauschtage ge-
mäß Satz 1 entspricht.  

 
(3) 1Die Tauschtage müssen im folgenden Ka-
lenderjahr (Kalenderjahr, das auf die Antragstel-
lung nach Absatz 1 folgt) gewährt werden. 2Bei 
der Festlegung der Tauschtage sind die Wünsche 
der Beschäftigten zu berücksichtigen, sofern 
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Nr. 13→ Erl. 3 

Regelungen für die Überleitungen  

am 1. Januar 2017 → Erl. 1 

diesen keine dringenden dienstlichen/betriebli-

chen Gründe entgegenstehen. 3Die Beschäftig-
ten sollen dem Arbeitgeber ihre Wünsche zur 
zeitlichen Lage der Tauschtage spätestens vier 
Wochen vor der geplanten Inanspruchnahme 

mitteilen.  
(4) 1Tauschtage, die nicht innerhalb des in Ab-
satz 3 genannten Zeitraums in Anspruch genom-
men werden, verfallen. 2Eine finanzielle Abgel-
tung der Tauschtage ist ausgeschlossen. 3Kön-
nen vom Arbeitgeber bewilligte Tauschtage we-
gen einer unverzüglich angezeigten und durch 

ärztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsunfä-
higkeit oder wegen der Geltendmachung von 
dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen 
durch den Arbeitgeber an dem entsprechenden 
Tag/den entsprechenden Tagen nicht in An-

spruch genommen werden und kann in dem ver-

bleibenden Zeitraum nach Absatz 3 Satz 1 keine 
Ersatzfreistellung erfolgen, besteht für diese an-
sonsten mit Ablauf dieses Kalenderjahres verfal-
lenden Tauschtage ein entsprechender Aus-
gleichsanspruch in Geld; maßgebend ist dabei 
der zum Zeitpunkt der Umwandlung der Jahres-
sonderzahlung nach Absatz 2 ermittelte Um-

wandlungsbetrag. 

Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die  

a) als pädagogische Fachkräfte in Tagesein-
richtungen für Kinder,  

b) als pädagogische Leitungen bei überregio-
nalen Trägern von Tageseinrichtungen für 

Kinder oder  

c) als Fachberaterinnen für Tageseinrichtungen  

eingesetzt sind und deren Dienstverhältnis über 
den 31. Dezember 2016 hinaus fortbesteht, gilt 
Folgendes: →Erl. 1 

1. Die Mitarbeiterinnen sind ab dem 1. Januar 
2017 nach den Tätigkeitsmerkmalen des An-
hangs zur Anlage C zum TVöD-V (VKA) ein-

gruppiert. 

2. 1Die Mitarbeiterinnen werden am 1. Januar 
2017 der Stufe der Entgeltgruppe gemäß der 
Anlage C zum TVöD-V (VKA) zugeordnet, die 
ihrer am 31. Dezember 2016 nach den Rege-

lungen des TV-L erreichten Entgeltgruppen-
stufe entspricht (stufengleiche Zuordnung). 

2Die am 31. Dezember 2016 in dieser Stufe 
zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stu-
fenlaufzeit nach Nummer 3 Absatz 2 der Anla- 

 

ge D Abschnitt 12 zum TVöD-V (VKA) ange-
rechnet. 3Abweichend von Satz 1 werden Mit-
arbeiterinnen, die nach den Regelungen des 
TV-L im Dezember 2016 der Endstufe ihrer 

Entgeltgruppe (Stufe 5) zugeordnet waren 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2016 eine 
Stufenlaufzeit von mindestens fünf Jahren 
vollendet hatten, am 1. Januar 2017 der Stufe 
6 der Entgeltgruppe gemäß der Anlage C zum 
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TVöD-V (VKA) zugeordnet. 4Abweichend von 

Satz 1 werden Mitarbeiterinnen, die im        
Dezember 2016 nach den Regelungen des TV-
L in der sog. kleinen Entgeltgruppe 9 TV-L der 
Endstufe (Stufe 4) zugeordnet waren und mit 

Ablauf des 31. Dezember 2016 eine Stufen-
laufzeit von mindestens vier Jahren vollendet 
hatten, am 1. Januar 2017 der Stufe 5 der 
Entgeltgruppe gemäß der Anlage C zum 
TVöD-V (VKA) zugeordnet. 5Die Stufenlaufzeit 
beginnt in der Stufe 5 von neuem. 6Mitarbei-
terinnen, die im Dezember 2016 nach den Re-

gelungen des TV-L in der sogenannten kleinen 
Entgeltgruppe 9 der Endstufe (Stufe 4) zuge-
ordnet waren und mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2016 mindestens eine Stufenlaufzeit von 
9 Jahren vollendet hatten, werden mit Wir-

kung vom 1. Januar 2019 der Stufe 6 zuge-

ordnet. →Erl. 2 

3. Mit dem Eingruppierungsvorgang nach Num-
mer 1 entfallen bisher gezahlte Entgeltgrup-
penzulagen sowie alle als Besitzstand nach 
den Bestimmungen der ARR-Ü-Konf gewähr-
ten Zulagen; dies gilt nicht für die Besitz-

standszulage nach § 11 ARR-Ü-Konf. 

4. 1Ist das ab dem 1. Januar 2017 gemäß Anlage 
C zum TVöD-V (VKA) zustehende Tabellenent-

gelt allein infolge der Überleitung niedriger als 
das bisherige Entgelt, so erhält die Mitarbei-
terin für die Dauer der unverändert auszu-
übenden Tätigkeit eine persönliche Besitz-
standszulage. 2Die persönliche Besitzstands-

zulage bemisst sich nach der Differenz        

zwischen dem auf Grund der neuen Eingrup-
pierung maßgeblichen Tabellenentgelt und 
dem bisherigen Tabellenentgelt zuzüglich ei-
ner bisher zustehenden Entgeltgruppenzulage 
oder zuzüglich bisher gezahlter Besitzstands-
zulagen. 3Eine Besitzstandszulage nach § 11 
ARR-Ü-Konf bleibt bei der Anwendung des 

Satzes 2 unberücksichtigt. 4Die persönliche 
Besitzstandszulage nach Satz 1 nimmt an den 
allgemeinen Entgeltanpassungen teil; sie ver-
ringert sich beim Erreichen einer höheren Ent-
geltstufe um den entsprechenden Erhöhungs-
betrag. 5Ändert sich die auszuübende Tätig-
keit und entspricht sie nicht mehr dem bishe-

rigen Tätigkeitsmerk-mal, entfällt die persön-

liche Besitzstandszulage.  

 

Erl. 1: Überschrift m.W.v. 1.1.2019 in der Fassung 
des Beschlusses der Schlichtungskommission 
vom 3.11.2017 (89. Änderung der DienstVO) 

Erl. 2:    Nr. 10 Ziff. 2 Satz 6 m.W.v. 1.1.2019 einge-
fügt gemäß 92. Änderung der DienstVO  

Erl.3:    Veränderte Nummerierung von Nr. 10 in Nr. 
13 gemäß 112. Änderung der DienstVO 
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Nr. 14 

Regelungen für die Überleitungen  
    am 1. Januar 2019 →Erl. 1→Erl. 3 

Für die Mitarbeiterinnen, deren Dienstverhältnis  

- am 31. Dezember 2018 nicht unter den Gel-
tungsbereich der Anlage 9 fiel und 

- über den 31. Dezember 2018 hinaus fortbe-
steht,  

gilt Folgendes: 

1. Die Mitarbeiterinnen sind ab dem 1. Januar 
2019 nach den Tätigkeitsmerkmalen des Teils 
B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD-V 
(VKA) eingruppiert.  

2. 1Die Mitarbeiterinnen werden am 1. Januar 

2019 der Stufe der Entgeltgruppe gemäß der 
Anlage C zum TVöD-V (VKA) zugeordnet, die 

ihrer am 31. Dezember 2018 nach den Rege-
lungen des TV-L erreichten Entgeltgruppen-
stufe entspricht (stufengleiche Zuordnung). 
2Die am 31. Dezember 2018 in dieser Stufe 
zurückgelegte Stufenlaufzeit wird auf die Stu-
fenlaufzeit nach Nummer 3 Absatz 2 der An-

lage D Abschnitt 12 zum TVöD-V (VKA) ange-
rechnet. 3Abweichend von Satz 1 werden Mit-
arbeiterinnen, die nach den Regelungen des 
TV-L im Dezember 2018 der Endstufe ihrer 
Entgeltgruppe (Stufe 5) zugeordnet waren 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2018 eine 
Stufenlaufzeit von mindestens fünf Jahren 

vollendet hatten, am 1. Januar 2019 der Stufe 

6 der Entgeltgruppe gemäß der Anlage C zum 
TVöD-V (VKA) zugeordnet. 4Abweichend von 
Satz 1 werden Mitarbeiterinnen, die im De-
zember 2018 nach den Regelungen des TV-L 
in der sog. kleinen Entgeltgruppe 9 TV-L der 
Endstufe (Stufe 4) zugeordnet waren und mit 

Ablauf des 31. Dezember 2018 eine Stufen-
laufzeit von mindestens vier Jahren vollendet 
hatten, am 1. Januar 2019 der Stufe 5 der 
Entgeltgruppe gemäß der Anlage C zum 
TVöD-V (VKA) zugeordnet. 5Die Stufenlaufzeit 
beginnt in der Stufe 5 von neuem. 6Mitarbei-

terinnen, die im Dezember 2018 nach den Re-
gelungen des TV-L in der sogenannten kleinen 
Entgeltgruppe 9 der Endstufe (Stufe 4) zuge-
ordnet waren und mit Ablauf des 31. Dezem-

ber 2018 mindestens eine Stufenlaufzeit von 
9 Jahren vollendet hatten, werden mit Wir-
kung vom 1. Januar 2019 der Stufe 6 zuge-

ordnet. → Erl. 2 

3. Mit dem Eingruppierungsvorgang nach Num-
mer 1 entfallen bisher gezahlte Entgeltgrup-
penzulagen sowie alle als Besitzstand nach 
den Bestimmungen der ARR-Ü-Konf gewähr-
ten Zulagen; dies gilt nicht für die Besitz-
standszulage nach § 11 ARR-Ü-Konf.  

4. 1Ist das ab dem 1. Januar 2019 gemäß Anlage 
C zum TVöD-V (VKA) zustehende Tabellenent-
gelt allein infolge der Überleitung niedriger als 
das bisherige Entgelt, so erhält die 
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Mitarbeiterin für die Dauer der unverändert 

auszuübenden Tätigkeit eine persönliche Be-
sitzstandszulage. 2Die persönliche Besitz-
stands-zulage bemisst sich nach der Differenz        
zwischen dem auf Grund der neuen Eingrup-

pierung maßgeblichen Tabellenentgelt und 
dem bisherigen Tabellenentgelt zuzüglich ei-
ner bisher zustehenden Entgeltgruppenzulage 
oder zuzüglich bisher gezahlter Besitzstands-
zulagen. 3Eine Besitzstandszulage nach § 11 
ARR-Ü-Konf bleibt bei der Anwendung des 
Satzes 2 unberücksichtigt. 4Die persönliche 

Besitzstandszulage nach Satz 1 nimmt an den 
allgemeinen Entgeltanpassungen teil; sie ver-
ringert sich beim Erreichen einer höheren Ent-
geltstufe um den entsprechenden Erhöhungs-
betrag. 5Ändert sich die auszuübende Tätig-

keit und entspricht sie nicht mehr dem bishe-

rigen Tätigkeitsmerkmal, entfällt die persönli-
che Besitzstandszulage. 

Erl. 1: Überschrift m.W.v. 1.1.2019 in der Fassung 
des Beschlusses der Schlichtungskommission 
vom 3.11.2017 (89. Änderung der DienstVO) 

Erl. 2:   Nr. 11 Ziff. 2 Satz 6 m.W.v. 1.1.2019 einge-
fügt gemäß 92. Änderung der DienstVO 
  

Erl. 3: veränderte Nummerierung von Nr. 11 in 
Nummer 14 durch die 112. Änderung der 
DienstVO 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nr. 15 
Regenerationstage/ 

          Umwandlungstage →Erl. 1→ Erl. 2 

Gültig ab 1. Januar 2022 

(1) Nummer 1a Absatz 1 und 2 der Anlage D.12 
zum TVöD-V ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die Regenerationstage, die für das Jahr 
2022 nicht gewährt werden können, spätestens 
am 30. September 2023 verfallen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.12 

Besondere Regelungen für Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

Nr. 1 

Betrieblicher Gesundheitsschutz/Betriebli-
che Gesundheitsförderung 

… (nicht übernommen) 
 

Nr. 1a 
Regenerationstage/Umwandlungstage 

 
(1) 1Beschäftigte, die nach Teil B Abschnitt XXIV 
der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingrup-
piert sind, haben im Kalenderjahr bei Verteilung 
der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in 
der Kalenderwoche Anspruch auf zwei Arbeits-
tage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Ent-

gelts gemäß § 21 (Regenerationstage). 2Wird die 
wöchentliche Arbeitszeit an weniger als fünf Ta-

gen in der Woche erbracht, vermindert sich der 
Anspruch auf die Regenerationstage entspre-
chend. 3Maßgeblich für die Verminderung nach 
Satz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse zum Zeit-
punkt der Antragstellung nach Abs. 2 Satz 2. 
4Verändert sich im Zeitraum zwischen der An-
tragstellung und dem gewährten Regenerations-
tag die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit, 
erhöht oder vermindert sich der Anspruch auf die 
Regenerationstage entsprechend. 5Verbleibt bei 
den Berechnungen nach den Sätzen 2 oder 4 ein 

Bruchteil, der mindestens einen halben Regene-
rationstag ergibt, wird er auf einen vollen Rege-
nerationstag aufgerundet; Bruchteile von 
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(2) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 der Anlage 

D.12 zum TVöD-V können die Mitarbeiterinnen 
für das Kalenderjahr 2023 bis zum 28. Februar 
2023 in Textform geltend machen, statt der 
ihnen zustehenden SuE-Zulage bis zu zwei Ar-

beitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
des Entgelts gemäß § 21 TV-L in Anspruch zu 
nehmen (Umwandlungstage). → Erl. 1 

Erl. 1: Nr. 12 eingefügt gemäß der 103. Änderung 
der DienstVO 

Erl. 2:  Veränderte Nummerierung von Nr. 12 in    
Nr. 15 gemäß 112. Änderung der DienstVO 

 
 
 
 
 
 

 

weniger als einem halben Regenerationstag blei-

ben unberücksichtigt. 
 

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: 
1Der Anspruch reduziert sich auf einen Regene-

rationstag, wenn in dem Kalenderjahr nicht für 
mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf 
Entgelt bestanden hat. 2Anspruch auf Entgelt 
im Sinne des Satz 1 sind auch der Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 
1 TVöD genannten Ereignisse und der Anspruch 
auf Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 und 3 

TVöD), auch wenn dieser wegen der Höhe der 
Barleistungen des Sozialversicherungsträgers 
nicht gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf Entgelt 
gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld 
nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetz-

licher Leistungen, Leistungen nach § 56 lfSG, 

Kurzarbeitergeld und Leistungen nach §§ 18 
bis 20 MuSchG.  

 
(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerati-
onstage sind die Wünsche der/des Beschäftigten 
zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden 
dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenste-

hen. 2Der/Die Beschäftigte hat den/ die Regene-
rationstag/e spätestens vier Wochen vor dem 
gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in Text-
form gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu ma-
chen. 3Der Arbeitgeber entscheidet über die Ge-
währung der Regenerationstage bis spätestens 
zwei Wochen vor diesen und teilt dies der/dem 

Beschäftigten in Textform mit. 4Im gegenseiti-

gen Einvernehmen ist unter Berücksichtigung 
der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhält-
nisse abweichend von den Sätzen 2 und 3 auch 
eine kurzfristige Gewährung von Regenerations-
tagen möglich. 5Regenerationstage, für die im 

laufenden Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung 
nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt ist, verfallen. 6Ab-
weichend von Satz 5 verfallen Regenerations-
tage, die wegen dringender betrieblicher/dienst-
licher Gründe im laufenden Kalenderjahr nicht 
gewährt worden sind, spätestens am 30. Sep-
tember des Folgejahres. 

 
(3) 1Beschäftigte, die Anspruch auf eine monatli-
che SuE-Zulage gemäß § 1 Abs. 6 der Anlage zu 
§ 56 haben, können bis zum 31. Oktober des lau-

fenden Kalenderjahres in Textform geltend ma-
chen, statt der ihnen zustehenden SuE-Zulage im 
Folgejahr bis zu zwei Arbeitstage Arbeitsbefrei-

ung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 
in Anspruch zu nehmen (Umwandlungstage). 
2Beschäftigte, die erstmalig einen Anspruch auf 
eine SuE-Zulage gemäß § 1 Abs. 6 der Anlage zu 
§ 56 erwerben, können nach Ablauf von drei Ka-
lendermonaten nach Aufnahme des Arbeitsver-

hältnisses (Neubegründung des Arbeitsverhält-
nisses oder Tätigkeitswechsel) die Geltendma-
chung der Umwandlungstage für das laufende 
Kalenderjahr erklären. 3Die SuE-Zulage wird je-
weils nach der erfolgten Arbeitsbefreiung ge-
kürzt. 4Der Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem 
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gemäß § 24 Abs. 3 Satz 3 ermittelten Stunden-

entgelt bezogen auf die an dem Umwandlungstag 
dienstplanmäßig bzw. betrieblich festgelegten 
Arbeitsstunden. 5Besteht zum Zeitpunkt der Be-
antragung kein Dienstplan bzw. keine betrieblich 

festgelegte Arbeitszeit, so ist die an dem Um-
wandlungstag zu leistende Arbeitszeit dadurch zu 
ermitteln, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte 
regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ar-
beitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage zu tei-
len ist, die die/der Beschäftigte in der Woche zu 
leisten hat, in der der Umwandlungstag liegt. 
6Der/Die Beschäftigte hat den/die Umwandlungs-
tag/e spätestens vier Wochen vor dem ge-
wünschten Zeitpunkt der Gewährung in Textform 
gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. 
7Der Arbeitgeber entscheidet über die Gewäh-

rung der Umwandlungstage bis spätestens zwei 

Wochen vor diesen und teilt dies der/dem Be-
schäftigten in Textform mit. 8Bei der Festlegung 
der Lage der Umwandlungstage sind die Wün-
sche der/des Beschäftigten zu berücksichtigen, 
sofern dem keine dringenden dienstlichen/be-
trieblichen Gründe entgegenstehen. 9Im gegen-
seitigen Einvernehmen ist unter Berücksichti-

gung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen 
Verhältnisse abweichend von den Sätzen 6 und 7 
auch eine kurzfristige Gewährung von Umwand-
lungstagen möglich. 10Eine im Vorjahr nach Satz 
1 oder im laufenden Kalenderjahr nach Satz 2 be-
antragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt 
längstens bis zum Ende des laufenden Kalender-

jahres.  

 
Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1:  
Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des 31.   
Oktober der 30. November. 

 

Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: 
Satz 2 gilt nur für Geltendmachungen ab dem 
1. Januar 2023. 
 
Protokollerklärung zu Nr. 1a: 
Bei den Regenerations- und Umwandlungsta-
gen handelt es sich nicht um Urlaubs-/Zu-

satzurlaubstage. 
Nr. 2  

zu § 5 Qualifizierung 
1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst werden – 

soweit gesetzliche Regelungen bestehen, zusätz-
lich zu diesen gesetzlichen Regelungen – im Rah-
men der regelmäßigen durchschnittlichen wö-

chentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 30 Stun-
den für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizie-
rung verwendet; im Tarifgebiet Ost gilt, dass 
diese Zeiten zur Vorbereitung und Qualifizierung 
auch durch gesetzliche Regelungen erfüllt sein 
können. 2BeiTeilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 ent-

sprechend mit der Maßgabe, dass sich die Stun-
denzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem 
Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen Ar-
beitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter ent-
spricht, reduziert. 3Im Erziehungsdienst tätig 
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Nr. 16 

Höhergruppierung auf Antrag zum 1. 

Juli 2022→ Erl. 1→ Erl. 2 

Gültig ab 1. Juli 2022 
1Ergibt sich für Mitarbeiterinnen, die am 30. 
Juni 2022 in die Entgeltgruppe S 11 b eingrup-
piert waren, aufgrund der Änderungen ab 1. Juli 
2022 im Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum 
TVöD – Entgeltordnung (VKA) eine Eingruppie-
rung in die Entgeltgruppe S 12, sind diese Mit-
arbeiterinnen nur auf Antrag gemäß § 12 TV-L 

in diese Entgeltgruppe eingruppiert. 2Ergibt sich 
für Mitarbeiterinnen, die am 30. Juni 2022 in die 
Entgeltgruppe S 12 eingruppiert waren, auf-
grund der Änderungen ab 1. Juli 2022 im Teil B 

Abschnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD – Ent-
geltordnung (VKA) eine Eingruppierung in die 

Entgeltgruppe S 14, sind diese Beschäftigten 
nur auf Antrag gemäß § 12 TV-L in diese Ent-
geltgruppe eingruppiert. 3Der Antrag nach Satz 
1 oder 2 kann nur bis zum 31. Juli 2023 gestellt 
werden (Ausschlussfrist) und wirkt jeweils auf 
den 1. Juli 2022 zurück. 4Nach dem 1. Juli 2022 
eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung 

in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der 
Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe 
unberücksichtigt. 5Werden Mitarbeiterinnen 
nach Satz 1 aus einer individuellen Endstufe hö-
hergruppiert, so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe Entgelt, das mindestens dem 
Entgelt ihrer bisherigen individuellen Endstufe 

zuzüglich des Garantiebetrags nach § 17 Absatz 
4a Satz 2 TVöD-V entspricht. 6Werden Mitarbei-
terinnen nach Satz 2 aus einer individuellen 
Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der 
höheren Entgeltgruppe Entgelt, das mindestens 
dem Entgelt ihrer bisherigen individuellen End-

stufe zuzüglich des Höhergruppierungsgewinns, 
den die Mitarbeiterinnen erhalten, die aus der 
Stufe 6 ihrer bisherigen Entgeltgruppe in die 
höhere Entgeltgruppe höhergruppiert werden, 
entspricht. 7Die individuelle Endstufe verändert 
sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um 
den von den Tarifvertragsparteien für die jewei-

lige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundert-
satz. 

sind insbesondere Beschäftigte als Kinderpflege-

rin/Kinderpfleger bzw. Sozialassistentin/Sozial-
assistent, Heilerziehungspflegehelferin/Heilerzie-
hungspflegehelfer, Erzieherin/Erzieher, Heiler-
ziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger, im 

handwerklichen Erziehungsdienst, als Leiterin-
nen/Leiter oder ständige Vertreterinnen/Vertre-
ter von Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten 
oder Erziehungsheimen sowie andere Beschäf-
tigte mit erzieherischer Tätigkeit in der Erzie-
hungs- oder Eingliederungshilfe. 

Protokollerklärung zu Satz 3: 

Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, 
werden auch Beschäftigte erfasst, die eine ent-
sprechende Tätigkeit ohne staatliche Anerken-
nung oder staatliche Prüfung ausüben. 
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Nr. 17 

Besondere Regelungen hinsichtlich 

der Stufenlaufzeit und weitere 

          Regelungen→ Erl. 1→ Erl. 2 

(1)  1Mitarbeiterinnen, die nach dem Teil B Ab-
schnitt XXIV der Anlage 1 zum TVöD – Ent-
geltordnung (VKA) eingruppiert sind und 

die am 1. Oktober 2024 in Stufe 2 eine 
Stufenlaufzeit von mehr als zwei Jahren 
absolviert haben, werden zum 1. Oktober 
2024 der Stufe 3 zugeordnet. 2Mitarbeite-
rinnen, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV 
der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung 
(VKA) eingruppiert sind und die am 1. Ok-

tober 2024 in Stufe 3 eine Stufenlaufzeit 

von mehr als drei Jahren absolviert haben, 
werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 4 
zugeordnet. 

(2)  1Mitarbeiterinnen mit Eingruppierung in 
der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der 
Fallgruppe 3 und Beschäftigte mit Eingrup-

pierung in der Entgeltgruppe S 8b bei Tä-
tigkeiten in der Fallgruppe 3, die am 1. Ok-
tober 2024 in Stufe 4 eine Stufenlaufzeit 
von mehr als vier Jahren absolviert haben, 
werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 
zugeordnet. 2Mitarbeiterinnen mit Eingrup-

pierung in der Entgeltgruppe S 8b bei Tä-
tigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2, die am 
1. Oktober 2024 in der Stufe 4 eine Stu-
fenlaufzeit von mehr als vier Jahren absol-

viert haben, werden zum 1. Oktober 2024 
der Stufe 5 zugeordnet. 3Mitarbeiterinnen 
mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 

8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 oder 
2, die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 5 
eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf Jah-
ren absolviert haben, werden zum 1. Ok-
tober 2024 der Stufe 6 zugeordnet. 

(3)  Für die Stufenzuordnung gemäß den Ab-
sätzen 1 und 2 gilt, dass die ab dem 1. Ok-

tober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu 
zu laufen beginnt. 

(4)  1Die Werte der Entgeltgruppe S 9 werden 
ab dem 1. Oktober 2024 neu gefasst. 2Da-
für verändern sich die folgenden Tabellen-
werte bis zum 1. Oktober 2024 bei allge-

meinen Entgeltanpassungen um den von 
den Tarifvertragsparteien für die Entgelt-
gruppe S 9 (in der bis zum 30. September 
2024 geltenden Fassung) festgelegten 
Vomhundertsatz: 

 

 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S9 

in Euro 
3.060,00 3.280,00 3.530,00 3.900,00 4.250,00 4.520,00 

Erl. 1:  Nr. 13 und Nr. 14 eingefügt gemäß der 103. Änderung der DienstVO 

Erl. 2: Nummerierung von Nr. 13 in Nr. 16 und von Nr. 14 in Nr. 17 geändert durch die 112. Änderung der 
DienstVO 
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Übersicht über die jeweiligen Änderun-
gen der DienstVO zum TVöD-V 

83. Änderung vom 8. Sept. 2016 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 4/2016 S. 119) 

 
 
 
 
 
84. Änderung vom 9. Febr. 2017 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 2/2017 S. 30) 
 
 
 
 
 
 
86. Änderung vom 8. Mai 2017 (Kirchl. Amtsbl. Han-

nover 2/2017 S. 47) 
 
87. Änderung vom 10. Aug. 2017 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 4/2017 S. 118) 
 
89. Änderung durch Beschluss der Schlichtungskom-

mission vom 3. Nov. 2017 (Kirchl. Amtsbl. Han-
nover 01/2018 S. 2) 

 
90. Änderung vom 8. Nov. 2018 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 05/2018 S. 95) 
 
 Arbeitsrechtsregelung über eine einmalige Son-

derzahlung 2018 vom 8. Nov. 2018 (Kirchl. 
Amtsbl. Hannover 05/2018 S. 95 

 
91. Änderung vom 8. Nov. 2018 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 01/2019 S. 2) 
 

 
92. Änderung vom 9. Mai 2019 (Kirchl. Amtsbl. Han-

nover S. 70) 
 
 
 
 
98. Änderung vom 17. Juni 2021 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover S. 50) 
 
99. Änderung vom 9. September 2021 (Kirchl. 

Amtsbl. S. 114) 
 
103. Änderung vom 24. November 2022 (Kirchl. 

Amtsbl. S. 79ff) 
 
 
 
 
 
105. Änderung vom 14. Juni 2023 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 3/2023 S. …) 

 
107. Änderung vom 20. September 2023 (Kirchl. 

Amtsbl. 2023 S. 100) 
 
 
 
 
112. Änderung vom 17. September 2025 (Kirchl. 

Amtsbl. 2025 S. 212) 

Übersicht über die Änderungen 
des TVöD-V 

Übernahme von Einzel-Regelungen des TVöD-V (VKA) 
für pädagogische Fachkräfte in KiTa i.d.F. der Ände-

rungstarifverträge  
•Nr. 11 zum TVöD vom 29. April 2016 und 
•Nr. 21 zum TVöD – BT-V – 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 4/2016 S. 146) 
 
Übernahme von Einzel-Regelungen der Änderungsta-
rifverträge 
•Nr. 12 zum TVöD vom 29. April 2016 und 
•Nr. 22 zum TVöD – BT-V – vom 29. April 2016 
für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtun-
gen 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2/2017 S. 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme von Einzelregelungen der Änderungstarif-
verträge 

•Nr. 16 zum TVöD vom 18. April 2018 
•Nr. 25 zum TVöD-BT-V – vom 18. April 2018 für 

den Sozial- und Erziehungsdienst 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 05/2018 S. 124) 
 
Übernahme des § 14 TVöD in der Fassung des Ände-
rungstarifvertrages Nr. 14 vom 07.02.2017 (Kirchl. 
Amtsbl. Hannover 01/2019 S. 2) 
 
Übernahme des § 16 Abs. 2.1, 3.1 und 4.1 TVöD-V 
(VKA) in der Fassung der Änderungsvereinbarung 
Nr. 13 vom 18. April 2018. Inhaltlich vereinbart zwi-
schen der VKA sowie den Gewerkschaften ver.di und 
dbb 
 
Übernahme Änderungen §§ 17, 20 TVöD-V, Entgelter-
höhungen 
 
Übernahme Leistungsentgelt §§ 18, 18a TVöD-V 
(VKA) 

 
Übernahme von Einzelregelungen der Änderungstarif-
verträge 

•Nr. 19 zum TVöD vom 18. Mai 2022 
•Nr. 28 zum TVöD-BT-V – vom 18. Mai 2022 für 

den Sozial- und Erziehungsdienst 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2022 S. 79) 
 
Sonderzahlung zur Abmilderung der gestiegenen Ver-
braucherpreise (ARR-Inflationsausgleich) 
 
Übernahme von Einzelregelungen und Entgelterhö-
hungen der Änderungstarifverträge 

•Nr. 29 und 30 zum TVöD-BT-V – vom 14.  Juli 
2022 und 22. April 2023 für den Sozial- und Erzie-
hungsdienst (Kirchl. Amtsbl. Hannover 2023 S. 117) 
 
Übernahme von Einzelregelungen und Entgelterhö-
hungen der Änderungstarifverträge 

•Nr. 22 zum TVöD-V (VKA) vom 6. April 2025 
•Nr. 32 zum TVöD-BT-V vom 6. April 2025 
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für den Sozial- und Erziehungsdienst (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 2025 S. 212) 
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Übersicht über die Änderungen 

der DienstVO 

Die Dienstvertragsordnung vom 16. Mai 1983 (Kirchl. 
Amtsblatt Hannover S. 65) ist am 1. August 1983 in 
Kraft getreten. Mit Verweis auf den TV-L und den Pkw-
Fahrer TV-L wurde sie zum 1. Januar 2009 neu ge-
fasst. 

Die DienstVO wurde geändert und ergänzt durch: 

 
 

61. Änderung vom 10. Juni 2008 (Kirchl. 
Amtsbl.Hannover 5/2008 S. 70) 

 –Neufassung der DienstVO zum 1.1.2009 
mit Verweis auf den TV-L – 

(Die 62. Änderung betraf die DienstVO in der bis zum 
31.12.2008 geltenden Fassung.) 

63. Änderung vom 22. Sept. 2008 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 9/2008 S. 217) 

(Die 64. Änderung betraf die DienstVO in der bis zum 
31.12.2008 geltenden Fassung.) 

65. Änderung vom 26. Jan. 2009 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 3/2009 S. 56) 

66. Änderung vom 26. August 2009 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 6/2009 S. 170) 

 
 
 

 
67. Änderung vom 4. November 2009 (Kirchl. 

Amtsbl. Hannover 7/2009 S. 223) 

 
 

68. Änderung vom 1. März 2010 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 3/2010 S. 39) 

69. Änderung vom 8. Juni 2010 (Kirchl. Amtsbl. Han-
nover 4/2010 S. 67) 

70. Änderung vom 20. September 2010 (Kirchl. 
Amtsbl. Hannover 6/2010 S. 135) 

71. Änderung vom 7. April 2011 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 4/2011 S. 138) 

72. Änderung vom 8. Juni 2011 (Kirchl. Amtsbl.Han-
nover 4/2011 S. 139) 

73. Änderung vom 10. Oktober 2011 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 7/2011 S. 253) 

74. Änderung vom 10. November 2011 (Kirchl. 
Amtsbl. Hannover 7/2011 S. 253) 

 
 
 
75. Änderung vom 8. Mai 2012 (Kirchl. Amtsbl. Han-

nover 4/2012 S. 123, Berichtigung 6/2012 
S. 278) 

76. Änderung vom 22. April 2013 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 3/2013 S. 75, Berichtigung 4/2013 
S. 122) 

 
 
 

Übersicht über die Änderungen 

des TV-L  

Der TV-L vom 12. Oktober 2006 und der Pkw-Fahrer-
TV-L vom 12. Oktober 2006 sind für den Geltungsbe-
reich der DienstVO am 1. Januar 2009 in Kraft getre-
ten (61. Änderung der DienstVO). 
 

Die folgenden Änderungstarifverträge zum TV-L und 
zum Pkw-Fahrer-TV-L wurden für den Geltungsbe-
reich der DienstVO übernommen: 
 
• TV-L vom 12. Okt. 2006 und 
• Pkw-Fahrer-TV-L vom 12. Okt. 2006 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 5/2008 S. 109) 
 
 
 
 
 
Änd.-TV Nr. 1 zum TV-L vom 13. März 2008 (Kirchl. 
Amtsbl. Hannover 1/2009 S. 8) 
 
 
 
 
 
 

• Änd.-TV Nr. 2 zum TV-L vom 1. März 2009 – nur-
Entgelttabellen – und 

• Änd.-TV Nr. 1 zum Pkw-Fahrer-TV-L vom 
1. März2009 – nur Entgelttabelle – 

(Kirchl. Amtsbl. Hannover 6/2009 S. 179) 
 
• Änd.-TV Nr. 2 zum TV-L vom 1. März 2009 und 
• Änd.-TV Nr. 1 zum Pkw-Fahrer-TV-L vom 1. März 

2009 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 7/2009 S. 242) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Änd.-TV Nr. 3 zum TV-L vom 10. März 2011 und 
• Änd.-TV Nr. 2 zum Pkw-Fahrer-TV-L vom 10. März 

2011 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 7/2011 S. 278) 
 
Änd.-TV Nr. 4 zum TV-L vom 2. Jan. 2012 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 4/2012 S. 138) 
 

Änd.-TV Nr. 5 zum TV-L vom 23. Aug. 2012 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 3/2013 S. 98) 
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Übersicht über die Änderungen 

der DienstVO 

 
77. Änderung vom 23. September 2013 (Kirchl. 

Amtsbl. Hannover 6/2013 S. 179) 
 
 
 
 
 
 
78. Änderung vom 23. Juli 2014 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 5/2014 S. 122) 
 
79. Änderung vom 25. Februar 2016 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 2/2016 S. 47) 
 
80. Änderung vom 25. Februar 2016 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 2/2016 S. 47) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
81. Änderung vom 28. April 2016 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 2/2016 S. 54) 
 
 
82. Änderung vom 9. Juni 2016 (Kirchl. Amtsbl. Han-

nover 3/2016 S. 90) 
 
 
 
 
83. Änderung vom 8. Sept. 2016 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 4/2016 S. 119) 
 
 
 
 
 
84. Änderung vom 9. Febr. 2017 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 2/2017 S. 30) 
 
 
 
 
 
 
85. Änderung vom 8. Mai 2017 (Kirchl. Amtsbl. Han-

nover 3/2017 S. 47) 
 
86. Änderung vom 8. Mai 2017 (Kirchl. Amtsbl. Han-

nover 3/2017 S. 47) 
 
87. Änderung vom 10. August 2017 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 4/2017 S. 118) 

 

 
 
 

Übersicht über die Änderungen 

des TV-L  

 
• Änd.-TV Nr. 6 zum TV-L vom 12. Dez. 2012, 
• Änd.-TV Nr. 7 zum TV-L vom 9. März 2013, 
• Änd.-TV Nr. 3 zum Pkw-Fahrer-TV-L vom 12. Dez. 

2012 und 
• Änd.-TV Nr. 4 zum Pkw-Fahrer-TV-L vom 9. März 

2013 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 6/2013 S. 199) 
 
 
 
 
 
 
 
• Änd.-TV Nr. 8 zum TV-L vom 28. März 2015, 
 für den Bereich der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-

vers mit Ausnahme der ab 1. März 2016 geltenden 
Entgelttabellen und Entgeltsätze der Anlagen B bis F 

 (letzter Halbsatz gestrichen durch 82. Änderung der 
DienstVO) 

• Änd.-TV Nr. 5 zum Pkw-Fahrer-TV-L vom 28. März. 
2015, 

 für den Bereich der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers mit Ausnahme der ab 1. März 2016 geltenden 

Entgelttabellen und Entgeltsätze der Anlagen 1 bis 3 
 (letzter Halbsatz gestrichen durch 82. Änderung der 

DienstVO) 
• TV EntgO-L vom 28. März 2015 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2/2016 S. 63) 
 
Änd.-TV Nr. 1 zum TV EntgO-L vom 2. Febr. 2016 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2/2016 S. 70) 
 
 
Ergänzungen zu folgenden Änderungstarifverträgen 
• Änd.-TV Nr. 8 zum TV-L vom 28. März 2015, 
• Änd.-TV Nr. 5 zum Pkw-Fahrer-TV-L vom 28. März. 

2015, 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 3/2016 S. 97) 
 
Übernahme von einzelnen Regelungen des TVöD-V 
(VKA) für pädagogische Fachkräfte in KiTa i.d.F. der 
Änderungstarifverträge 
• Nr. 11 zum TVöD vom 29. April 2016 und 
• Nr. 21 zum TVöD – BT-V – 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 4/2016 S. 146) 
 
Übernahme von einzelnen Regelungen der Ände-
rungstarifverträge 
• Nr. 12 zum TVöD vom 29. April 2016 und 
• Nr. 22 zum TVöD – BT-V – vom 29. April 2016 
für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrich-
tungen 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2/2017 S. 31) 
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Übersicht über die Änderungen 

der DienstVO 

 
88. Änderung vom 18. Sept. 2017 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 05/2017 S. 152) 
 
 
 
 
89. Änderung durch Beschluss der Schlichtungs-

kommission vom 3. Nov. 2017 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover 01/2018 S. 2) 

 
90. Änderung vom 8. Nov. 2018 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 05/2018 S. 95) 
 
 
 
 
 
91. Änderung vom 8. Nov. 2018 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 01/2019 S. 2) 
 
 
92. Änderung vom 9. Mai 2019 (Kirchl. Amtsbl. Han-

nover S. 70) 
 
93. Änderung vom 12. Dezember 2019 (Kirchl. 

Amtsbl. Hannover 2020 S. 2) 
 
 
 

 Hinweis 
 Kirchl. Amtsbl.: 
 Konföderation: Bekanntmachung des ADK-

Beschlusses) 
 
94. Änderung vom 23. April 2020 (Kirchl. Amtsbl. 

2020 S. 103) 
 
95. Änderung vom 9. Juli 2020 (Kirchl. Amtsbl. 2020 

S. 107) 
 

96. Änderung vom 10. Dezember 2020 (Kirchl. 
Amtsbl. 2020 S. 175) 

 
97. Änderung vom 10. Dezember 2020 (Kirchl. 

Amtsbl. 2021 S. 3) 
 
98. Änderung vom 17. Juni 2021 (Kirchl. Amtsbl. 

2021 S. 50) 
 
99. Änderung vom 9. September 2021 (Kirchl. 

Amtsbl. 2021 S. 114) 
 
100. Änderung vom 2. Dezember 2021 (Kirchl. 

Amtsbl. 2021 S. 131) 
 
101. Änderung vom 16. Februar 2022 (Kirchl. Amtsbl. 

2022 S. 75) 
 
102. Änderung vom 8. September 2022 (Kirchl. 

Amtsbl. 2022 S. 76) 
 
103. Änderung vom 24. November 2022 (Kirchl. 

Amtsbl. 2022 S. 79) 
 
104. Änderung vom 8. September 2022 (Kirchl. 

Amtsbl. 2023 S. 27) 
 

Übersicht über die Änderungen 

des TV-L  

 
• Änd.-TV Nr. 9 zum TV-L vom 17. Febr. 2017, 
• Änd.-TV Nr. 6 zum Pkw-Fahrer-TV-L vom 17. Febr. 

2017, 
• Änd.-TV Nr. 2 zum TV EntgO-L vom 17. Febr. 2017, 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 05/2017 S. 165) 
 
 
 
 
 
Übernahme von einzelnen Regelungen der Ände-
rungstarifverträge 
• Nr. 16 zum TVöD vom 18. April 2018 und 
• Nr. 25 zum TVöD – BT-V – vom 18. April 2018 
für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrich-
tungen (Kirchl. Amtsbl. Hannover 5/2018 S. 125) 
 
Übernahme des § 14 TVöD in der Fassung des Ände-
rungstarifvertrages Nr. 14 vom 07.02.2017 (Kirchl. 
Amtsbl. Hannover 01/2019 S. 2) 
 
Übernahme des § 16 Abs. 2.1, 3.1 und 4.1 TVöD-V 
(VKA) 
 

• Änd.-TV Nr. 11 zum TV-L vom 02.03. 2019, 
• Änd.-TV Nr. 7 zum Pkw-Fahrer-TV-L vom 

02.03.2019, 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2020 S. 32) 
 

Hinweis 
Kirchl. Amtsbl.: 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, 2. Verfügun-
gen: Bekanntmachung von Tarifverträgen 
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105. Änderung vom 14. Juni 2023 (Kirchl. Amtsbl. 
2023 S. 71) 

 
106. Änderung vom 20. September 2023 (Kirchl. 

Amtsbl. 2023 S. 99) 
 
107. Änderung vom 20. September 2023 (Kirchl. 

Amtsbl. 2023, S. 100) 

 
108. Änderung vom 26. Januar 2024 (Kirchl. Amtsbl. 

2024 S. 95) 

109. Änderung vom 13. Juni 2024 (Kirchl. Amtsbl. 
2025 S. 3) 

110. Änderung vom 13. Juni 2024 (Kirchl. Amtsbl. 
2025 S. 4) 

111. Änderung vom 4. Dezember 2024 (Kirchl. 
Amtsbl. 2025 S. 14) 

 

Dienstvertragsordnung 

 DienstVO – 
 

 

 

 

 vom 16. Mai 1983 (Kirchl. Amtsbl. Hanno-
ver 1983 S. 65) 

 zuletzt geändert (bezogen auf den TV 

EntgO-L) durch die 97. Änderung der 
DienstVO vom 10. Dezember 2020 (Kirchl. 

Amtsbl. Hannover 2021, S. 3) 
 
 
 
… 

 
 

§ 28a 
         TV EntgO-L →Erl. 1 

 
Der Tarifvertrag über die Eingruppierung und die 

Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV 
EntgO-L) vom 28. März 2015 ist mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden:  

Erl. 1: § 28a eingefügt m.W.v. 01.04.2016 durch § 1 
Nr. 7 der 80. Änderung der DienstVO 

 
 
 
 

 

(1) Anstelle des § 2 Absatz 2 TV EntgO-L wird 
bestimmt: 

Für die Überleitung der am 31. März 2016 vor-
handenen Lehrkräfte in die Entgeltordnung Lehr-
kräfte (Anlage zum TV EntgO-L) gilt die Arbeits-

rechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen und zur Regelung des Über-
gangsrechts (ARR-Ü-Konf). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifvertrag 

über die Eingruppierung 
und die Entgeltordnung für 

die Lehrkräfte der Länder 

TV EntgO-L 
 

vom 28. März 2015 (Kirchl. Amtsbl.  
Hannover 2016 S. 63) 

zuletzt geändert durch den Änderungs-
tarifvertrag Nr. 3 zum TV EntgOL vom 
2. März 2019 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 

2021, S. 15) 

nach den Maßgaben 
der Dienstvertragsordnung 

 
Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 

Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt für Lehrkräfte an allge-
meinbildenden und berufsbildenden Schulen, die 
unter den Geltungsbereich des § 44 Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fal-
len. 
 

 
§ 2 

Maßgaben zum TV-L und zum TVÜ-Länder 

(1) Für die Eingruppierung der Lehrkräfte gilt 
der TV-L mit den Maßgaben in Abschnitt II. 
 

(2) ... 
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(vgl. § 15 Abs. 1a, Abs. 3 Satz 3 und Abs. 7a   

sowie § 22b ARR-Ü-Konf) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Abschnitt II 
Maßgaben zum TV-L 

§ 3 
Maßgaben zu § 12 TV-L 

–Eingruppierung – 

§ 12 TV-L gilt in folgender Fassung: 
 

„§ 12 
Eingruppierung 

(1) 1Die Eingruppierung der Lehrkraft richtet sich 
nach den Eingruppierungsregelungen der Ent-

geltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-

L). 2Die Lehrkraft erhält Entgelt nach der Entgelt-
gruppe, in der sie eingruppiert ist. 3Die Lehrkraft 
ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, die sich für 
die gesamte von ihr nicht nur vorübergehend 
auszuübende Tätigkeit aus den Eingruppierungs-
regelungen ergibt. 

 
(2) Die Entgeltgruppe der Lehrkraft ist im Ar-
beitsvertrag anzugeben.” 
 

§ 4 
Maßgaben zu § 13 TV-L 

– Eingruppierung in besonderen Fällen – 

§ 13 TV-L findet keine Anwendung. 
 

§ 5 
Maßgaben zu § 14 TV-L 

– Vorübergehende Übertragung einer hö-
herwertigen Tätigkeit – 

§ 14 TV-L gilt in folgender Fassung: 
 

„§ 14 
Vorübergehende Übertragung einer höherwerti-

gen Tätigkeit 

(1) Wird einer unter Abschnitt 1, Abschnitt 2 Zif-
fer 1 oder Abschnitt 5 Ziffer 1 der Entgeltord-

nung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) fallen-
den Lehrkraft vorübergehend eine Tätigkeit 
übertragen, die einer höheren Entgeltgruppe zu-
geordnet ist, erhält sie eine persönliche Zulage, 

wenn die Voraussetzungen – stünde sie im Be-
amtenverhältnis – für die Zahlung einer Zulage 

nach dem beim Arbeitgeber geltenden Besol-
dungsrecht bei vorübergehender Übertragung 
der Aufgaben eines höherwertigen Amtes erfüllt 
wären. 
 
(2) Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem 
Unterschiedsbetrag zu dem Betrag, der sich für 

die Lehrkraft bei dauerhafter Übertragung nach 
§ 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3 ergeben hätte.” 
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(noch § 28a DienstVO) 
 

(2) § 6 Absatz 2 TV EntgO-L ist mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden: 

a) Die Nummern 2 und 3 sind mit folgender 
Maßgabe anzuwenden: 

 Das Datum „1. August 2015” wird jeweils 
durch das Datum „1. April 2016” ersetzt. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
b) Nummer 4 TV EntgO-L ist mit folgender Maß-

gabe anzuwenden: 
 Das Datum „1. März 2009” wird durch das 

Datum „1. September 2009” ersetzt und das 
Datum „1. August 2015” durch das Datum 
„1. April 2016”. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 6 

Maßgaben zu § 16 TV-L 

– Stufen der Entgelttabelle – 

(1) § 16 Absatz 1 Satz 2 TV-L und § 16 Absatz 3 
Satz 2 TV-L gelten mit der Maßgabe, dass Ent-
geltordnung im Sinne der Vorschrift die Entgelt-
ordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) ist. 
 

(2) § 16 Absätze 2 und 3 gelten mit folgenden 
Maßgaben: 

1. Bei Anwendung des § 16 Absatz 2 Satz 2 TVL 
gilt: 

 1Für ab 1. April 2011 neu zu begründende Ar-
beitsverhältnisse von Lehrkräften werden im 
Rahmen des § 16 Absatz 2 Satz 2 TV-L Zei-

ten einschlägiger Berufserfahrung aus meh-

reren Arbeitsverhältnissen zum selben Ar-
beitgeber, zuzüglich einer einmaligen Be-
rücksichtigung der nach Ziffer 4 Satz 1 ange-
rechneten Zeit des Referendariats oder Vor-
bereitungsdienstes, zusammengerechnet. 
2Die Nr. 3 der Protokollerklärungen zu § 16 

Absatz 2 TV-L bleibt unberührt. 
 
2. (gestrichen) 
 
3. Für ab 1. August 2015 neu zu begründende 

Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften im Sinne 

von Abschnitt 2 Ziffer 1 der Entgeltordnung 
Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L) gilt § 16 
Absatz 2 Satz 3 TV-L in folgender Fassung: 

 „Ist die einschlägige Berufserfahrung von 

mindestens zwei Jahren in einem Arbeitsver-
hältnis zu einem anderen Arbeitgeber erwor-
ben worden, erfolgt die Einstellung in die 

Stufe 2, beziehungsweise – bei Vorliegen ei-
ner einschlägigen Berufserfahrung von min-
destens sieben Jahren – in Stufe 3.” 

 
4. Bei Anwendung des § 16 Absatz 3 Satz 1 TVL 

gilt: 
 1Für ab 1. März 2009 neu zu begründende Ar-

beitsverhältnisse von Lehrkräften wird die zur 
Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleis-
tete Zeit des Referendariats oder des Vorbe-
reitungsdienstes im Umfang von sechs Mona-
ten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 1 ange-
rechnet. 2Für ab 1. August 2015 neu zu be-

gründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräf-
ten im Sinne von Abschnitt 2 Ziffer 1 der Ent-
geltord-nung Lehrkräfte (Anlage zum TV Ent-
gOL) beträgt die Stufenlaufzeit in Stufe 1 
zwei Jahre und in Stufe 2 fünf Jahre. 

 
§ 7 

Maßgaben zu § 17 TVL 
– Allgemeine Regelungen zu den Stufen – 

Die Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 
2. Halbsatz TVL gilt in folgender Fassung: 

„Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 
2. Halbsatz: 
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(vgl. § 15 Abs. 1a, Abs. 3 Satz 3 und Abs. 7a 
ARR-Ü-Konf sowie § 22b ARR-Ü-Konf) 
 
 
 
 

Übersicht über die Änderungen 
der DienstVO 

 
80. Änderung vom 25. Februar 2016 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 2/2016 S. 47) 
 
 
 
81. Änderung vom 28. April 2016 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 2/2016 S. 54) 
 
88. Änderung vom 18. Sept. 2017 (Kirchl. Amtsbl. 

Hannover 5/2017 S. 152) 
 

97. Änderung vom 10.12.2020 (Kirchl. Amtsbl. Han-
nover 2021 S. 3) 

 
 

Hinweis 

Kirchl. Amtsbl.: 

Konföderation: Bekanntmachung des ADK-

Beschlusses) 

1Für nachstehend aufgeführte Lehrkräfte im 

Sinne der Entgeltordnung Lehrkräfte (Anlage 

zum TV EntgOL) gelten folgende Höhergruppie-
rungen nicht als „Höhergruppierungen über 
mehr als eine Entgeltgruppe“: 
– Lehrkräfte nach Abschnitt 1 von der Entgelt-

gruppe 11 in die Entgeltgruppe 13, 
– Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 1 von der 

Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13, 
– Lehrkräfte nach Abschnitt 2 Ziffer 2 von der 

Entgeltgruppe 10 in die Entgeltgruppe 12, 
2Satz 1 findet keine Anwendung bei einer Höher-
gruppierung, die aufgrund des Inkrafttretens der 
Entgeltordnung Lehrkräfte auf Antrag gemäß 
§ 29a Absatz 3 und 4 TVÜ-Länder (im Geltungs-

bereich der DienstVO: § 22b Absatz 3 und 4 
ARR-Ü-Konf) in der Fassung des § 11 TV EntgOL 

erfolgt. 3Hat die Lehrkraft nach der Überleitung 
in die Entgeltordnung Lehrkräfte einen Antrag 
nach § 29a Absatz 3 TVÜ-Länder in der Fassung 
des § 11 TV EntgOL (im Geltungsbereich der 
DienstVO: § 22b Absatz 3 ARR-Ü-Konf) nicht ge-

stellt, gilt im Falle einer späteren Höhergruppie-
rung die bisherige Entgeltgruppe (Protokoller-
klärung zu § 29a Absatz 2 Satz 1 und 2 TVÜ-
Länder in der Fassung des § 11 TV EntgOL) (im 
Geltungsbereich der DienstVO: Anmerkung zu 
§ 22b Absatz 2 Satz 1 und 2 ARR-Ü-Konf) als 

Entgeltgruppe nach Satz 1, von der aus die Hö-
hergruppierung erfolgt 
 

§ 8 
– (gestrichen) 

 

Abschnitt III 

Maßgaben zum TVÜLänder 
 
… 

Abschnitt IV 
Schlussvorschriften 

 

Übersicht über die Änderungen 
des TV EntgO-L 

 
Übernahme des TV EntgO-L zum 1. April 2016 für den 
Geltungsbereich der Dienstvertragsordnung; TV 
EntgO-L vom 28. März 2015 (Kirchl. Amtsbl. Hanno-
ver 2/2016 S. 63) 
 
Änd.-TV Nr. 1 zum TV EntgOL vom 2. Febr. 2016 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2/2016 2016 S. 70) 
 
Änd.-TV Nr. 2 zum TV EntgO-L vom 17. Febr. 2017 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 5/2017 S. 165) 
 
Änd.-TV Nr. 3 zum TV EntgO-L vom 2. März 2019 
(Kirchl. Amtsbl. Hannover 2021 S. 15) 
 
 

Hinweis 

Kirchl. Amtsbl.: 

Ev.-luth. LK Hannovers, 2. Verfügungen: 

Bekanntmachung von Tarifverträgen 

 


